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Das Sanitätswesen im Frieden,
1. Allgemeines.Das Sanitätswesen im Frieden hat die doppelte Aufgabe, für die sanitären Bedürfnisse der Kriegsmacht im Frieden zu sorgen und das umfangreiche und wichtige Sanitätswesen im Kriege vorzubereiten.

Im Frieden umfassen die sanitären Bedürfnisse der Kriegs­macht ;a) die W a h r u n g  d e r  a l l g e m e i n e n  H y g i e n e  in Unterkunft, Nahrung, Kleidung usw. Dies ist bei den stabilen Friedensverhältnissen meist leicht durchführbar. Abgesehen von kurzen tibungsperioden, für die leicht rechtzeitig vorgesorgt wer­den kann, kommt es nirgends zu größeren Anhäufungen von Truppen : die stabilen Unterkünfte, die geregelte Ernährung, das Trinkwasser, die Bekleidung usw. können leicht йЬеглѵасМ werden.b) Die P f l e g e  u n d  H e i l u n g  E r k r a n k t e r  (Verunglück­ter). Infolge des geringen Friedensstandes und der günstigen sanitären Vorbedingungen sind die Erkrankungen wenig zahl­reich und sind auf das ganze Staatsgebiet verteilt; Unglücksfälle sind relativ selten.c) Die M i t w i r k u n g  b e i  de r  E r g ä n z u n g  der Kriegs­macht verlangt die Abgabe fachmännischer Gutachten über die körperliche Tauglichkeit bei den Assentierungen, Superarbitrie­rungen u. dgl. m.



8 d) Die B e s c h a f f u n g  de s  S a n i t ä t s' in a t e r i a 1 s (ärzt- liche Instrumente, Medikamente, Verbandsstoffe usw.) für den Friedensbedarf unterliegt keinen besonderen Schwierigkeiten.Die Anforderungen, die im Frieden an das Sanitätswesen gestellt werden, sind somit verhältnismäßig sehr gering, und es können daher bei seiner Organisation ausschließlich die Be­dürfnisse des Krieges berücksichtigt werden.
Im  Kriege sind die sanitären Bedürfnisse der Armee im Felde sehr umfangreich und für die Erhaltung der Leistungs­fähigkeit von größter Bedeutung.Dir wichtigsten Aufgaben des Sanitätswesens im Kriege sind :a) die W a h r u n g  d e r  a l l g e m e i n e n  H y g i e n e  gro­ßer, in engen Bäumen unter ungünstigen Krnährnngsverhält- nissen versammelter Massen und die Verhütung von anstecken­den Krankheiten, deren Entstehen durch die Verhältnisse bei der Armee im Felde sehr begünstigt wird und welche die Schlag­fähigkeit des Heeres schwer gefährden können;b) die r a s c h e  V e r s o r g u n g  a l l e r  auf Märschen und in den Fnterkünften E r k r a n k t e n ,  E r s c h ö ]) f t e n und V e r- u n g 1 ü c к t e 11, лѵеісііе den Truppen zur Erhaltung ihrer Beweg­lichkeit abgenoniinen und baldmöglichst wieder geheilt zur Er­haltung ihrer Gefechtskraft zurückgegeben werden müssen;c) di(; r a s c h e  V e r s  о r g u n g d er g r o ß e n  Al а s s nv o n  V e r w u n d e t e n ,  лѵ(ТсЬе sich bei den Kämpfen in kurzer Zeit auf engen Bäumen ergeben und welche, je nach dem Grad ihrer Verletzung, teils möglichst rasch geheilt und der Armee wieder zur Verfügung gestellt, teils zur Verhütung von Epidemien möglichst rasch vom Kriegsschauplatz entfernt und im Hinter­lande geheilt werden müssen; .d) die rasche Auffindung und B e s t a t t u n g  d e r  L e i ­c h e n ,  um ansteckende Krankheiten zu verhüten ;e) der rasche E r s a t z  des in großen Mengen verbrauchten S а 11 i t ä t s m а t e r i а 1 s (Verbau dzeug, Med ikamente. Inst ru- mente, Bettzeug usw.);Zur raschen und sicheren Erfüllung aller dieser Aufgaben ist nötig;



91. zahlreiches, gut geschultes Personal und reichliches Ma­terial;• 2. zahlreiche Anstalten zur Pflege und zum Transport der Kranken (Verwundeten) und zum Materialersatz;8. einheitliche und zweckmäßige Leitung.Das Sanitätswesen im Frieden umfaßt daher:1. die Ergänzung, Ausbildung und Schulung des gesam­tem im Kriege nötigen P e r s o n a l s ,  das mit Teilen auch den Friedensdienst versieht (laufender Dienst bei den Truppen und in den Anstalten, bei der Heeresergänzung utid hei der Leitung).2. Die Organisation stabiler A n s t a l t e n ,  denen die Aufstel­lung aller im Kriege nötiger mobiler, ambulanter und stabiler An­stalten und alle Friedensvorsorgen dafür obliegen (ßeschaffung und Verwaltung des Materials, Evidentführung des Personals, Vorbereitungen zur Formierung) und Avelche im Frieden die Heilung und Pflege Erkrankter besorgen.3. Die einheitliche L e i t u n g  aller Kriegsvorsorgen, aller vorbereitenden Studien über die sanitären Verhältnisse der Kriegsschauplätze und die Überwachung des ganzen Dienstes im Frieden und im Kriege.
Das Sanitätspersonal.Den wichtigsten Teil des Sanitätspersonals bilden natur­gemäß die Ärzte. Diese benötigen zur Durchführung ihres Dien­stes eines Hilfspersonals, das bis zu einem gewissen Grade im ärztlichen Dienste versiert sein muß (Krankenpfleger, Hand­langer bei Operationen usw.) und teilweise auch in der Lage sein soll, die Arzte zu entlasten und im Notfall zu vertreten (Eingreifen in ganz leichten Fällen, erste Hilfe bei Fnglücks- fällen u. dgl. m.).Außerdem erfordert die Deschaffung, Verwaltung und Aus- gab(‘ des Sanitätsmaterials' (speziell der Arzneimittel) ein eigens geschultes Personal (Pharmazeuten).Schließlich macht es der große Kriegsbedarf an Sanitäts‘- personal und an Sanitätsanstalten erwünscht, freiwillige Hilfs-



10dienste Л'ОП Zivilpersonen und \'ereinen systematisch auszu- nützeri, nm dadurch am eigenen Personal und Material zu sparen.Das Sanitätspersonal besteht somit aus:a) Ärzten (Doktoren der Medizin),b) Sanitätshilfspersonal mit einem gewissen Grad von ärzt­lichen Kenntnissen und ärztlicher Schulung,c) Medikamentenpersonal für den Materialdienst,d) Zivilpersonen, welche freiwillig im Sanilätswesen Dienste leisten.
Ärzte.

A u fgfaben  u n d  Stellung: d er I^Iilitärärzte.Die Aufgaben der Militärärzte bestehen im folgenden:1. Versehung des laufenden Dienstes b e i  d en  Tr up-  |)en. k ö r p e r n  im Frieden und im Kriege (llntersuchung der Erkrankten (Verwumdeten) und erste Hilfeleistung, Behand­lung der beim Truppenkörper bleibenden Maroden, Überwachung der Hygiene, der Unterkünfte, der Nahrungsmittel, des Wassers usw.) und Älitwirkung hei der Heeresergänzung (Konstatierung der körperlichen Tauglichkeit);2. Versehung des Dienstes in  d e n  A n s t a l t e n  des Sani­tätswesens im Frieden und im Kriege (Behandlung aller Êr- krankten (Verwundeten), Vornahme operativer Eingriffe und dergl. m.);3. Versehung des Dienstes h e i d e r L e i t  u n g des Sani­tätswesens (im Frieden: vorbereitende Studien über die gün­stigste- Organisation des Sanitätswesens im Frieden und im Kriege, einheitliche Ergänzung und Ausbildung des Personals, einheitliche Materialbeschaffung, Einleitung aller Kriegsvor­kehrungen; im Kriege; Regelung des Sanitätsdienstes der Trup- })cn, rath.melhi, vorausdenkende Dirigierung und Verwertung aller vorhandenen Sanitätsformationen, Regelung des Kranken­abschubes, Überwachung der Kriegshygiene, zielbewußte Ver- Avertung aller verfügbaren staatlichen und privmten Mittel für den Sanitätsdienst).



11Außerdem sind die Ärzte der Trappen und Anstalten auch zur fach technischen Ausbildung des Sanitätshilfspersonales be­rufen.Diesen Anforderungen entsprechend müssen die Ärzte über volle fachwissenschaftliche Ausbildung und über ein gewisses Maß militärischer Ausbildung verfügen.Die Truppenärzte brauchen sowohl fachwissenschaftliche als auch militärische Kenntnisse zur Ausübung ihres Dienstes; die Anstaltsärzte bedürfen hauptsächlich fachwissenschaftlicher Dildung; die zur Leitung berufenen Ärzte müssen besonders gründlich militärisch geschult sein und hauptsächlich volles Verständnis für die Tätigkeit der Armee im Felde haben, um den sanitären Apparat den militärischen Bedürfnissen anpassen zu können.Es wurde daher wiederholt der Vorschlag gemacht, die Militärärzte in 8 Kategorien zu teilen, z. B .:
Truppenärzte für den Dienst bei den Truppenkörpern mit voller fachwissenschaftlicher und allgemeiner militärischer Aus­bildung,
Spilalsärzie für den Dienst in den Anstalten mit vorwiegend medizinischer und spezialistischer Ausbildung,
Sanilätsstab für den Dienst bei höheren Kommanden und Behörden mit vorwiegend militärischer Ausbildung (in der ,,Sa- nitätstaktik“ und. im ,,operativen Sanitätsdienst“ ), durch ge- ( ignete Truppenärzte ergänzt.Dieses System hätte den großen Vorteil, daß jede Gruppe den Anforderungen im Frieden und im Kriege besser entsprechen könnte, als bei einheitlichen Anforderungen an alle Ärzte. Spe­ziell durch die Organisation eines militärisch hochgebildeten Sanilätsstabes würde im Kriege der Sanitätsdienst sowohl in militärischer Hinsicht (Erhaltung der Schlagfähigkeit der Armee) als auch in humaner Beziehung (rasche Versorgung der Kranken und Verwundeten) sehr gewinnen, da der mit anderen wichtigen Dingen vollauf heschäftigte Generalstab niemals sein Нащ)1- augenmerk auf die sanitären \'orsorgen richten kann.Eine Analogie für diese Organisation der Ärzte wäre jene des Ver- pflcgspersonals in Österreich-Ungarn, bei dem die Trennung in drei Gruppen; I’roviantoffiziere für den Dienst bei den Truppen, Verpftegs-



12beamte l'üi' den Dienst in den Anstalten und Intendantursbeamtc l'üi- die Leitung im Frieden und Kriege, durchgeführt ist und sich sehr gut bewährt; die hochstehende militärische Ausbildung der Intendanturs­beamten bildet eine Avesentliche Entlastung für den Generalstat) und kommt dem Verpflegswesen sehr zu statten.Dio Schwierigkeit, für (hne (i('rartige Organisation d(*r Arzt(‘ liegt darin, daß die Ärzte des Saiiiträtsstabes für die erweiterte militärische Anshildung und die Spitalsärzte für die besondere medizinische und spezialistische Ausbildung durch raschere Beförderung oder sonstwie entschädigt werden müßten, wo­durch die Stellung der Truppenärzte weniger anstrebenswerl, würde, so daß die ohnedem schon schwierige Oewinnung zahl­reicher, tüchtiger Ärzte für den Truppendienst gefährdet werden könnte.
Dienstliche Stellung der Ärzte. Mit Rücksicht auf den aka­demischen Bildungsgrad und die hohe Aufgabe der Älilitärärzte einerseits und auf den nötigen innigen Kontakt mit der Trup))e und die Sicherung der Autorität gegenüber der Mannschaft andrerseits, muß den Militärärzten unbedingt der Offiziers­charakter gegeben werden und in der Adjustierung, Chargen­benennung und dem Befehtgebungsrecht zum Ausdruck gebracht Averden.i)Aus demselben Oründen muß den Ärzten auch das D.iis- ziplinarstrafrecht über ihre Untergebenen (z. B. in Anstalten) zuerkannt werden; dies setzt allerdings ausreichende militä­rische Versiertheit der Ärzte voraus.Die Ausübung einer ZivÜ2)raxis gegen Entlohnung ei-sclieint im allgemeinen zwar dem Offizierscliarakter nicht vollkommen angemessen-), kann aber um so eher gestattet werden, als den Ärzten dadui-ch Ge­legenheit geboten ist, ihre Erfahi'ungen zu bereiclu>rn. Naturgemäß ist di(' .\usübung der rrivatpi-axis nur insoweit zulässig, als der Dienst darunter nicht leidet.J) ln I t a l i e n  sind die Militärärzte den Trupi)enoffizieren vollkom- me.a gleich gestellt, in J ) e u t  s c h  l a n d  („Sanitätsöffiziere“ ) und F r a n k r e i c h  haben sie Offiziersrang, aber nicht die vollen Offiziers­rechte (ähnlich ЛѴІС in Österreich-Ungarn); in K u ß  l a n d  sind sie Kcamte und haben keinerlei militärische Befugnisse.2) In Frankreich ist den aktiven Militärärzten di(! Ausübung der Zivilpraxis untersagt.



13

£rg:änzung: u n d  A u sbild u n g: d er B e ru fsm ilitä rä rzte .Wie aus dem Gesagten hervorgeht., muß jeder Militärarzt außer der vollen fachwissens'chaftlichen Ausbildung auch eine gewisse militärische Schulung besitzen.Die f a c h w i s s e 11 s c h a f tl i c h e A u s h i 1 d u n g der Mili­tärärzte kann entweder in militärischen Anstaltim oder an den Zivilhochschulen erfolgen.Militärische Anstalten können gleichzeitig die nötige mili­tärische Bildung vermitteln und würden am ehesten den nötigen Nachwuchs sichern; sie sind aber außerordentlich kostspielig, da die Leistlingen einer solchen Schule naturgemäß auf der vollen Höhe der Zivilhochschulen stehen müßten. Es ist daher billiger und rationeller, die künftigen .Militärärzte ihre fach- wissenschaftlichen Studien an einer Zivilhochschnle absol­vieren zu lassen und sie hiebei in geeigneter Weise zu unter­stützen. sei es, indem sie bereits als aktive Militärpersonen in eigenen Militärabteilungen an den Zivilhochschulen vereint wer­den, sei es, indem sie nur finanzielle Dnterstützungen erhalten und erst nach Erreiidning des Doktorgrades den Militärcharak- ter erlangen (billiger).Die nötige m i l i t ä r i s c h e  A u s b i 1 d u n g kann den künf­tigen Militärärzten naturgemäß nur in militärischen Anstalten vermittelt werden. Fan gewisses Maß militärischen Verständi- nisses erhalten die t:^tudierenden der Medizin bereits durch die Ableistung des Einjährig-Freiлvilligendienstes. Dies genügt aber kaum für den Friedensdienst, keineswegs für den Dienst als De- rufsimilitärarzt im Kriege.Die künftigen Militärärzte müssen daher stets in besonderen Anstalten oder Kursen mit den speziellen Obliegenheiten des Militärarztes im Frieden und im Kriege vertraut gemacht werden. Dies kann entweder gleichzeitig mit den medizinischen Studien geschehen (z. D. in der Kaiser Wilhelm-Akademie in Deutsch­land) oder erst nach deren Vollendung (z. D. in der militär- ärztlichen Applikationsschule in Österreich-Ungarn).
Bedarf an Ärzten im Frieden. Im Frieden sind nötig:Dei den Truppen: 1 Arzt als Chefarzt jedes Truppenkörpers und je nach dem Mannschaftsstande eine Anzahl von Ärzten zur Versehung des Dienstes.Für (too 700 Mann .soll erfalining’sgemäß 1 Aj-zt voi'handen sein.



14 ln den Saiiitätsanstalten: Diensttuende Ärzte je nach der Oröße der Anstalt.i'ür je 50—80 Kranke soll mindestens 1 Arzt vorhanden sein.Be' der Leitung: bei jedem höheren Kommando .1 Arzt, ferner eine Anzahl von Ärzten hei den Zentralstellen, Komitees und dergl.Da etwa die Hälfte aller vorhandenen Arzte in Anstalten, bei der Leitung und dgl. beschäftigt ist, muß die Gesanitzahl der vorhandenen Ärzte so groß sein, daß 1 Arzt auf oa. 300 Mann des Präsenzstandes entfällt, 1st dies nicht der Fall, so sind die Truppenärzte durch den laufenden Dienst überlastet und in ihrer Fortbildung gehemmt.-’)
Schwierigkeit der Ergänzung. Es handelt sich nicht dar um, nur überhaupt Ärzte zu haben, sondern um die Gewin­nung von m ö g l i c h s t  g u t e n  Ärzten, die auch sozial auf der Höhe offiziersmäßiger Anforderungen stehen müssen; da derartige Ärzte aber stets auch leicht gute Zivilstellungen fin­den, muß der Staat die Stellung des Militärarztes derart anstre­benswert machen (dienstliche und soziale Stellung, Beförde­rung, Bezahlung), daß sie vorteilhafter erscheint, als die Zivil­karriere. Dies zwingt den Staat zu recht bedeutenden Opfern.Die früher erwähnten finanziellen Unterstützungen Avährend der Studienzeit, für welche der Empfänger sich zu verlängertem Präsenz­dienst verpflichten muß, sind nur ein Notbehelf; derart gewonnene Militärärzte dienen dann oft nur gezwungen und ohne Überzeugung einige Jahre und verlassen den Dienst, sobald ihre Verpflichtung ab­gelaufen ist.Die Ergänzung der Berufsmilitärärzte machl in allen Staa­ten bedeut ende Schwierigkeiten.
Fortbildung der B e ru f^ ilitä rä rz te . Die Fortbildung der Berufsmilitärärzte ist von höchster Bedeutung für das Sani­tätswesenDie a l l g e m e i n e  m e d i z i n i s c h e  Fortbildung muß mög­lichste Förderung seitens des Staates finden. (Stipendien  ̂ für Studienreisen, Erleichterung bei der Teilnahme an Kongressen,3) Die systemisierte Gesamtzahl der Ärzte beträgt gegenwärtig: in Österreich-Ungarn 1 Arzt für 230 Mann,in Italien 1 Arzt für 295 Mann,in Deutschland 1 Arzt für 322 Mann,in Frankreich 1 Arzt für 400 Mann.



15Kursen u. dgl.). Speziell für die Truppenärzte  ̂ deren 'Fätig- keit; ini allgemeinen ziemlich einförmig verläuft, ist die häufige Kommandierung an Spitäler, Kliniken u. dgl. zur x\uffrischung und Erweiterung ihrer medizinischen Kenntnisse sehr wertvoll.Di(‘ Fortbildung einzelner Militärärzte zu S p e z i a l i s t e n  ist durch längere Kommandierung geeigneter Ärzte an Zivil­kliniken und Hocbschulkurse ohne besondere Schwierigkeit er­reichbar.Die m i l i t ä r i s c h e  F o r t b i l d u n g  der Ärzte muß un­unterbrochen gefördert werden, indem die Truppenärzte bei jeder Gelegenheit (Übungen, Kriegsspielen, V'orträgen usw.) mög­lichst oft theoretisch und |yaktisch in der Sanitätstaktik (An­passung des Sanitätsdienstes an die militärische Tätigkeit der Truppen auf Märschen, in der Ruhe und besonders im Gefecht) geschult werden. Höhere Älilitärärzte, die für leitende Posten im Kriege bestimmt sind, müssen im Frieden auch im operativen Sanitätsdienst (Verwendung aller Sanitätsmittel der Armee im Felde in steter Anpassung an. die militärische Situation) geübt werden, wozu Kriegsspiele, theoretische Besprechungen, Eösun- gen voll Aufgaben, Vorträge u. dgl. nötig sind.
Ers;äiizung: u n d  AusbildunsT d e r  R e s e r v e ä r z te .lim den großen Mehrbedarf an Ärzten im Kriege decken zu können, muß schon im Frieden eine hedeutende Zahl nicht- aktiver Militärärzte ausgebildet werden; hiezu sind naturgemäß alle dienstpflichtigen Zivilärzte berufen. Alle Studierenden der Medizin werden daher gelegentlich der Ableistung des Kin- jährig-Freiwilligendienstes zu Militärärzten in der Reserve aus- gehildet.Das Maß militärischer Kenntnisse, das den Reserveärzten dabei vermittelt werden kann, ist relativ gering, so daß nicht- aktiv(‘ Ärzte im Kriege stets nur zur Ausübung des medizini­schen Dienstes, nicht aber zur Leitung des Sanitätsdienstes in einem Truppenkörper befähigt sein können.Dm den künftigen Reserveärzten nötigen Einblick in den militärischen Dienst  ̂teilhaft, sie in demselben Milieu dienen



16іш Kriege zu wirken haben. Ihr Präsenzdienst zerfällt daher am besten in 2 Teile: ein Teil bei der Truppe, u. zw. wenn mög­lich im iSommer und Herbst während der großen rbungen, um d<'ii Truppensanitätsdienst kennen zu lernen, ein Teil in einer Sanitätsanstalt, um den Spitalsdienst kennen zu lernen; hi(dDei köniKMi die Mediziner auch ärztlich beschäftigt werden, ärztlichen Inspektionsdienst halten u. dgl. in. — In diesem Falle­muß der zweite Teil des Dienstes bis nach Erlangung des Dok­torats verschoben Averden.Für die F o r t b i l d u n g  der lleserveärzte ist es sehr er­wünscht, wenn sie, gleich den lleserveoffizierew,. zu Waffen- übimgen herangezogen werden, die zur Förderung der mili­tärischen Kenntnisse am besten hei den Truppen zur Zeit der größeren Übungen vorzunehmen sind.

i i -

Ä r z te  fü r d ie u n d  3. L in ie .Für die 2. Linie stehen meist ausreichend viele gewesene, noch wehrpflichtige Militärärzte zur Verfügung; für die 3. Linie müssen meist ausschließlich Zivilärzte verwendet werden, welche keine sonstige Verwendung bei der Armee im Felde finden.Die militärische Schulung dieser Ärzte ist in der Hegid sehr gering oder fehlt gänzlich; bei der Art des Dienstes der2. und 3. Linie handelt es sich aber fast ausschließlich um den rein medizinischen Dienst bei mehr oder wmniger stabilen For­mationen. — Wenn Teile der 2. Linie zur direkten Unterstützung der 1. Linie und zum Kampfe verwxmdet werden, müssen zur Leitung des Sanitätsdienstes aktive Militärärzte eingeleilt wanden
Sanitätshilfspersonal.Zur Unterstützung, Entlastung und teilweise auch zur \'er- trelung der Ärzte ist ein mehr oder weniger sanitär geschultes Hilfspersonal sowohl bei den Truppen, als auch in den .Anstalten nötig.



Г; ,®^'8rsbiN;otb!c des к. к.ĝńTisafs кг Sa 17Das Н i 1 f s }) e г s о и а 1 d о г 1>іГрГр^е^^-№Т ssе derDiiiheitlichkeit des Truppenkörpers stets diesem selbst ent- nommeii Averden; dies ist in Staaten mit verschiedensprachi­gen Trnppenkörpern hesonders wichtig.Der H i l f s d i e n s t  i n d e n  A n s t a l t e n  kann zwar ■— besonders nn frieden - auch von konimandierteui Personal der Truppen versehen werden^), die Organisation einer eigenen S а 11 i t ä t s b r а n c h e (Sanitätstruppe) hat aber abgesehen von der Entlastung der Truppenkörper auch andere Vorteile: der Hilfsdienst in den Anstalten erfordert nur niininiale militärische Schulung (hauptsächlich Disziplin und Ordnung) und gestattet auch die Ausnützung körperlich minder Leistungsfähiger^); durch die Organisation einer eigenen Sanitätsbranche wird also den Truppen unnötige Ausbildungsarbeit erspart und es bleibt ihnen das bessere Menschenmaterial erhalten. Der Haupt vorteil besteht aber darin, daß die Aufstellung der zahlreichen |im Kriege nötigen Sanitätsabteilungen (-kompagnien, -Sektionen und dergl.) viel einfacher und rascher verläuft, wenn im Frieden dafür schon schwache Kaders bestehen, als wenn sie erst hei der Mobilisierung aus Angehörigen verschiedener Truppenkörper neu formiert werden müssen.Neben der Saiiität.smannschaft kann natürlicti im Frieden auch das Hilf.spersonal der Truppenkörper zum Dienste in den Anstalten -hauptSiichlich zur eî >-enen Ausbildung — herangezogen werden.
®^*4 tätsIiiIfsp ersoiial d e r T r u p p e n .

1. Personal fü r den niederen ärztlichen Dienst. (Sanitäts­gehilfen, Sanitätsunteroffiziere, Feldscherer, Hilfsärzte u. dgl.). Je weniger Ärzte im Frieden und im Kriege hei den Truppen- korpern vorhanden sind, desto wichtiger ist es, Leute zu haben,0 In llußland und Deutschland besteht keine eigene Sanitäts- tru])pe. Im Frieden wird der Hilfsdienst in den Anstalten vom Trup- penpei-sonal versehen, im Kriege werden für die Anstalten eigene Abteilungen aus nichtaktiveni Hilfspersonal der Truppen formiert.•") In Deutschland werden auch Ersatzreservisten der Infanterie, welche sonst im Frieden gar nicht ausgebildet werden, zu den im Kriege neulormierten Sanitätskompagnien cingeteilt und hiezu im Frieden wäh­rend kurzer Zeit als Krankenwärter ausgebildet. — In Frankreich werden alle Geistlichen im Sanitätshilfsdienst ausgebildet und im Frieden und im Kriege in den „SanitäissektioneiC eingeteilt



18welche, ohne graduierte Ärzte zu sein, doch hinlänglich medi­zinische Kenntnisse besitzen, um die Krankenpflege zu ül)er- wachen, bei Unfällen die erste Hilfe zu leisten, die allgemeine Gesundheitspflege der Mannschaft zu kontrollieren u. dgl. ni. Dadurch werden die Truppenärzte entlastet, ihr Ansehen wird gehoben und damit der Beruf wünschenswerter gemacht.Da eine zu weitgehende Selbständigkeit dieser Leute mit Rücksicht auf ihre stets unvollkommene medizinische Ausbil­dung nicht erwünscht ist, scheint es auch nicht angemessen, ihnen einen allzugroßen Wirkungskreis und eine besondere Stel­lung einzuräumeii (sie etwa zu Gagisten ohne Rangsklasse oder zu Beamten zu machen, wie es für das Hilfspersonal in anderen Verwaltungszweigen empfehlenswert ist). Wollte man aber ihre Ausbildung derart heben, daß man ihnen eine bevorzugte Stel­lung geben könnte, so wäre dies sehr teuer, und es entstünden dadurch „Ärzte zweiter Güte“ , was gewiß nicht rationell wäre.Das niedere ärztliche Hilfspersonal wird daher am besten dem Mannschaftsstande entnommen, indem geeignete Unteroffi­ziere (Unteroffiziersaspiranten) in eigenen Kursen die nötige Ausbildung erhalten und die erlangten Kenntnisse im Frieden (als Berufsunteroffiziere) oder auch erst im Kriege (als Reserve- Unteroffiziere) verwerten.Da im Kriege der Bedarf viel größer ist als im Frieden (höhere Stände, umfangreicherer Dienst, zahlreiche selbstän­dige kleine Formationen ohne Arzt) muß eine relativ große Zahl dieses Hilfspersonals in der Reserve vorhanden sein.fm P’rieden und im Kriege können Studierende der Medizin in dieser Kategorie gute Dienste leisten.In Frankreich besteht das Personal für den niederen ärztlichen Dienst ausschließlich aus Studierenden der Medizin und hat als ,,Hilfs­ärzte“ ziemlich weitgehende Selbständigkeit; in Rußland wird infolge des allgemeinen Mangels an Zivil- und Militärärzten großer Wert auf die Institution der „Feldscherer“ gelegt, Unteroffiziere, welchen in eigenen Kursen notdürftige medizinische Kenntnisse heigebracht werden und die den Rang höherer Unteroffiziere erhalten.
2. Handlanger der Ärzte und niedere Hilfsdienste. (Ban­dagenträger, Krankenträger, Blessiertenträger, Krankenwärter, Hilfskrankenlräger usw.)



19Dio, .іл 'e benötigen im Frieden und im Kriege gesehiüte Leute, л-пе mit dem Sanitätsmaterial (Requisiten, Instru- mobij, ilcdikainente, Verbandzeug) hantieren können und sich aul d -;,sen Konservierung verstehen. Außerdem sind im Frie- d./i Leute für den Wartedienst Fei Maroden und Leichtkranken der Truppen und im Kriege eine große Zahl von Leuten zum liinsammeln der Verwundeten auf den Grefechtsfeldern und zu ihrem Transport zur ärztlichen Behandlungsstelle nötig.Zu allen diesen Hilfsdiensten werden am einfachsten ge­eignete Leute im Frieden in der Manipulation mit dem Material ШМІ in den einfachsten medizinischen Kenntnissen (richtiges Anfassen von Kranken und Verwundeten, Anlegen einfachster Notverbände u. dgl.) ausgebildet. Die Schulung kann gleich­mäßig in allen Hilfsdiensten erfolgen, oder es können 2 Grup­pen gebildet werden: Handlanger für den Materialdienst (Ban­dagenträger) und Leute für die Wärtung und den Krankentrans­port (Krankenträger. Krankenwärter u. dgl.). Die Trennung in 2 Gruppen ermöglicht eine gründlichere Ausbildung und eine zweckmäßigere Ausrüstung, indem die Handlanger Sanitäts'- material für die Ärzte, die Krankenträger Transportmittel (Bahren) und Labemittel tragen.Um an Gewehrzahl zu gewinnen, zählen in Deutschland und in Rußland die Krankenträger zum Gefechtsstand („Hilfskrankenträger“ ) und sind mit dem Gewehr ausgerüstet. Dies führt leicht zu unlieb­samen Mißverständnissen. So kam es in den Kämpfen bei Orleans zu Rekriminationen seitens der Franzosen, daß sich deutsche Sanitätsmann­schaft aktiv am Gefechte beteiligt hätte (Hilfskrankenträger, welche vergessen hatten, die Genfer Armbinde abzulegen); andrerseits wurden im russisch-japanischen Kriege Hilfskrankenträger, welche die Genfer Armbinde verloren hatten oder vergessen hatten sie anzulegen, so daß sie von der kombattanten Mannschaft nicht zu unterscheiden waren, von den eigenen Offizieren in der Ausübung des Sanitätsdienstes behindert, während andrerseits Drückebergern dadurch die Möglichkeit geboten war, sich ungerechtfertigt aus der Feuerlinie zu entfernen und sich am Verwundetentransport zu beteiligen. Es scheint daher besser, die Krankenträger definitiv als Nichtkombattanten zu kennzeichnen und sie überhaupt nicht mit Feuerwaffen zu versehen.Dio Ausbildung dieser Leute kann im Frieden entweder bei den Truppen durch die Truppenärzte oder — was im Inter­esse der Gründlichkeit vorzuziehen ist — in Sanitätsanstalten erfolgen. 2*
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S a n itä tsh ilfsp e rso n a l in d en  A n sta lte n  (San itätstru ppe).

Form ationen. Die Friedensformationen müssen sich den bestehenden Friedensanstalten anpassen, die Kriegsformationen den im Kriege vorhandenen Sanitätsanstalten. Jede im Frieden bestehende Abteilung bildet den Kader für eine Anzahl von Kriegsabteilnngen; für den Ersatz müssen entsprechend starke Ersatzahteihmgen im Kriege aiifgestelit werden.
Ergänzung. In physischer Hinsicht können an die Sani­tätsmannschaft geringere Anfordernngen gestellt werden. In­folge der geringen Zahl der Friedensabteilungen müssen jeder davon größere Territorien zur Ergänzung zugewiesen werden.Ill mehrsprachigen Staaten ist rnanclimal aucli gemischte Ergän­zung empfehlenswert, um in den großen Spitälern luiter der Pflege- niannschafl alle Nationalsprachen vertreten zu haben.Da die Friedensabteiliingen nur geringe Stände brauchen, ist das Rekrutenkontingent und daher auch die Stärke der Re­servejahrgänge sehr gering. Für den großen Kriegsbedarf rei­chen die verfügbaren Reservisten somit nicht aus, und es müs­sen stets auch die Angehörigen der 2. und 3. Linie, ferner min­der taugliche, zum Sanitätsdienst geeignete Reservisten und Ersatzreservisten anderer Waffengattungen bei den Kriegsforma- tioneii eingeteilt werden.
Unterstellung (Offiziere der Sanitätstruppe). Im Sanitäts­dienste untersteht die Mannschaft den Ärzten, zu deren Unter­stützung sie berufen ist. — Für die militärischen Notwendie- keiten (allgemeine Ausbildung, Disziplin, Adjustierung, admi­nistrativer Dienst der Abteilungen, Kriegsvorbereitungen u. dgl. mehr) müssen aber auch rein militärische Vorgesetzte (Unter­offiziere und Offiziere der Sanitätstruppe) vorhanden sein, um die Ärzte nicht mit diesen ihnen ferner liegenden Diensten zu belasten.Im Interesse der Disziplin hei den hauptsächlich sanitär und relativ wenig militärisch geschulten Abteilungen empfiehlt es sich, die militärischen Vorgesetzten möglichst den Truppenoffi­zieren nahezuhringen oder auch völlig gleichzustellen. An die physische Leistungsfähigkeit der Offiziere und Unteroffiziere können aber geringere Anforderungen gestellt werden.



21Im Кгігго entfällt bei den Feldsanitätsabteilungen die mili­tärische Ansbildnng fast völlig, und auch der militärische Auf- sichtsdiens' ist l>ei der im Sanitätsdienst befindlichen Abteilung sehr reduziert; die Offiziere und Unteroffiziere der Sanitäts- tru;;p(; können daher vorteilhaft mit dem Dienst des Proviant- (»idiziers, dem traintechnischen Dienst, u. dgl. bei den Feld- sanitätsanstalten betraut werden und müssen daher im Frieden dafür ausgebildet werden.
.^ushildung. Bei der Sanitätstruppe handelt es sich um ein xMinimum von militärischer Ausbildung, die Sache der Offi­ziere und Unteroffiziere ist, und um eine möglichst gründliche sanitäre Ausbildung, avozu die Ärzte berufen sind.Da die Mannschaft die erlangte sanitäre Ausbildung auch bereits im Frieden verwerten muß, ergibt sich eine Zweiteilung jeder Abteilung: ein Teil, der in Ausbildung begriffen ist, und ein Teil, der die erlangte Ausbildung bereits im Pflegedienste tatsächlich verwertet.
Bewaffnung und Ausrüstung. Die Sanitätsmannschaft kann entweder ganz unbewaffnet bleiben oder sie erhält eine mas­sive Seitenwaffe, die hauptsächlich als Werkzeug für Lager- und Traindiensl dient (Pioniersäbel).Di(‘ nötige Feldausrüstung (Verpflegsgeräte, Montursreserven usw.) kann leicht, auf Fuhrwerken der Anstalt untergebracht werden. Die den Leuten persönlich nötigen Dinge (Reserv^e- wäsche, 2. Fußbekleidung, Eßschale und Besteck, Beservever- pflegung u. dgl.) können auch in Tornistern getragen iverden.
Kriegsvorräte. Bei jeder Abteilung muß schon im Frieden der Augmentationsvmrrat für alle im Kriege aufzustellenden For­mationen deponiert sein.
Ersatzkader. Eigene Ersatzkader (analog den anderen Waf­fengattungen) sind bei der Sanitätstruppe nicht nötig, da die Evidentführung des Personals und die Verwaltung des Augmen­tationsmaterials leicht von den Offizieren der Abteilung selbst besorgt werden kann, die durch den Dienst bei den ДЬіеі- lungen viel weniger in Anspruch genommen sind, als die Offi­ziere der Truppenformationen anderer Waffengattungen.
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Medikam entenpersonal.Die Verwaltung der geringfügigen, für den laufenden Bedarf bestimmten Materialvorräte der Truppen kann ohneweiteres den Truppenärzten und ihrem Hilfspersonal überlassen bleiben; für die Verwaltung der größeren Vorräte der Spitäler ist zur Ent­lastung der Ärzte die Anstellung eines eigenen Personals er­wünscht. Zur einheitlichen Leitung der Beschaffung und йііг Konservierung der großen Kriegsvorräte müssen stets eigene Organe vorhanden sein. Die Organisation einer eigenen M e d i k a m e n t e n  b r a n e  he (Militärapotheker) ist stets vorteilhaft, da es nicht rationell wäre, die Ärzte, die teuer und schwer zu ergänzen sind, damit zu betrauen.Da es im Medikamentendienst hauptsächlich auf die jeiii- heitliche und zweckmäßige Beschaffung und auf die Über­wachung der sachgemäßen Deponierung und Manipulation an­kommt, genügt es, leitende, verantwortliche Beamte dafür an­zustellen. Der wenig umfangreiche Manipulationsdienst kann leicht von der Vlannschaft der Sanitätstruppe oder — wo keine solche besteht — vom Sanitätshilfspersonal der Truppen л̂ ег- seheri. werden.Die Medikamentenbran'che besteht daher meist nur aus einer relativ geringen Zahl von Beamten, welche die nötigen pharma­zeutischen Kenntnisse an Zivilschulen erworben haben, da die Aufstellung eines eigenen militärischen Kurses hiefür sich nicht verlohnen würde.Für den erhöhten B e d a r f  i m K r i e g e  sieben alle dienst­pflichtigen Zivilapotheker und Gehilfen zur Verfügung, welche daher schon im Frieden zu Medikamentenbeamten in der Re­serve ernannt werden und gelegentlich der Ableistung deŝ  Ein- jährig-Freiwilligendienstes mit dem Dienste in den militärischen Medikamentenanstalten vertraut gemacht werden.
Freiw illiges Sanitätspersonal.Mit. Rücksicht auf das zahlreiche militärische Sanitätsper­sonal, das zur Vorbereitung für den Sanitätsdienst im Kriege schon im Frieden vorhanden sein muß, ist die freiwillige Mit-



23wirk ling VOR P rivatpersonen im Sanitätswesen im Frieden nicht nötig. Es kämr nur die Verwendung von geschulten Pflegerinnen (Krankor,;-- Piwestern) in den Spitälern in beschränktem x\us- ma.B:- m lóeiracht, da bei sehr schwer Erkrankten die weibliche PP ‘9;; der männlichen stets лтггигіеЬеп ist.
Sanitätsanstalten.Eus Sanitätspersonal der Truppen ist berufen, in allen Er­krankungsfällen die erste Hilfe zu leisten. Mit Rücksicht auf die beschränkten sanitären Mittel der Truppenkörper können nur solche Erkrankte bis zur völligen Genesung bei den Trup- pmikörpern bleiben, bei denen eine kurze Bettruhe oder ga.nz einfache Behandlung in kürzester Zeit zur Wiederherstellung führt. Zur Aufnahme derartiger Erkrankter soll bei jedem Trup­penkörper ein eigener Raum („Marodenzimmer“ , „Kranken­stube“ oder dgl.) eingerichtet sein, in dem das Sanitätspersonal des Truppenkörpers den Dienst versieht.Alle anderen Kranken, welche besonderer Pflege und War­tung, besonderer Kost oder längerer Heilungsdauer bedürfen, müsset' den Truppen abgenommen und in eigenen Anstalten ge­pflegt und. geheilt werden (Spitäler, Lazarette), welche im gan­zen Staatsgebiet verteilt sind; ihre Größe variiert nach dem zu erwartenden Krankeitzugang.Den größeren Spitälern obliegt naturgemäß die Aufstellung der Feldsanitätsanstalten mit Ausnahme der Trainabteilung, die von der Traintruppe beigestellt wird.Wenn keine .seltiständige Sanitätstruppe bestellt und die Spitäler somit keinen eigenen Stand von Hilfspersonal haben, ist es vorteilhaft, ihnen aucdi die Aufstellung der Feldsanitätsabteilungen abzunehmen und sie einem Truppenkorper, am besten jenem Teile der Traintruppe zu übertragen, лѵеісііе die Bespannung der betreffenden Feldsanitäts­anstalt beistellt.

Spitäler.1. Grosse Spitäler.Die großen Militärspitäler haben nach dem Gesagten fol­gende .Aufgaben:



24 1. Pflege und Heilung der Kranken des Friedensslandes ;2. Ausbildung des Sanitätshilfspersonals;3. Vorsorgen für die rasche Aufstellung der Feldsanitäis- anslalten bei der Mobilisierung (Ansammlung und Verwaltung des Sanitätsmaterials', Evidentfülirung der Ärzte; wenn eine Sanitätstruppe besteht auch: Evidenthaltung des Sanitätshilfs­personals und Verwaltung der Augmentations Vorräte hiefür);4. Vorbereitung für die Erweiterung des Spitals im Kriege.
Zahl und Lage der Spitäler.Um allen aufgezählten Aufgaben entsprechen zu können, müssen die großen Spitäler im ganzen Staatsgebiet ungefähr gleichmäßig verteilt sein, wodurch die bezirksweise Evident­führung des Personals erleichtert wird, die Einrückung hei der Älobilisierung beschleunigt wird und die Materialvorräte dezen­tralisiert werden; außerdem wird dadurch die Abgabe der Frie­denskranken von den Truppenkörpern beschleunigt und verein­facht, es wird die Aushildung des' Truppenpersonals erleich­tert und es wird die gleichmäßige Verteilung der Verwundeten im Kriege angebahnt..leder Territorialbereich soll daher mindestens 1 großes Sj)i- tal besitzen.

Organisation.

Kommandant. An der Spitze des Spitals kann entweder ein Arzt, stehen, dem der gesamte Sanitätsdienst und der mili­tärische Dienst untersteht, oder es kann mit der militärischen Kommandoführung ein Offizier betraut werden, während den Ärzten nur der medizinische Dienst obliegt. Die einheitliche, selbständige Kommandoführung durch einen Arzt ist stets vor­zuziehen, da sie den Dienstbetrieb wesentlich vereinfacht und auch die Stellung und das Ansehen der Ärzte hebt. Voraus­setzung ist hiebei nur, daß die Berufsmilitärärzte über aus­reichende militärische Versiertheit verfügen, um auch das mili­tärische Kommando der Anstalt führen zu können.In Ö s t e r r e i c  h - U n g a r 11 waren bis 1869 Offiziere als Kom­mandanten („Leiter“ ) der Spitäler eing^eteilt. 1869-1894 waren Ärzte als Leiter der Spitäler eingeteilt, die aber im allgemeinen nur einen



25sauilären AVirkiingskreis hatten und nur über die Ärzte und Medika- mentenbeamten das Disziplinarstrafrecht ausübten; militärischer Kom­mandant aller Personen des Soldatenstandes war ein Offizier der Sani- tätstrupnc. Seit 1894 haben die Ärzte das uneingeschränkte Kommando über d"s ganze Spital samt Personal und Kranken. — In Eußland werden die .Jvfiliiärspitäler“ von Offizieren kommandiert, die Ärzte sind als Beamte niu- für den medizinischen Dienst verantwortlich.
Stab. Der Spitalskommandant muß, wie jeder andere selbst­ständige Kommandant, über die nötigen Hilfsorgane und Refe­renten verfügen: z. B. Organe für den militärischen Kanzlei­dienst, Organe für den administrativen Dienst, für den Verpflegs- dienst, für den* Material- und Medikamentendienst u. dgl. m. Auch Geistliche sollen bei den Spitälern eingeteilt sein.Schließlich sollen eigene Organe für die umfangreichen Kriegsvorbereitungen vorhanden sein, denen die nötige Evident- hallung des Personals und des Materials obliegt.
Gliederung der Spitäler. Zur P f l e g e  de r  K r a n k e n  müssen die Spitäler je nach der Art der Erkrankungen in meh­rere möglichst selbständige Abteilungen geteilt sein (z. B. für Augenkranke, für Hautkranke, für chirurgisch Kranke und dergl. mehr), deren jede über das nötige Pflegepersonal und eine Anzahl von Ärzten verfügt.Außerdem müssen für den m e d i z i n i s c h e n  D i e n s t  sonstige Vorkehrungen getroffen sein, z. B. chemische Labora­torien, Apotheken, Operationssäle, Abteilungen für Geistes­kranke, für kranke Sträflinge usw., ferner Desinfektionsräume, Badeanlagen, Küchen usw.Schließlich muß in  m i l i t ä r i s c h e r  H i n s i c h t  das PflegepersonaJ — ob es aus' Truppen])ersonal besteht oder ob es einer eigenen Sanitätstruppe angehört — in eine Abteilung zu­sammengefaßt sein (Disziplin, Adjustierung, Gebühren, Kost usw.), die stets in 2 Gruppen geteilt sein muß: fertig ausge­bildetes Personal, das, auf die Krankenabteilungen verteilt, den Pflegedienst versieht, und Personal, das noch in Ausbildung begriffen ist.Zur Deponierung der umfangreichen Kriegsvorräte sind groß(‘ Magazine, Depots u. dgl. nötig.
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Kleine Spitäler.(Truppenspitäler, Lokallazarette, Marodenhäuser ii. dgl.)Da die großen selbständigen Spitäler, denen nebst der Frie- densaiifgabe die wichtigen Vorbereitungen für die Mobilisierung der Feldsanitätsanstalten obliegen, sehr umfangreiche und kost­spielige Anstalten sind, ist ihre Zahl beschränkt (1—2 in jedem Territorialbereich').Eine größere Anzahl würde auch die Mobilisierungsvorarbeiten zu sehr komplizieren und zersplittern.Um nun den Friedensdienst zu erleichtern (große Kranken­transporte zu vermeiden) und gleichzeitig eine große Anzahl erweiterungsfähiger Spitäler für den Krieg im ganzen Lande ver­fügbar zu haben, ist es gut, in den Garnisonen, die kein großes Spital haben, kleinere Sanitätsanstalten zu errichten.Da diese Anstalten bei der Mobilisierung keine Feldsani­tätsanstalten aufzustellen haben, brauchen sie auch im Frieden keinen eigenen Personalstand. Der Dienst kann ausschließlich von den Truppenärzten und dem TruppenhilfspeTsonal der Gar­nison Versehen werden.Dadurch, daß diese kleineren Spitäler auch die Ausbildung des Truppenhilfspersonals übernehmen können, werden die großen Spitäler entlastet; auch ist den Truppenärzten dadurch mehr G-elegenheit ge­boten, Erfahrungen zu sammeln, als es im laufenden Truppendienst möglich ist, wo es sich stets nur um die erste Hilfe und Diagnose und die Behandlung ganz leichter Fälle handelt.Als Kommandant wird am einfachsten ein Arzt der Gar­nison bestimmt; die i n n e r e  G l i e d e r u n g  ist je nach der Größe der Anstalt, die ihrerseits' von der Größe der Garnison ab- hängt, mehr oder weniger jener der großen Spitäler angepaßt, aber entsprechend vereinfacht.Für die Versehung d e s a d m i n i s t r a t i v e n  D i e n s t e s  kann ein eigenes Organ (Offizier des Ruhestandes, Armeestandes oder dgl.) eingeteilt werden, oder es kann ein geeigneter Offi­zier der Garnison dazu kommandiert werden, was zwar billiger ist, aber den Nachteil häufigen Wechsels hat.
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Medikam entenanstalten.

’ ;i rrieden müssen einerseits alle für den Friedensgebrauch Döiigen i\Iaterialien, Medikamente, Instrumente u. dgl. beschafft und nach Bedarf an die Anstalten und Truppen ausgegab'en werden, anderseits müssen die sehr bedeutenden Mengen von Sanitätsmaterial, welche zur Dotierung der Feldsanitäts'anstal- te;:, ;-.ui Kriegsausrüstiiiig der Truppen und der stabilen Sanitäts­anstalten und zum Ersatz des massenhaft verbrauchten Materials nötig sind, beschafft, deponiert und konserviert werden.Hiefür müssen eigene Medikamentenanstalten organisiert werden, in denen das Medikamentenpersonal den Dienst ver­sieht. Um den nötigen Einfluß der Ärzte auf das Medikamenten- wesen zu sichern, ist es am einfachsten, die Anstalten nicht selbständig zu machen, sondern'sie möglichst eng an die Militär­spitäler anzuscliließen, resp. sie diesen ganz zu unterstellen.
Heil- und Kuranstalten.

In Kurorten, Bädern u. dgl. verlohnt es sich nicht, eigene aVIilitärspitäler zu errichten, da derartige Orte in der Regel keine Garnison haben und der "Gebrauch der Kuren häufig nur an einzelne Jahreszeiten gebunden ist; auch ist der Kurgebrauch nur für bestimmte Kategorien von Kranken und Rekonvaleszen­ten bestimmt, welche meist gar keiner oder nur geringfügiger Pflege bedürfen.Um Kurorte, Heilquellen usw. für erkrankte Offiziere und Mannschaft auszunützen, genügt es daher, in diesen Orten die nötiger. Unterkünfte zu schaffen, und einen ganz kleinen Ver­waltungsapparat zu bestimmen: Einen Offizier (Ruhestand, Armeestand oder dgl.) als Kommandant zur Erhaltung der mili­tärischen Ordnung und zur Versehung der geringfügigen admi­nistrativen Geschäfte und, je nach Bedarf, einen Arzt zur ärzt­lichen Aufsicht.



28
Freiwillige Sanitätspilege.So wertvoll die Beteiligung privater Vereine und Personen an der Sanitätspflege im Kriege ist, so findet sich im Frieden infolge des geringen Krankenstandes und der weitgehenden, als Kriegsvorbereitiing nötigen militärischen Vorsorgen keine Gelegenheit zur direkten Betätigung, abgesehen von der Gewäh­rung finanzieller Erleichterung in Kuranstalten, Bädern usw. für erkrankte Offiziere und Mannschaft.Für die rationelle Verwertung der aufgehotenen Mittel und die erfolgreiche Tätigkeit im Kriege ist aber eine einheitliche militärische Leitung und eingehende Friedensvorhereitung un­erläßlich.Die Friedenstätigkeit der freiwilligen Sanitätspflege be­schränkt sich daher — von den erwähnten Freiplätzen und Er­leichterungen beim Bade- und Kurgebrauch abgesehen — darauf, daß eiiKi Anzahl von Vereinen unter einbeitlicher inilitärischerL’ Leitung Personal ausbildet und evident führt, große Material­mengen beschafft und verwaltet und alle sonstigen Vorbereitun­gen für die Kriegstätigkeit trifft.

Leitung im Frieden.Die Leitung des Sanitätswesens im Frieden umfaßt:1. die einheitliche Leitung des gesamten Friedensdienstes,2. die einheitliche Leitung aller Kriegsvorbereitungen, der jMaterialbeschaffung usw.,3. die Vornahme gründlicher Studien über die sanitären Ver­hältnisse der Kriegsschauplätze, die Sammlung statistischen Ma­terials Д. dgl. m.,4. die einheitliche Leitung der Vorarbeiten der freiwilligen Sanitätspflege.Es müssen daher im Frieden außer der administrativen Zen­tralstelle in den IVIinisterien einerseits bei den höheren Komman­den ärztliche Referenten zur Überwachung der Hygiene und der
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2. Das Sanitätswesen іш Frieden in• •
Österreich-Ungarn.(Hiezu Beilage 1.)

Das Saiiitätswesen im Frieden ist im Heer und beiden Land­wehren selbständig organisiert. Die Aufstellung der Feldsanitäts- anstalten obliegt jedoch nur dem Heere; die beiden Land­wehren erhalten im Kriege die nötigen Sanitäts-Formationen vom Heere zugewiesen.
Heer.Das Sanitätswesen im Heere umfaßt im Frieden:

1. die einheitliche Leitung des Friedensdienstes und der Kriegsvorbereitungen,2. die Ergänzung und Ausbildung des Sanitätspersonals  für den Friedensdienst und den vollen Kriegsbedarf, u. zw .:a) des m i l i t ä r ä r z t l i c h e n  O f f i z i e r s k o r p s ,b'} des S a n i t ä t s h i l f s p e r s o n a l s  d e r  T r u p p e n - k ö r  per  (Sanitätsunteroftiziere, Bandagenträgerund Blessierten- träger),c) der S a n i t ä t s t r u p p e  für den Dienst in den Anstalten,die Organisation stabiler Friedensanstalten, und zwarvon a) G а r n i s о n s s p i t ä 1 e r n, denen der Friedensdienst und die Aufstellung der Feldsanitätsanstalten obliegt,b} T r u p p e n s p i t ä l e r n  und M а r о d e n h ä u s e r n, denen hauptsächlich der Friedensdienst und dessen Fortsetzung im Kriege an Ort und Stelle obliegt.



31с) H e i l -  u n d  K u r a n s t a l t e n  in Bädern und Kurorten,
4. die Materialbeschaffung und Verwaltung durch das Medi- kars^osrMiiiwesen, sowie die Ergänzung und Ausbildung des Me- d = .amentenpersonals,5. die Vorbereitungen für die Tätigkeit des fre iw illigen  Sani­

tätswesens im Kriege.
1. Leitung.Die administrative Zentralstelle für das Sanitätswesen ist das ,R e i c h s к r i e g Sm i n i s t e r i u m, 14. A b t e i l u n g .  Der Vorstand dieser Abteilung ist zugleich C h e f  de s  m i l i t ä r ­ä r z t l i c h e n  O f f i z i e r s k o r p s  und steht an de'r Spitze des gesamten Sanitätswesens.Zur Vornahme von Versuchen und Studien jeder Art, ;zur Verarbeitung statistischen Materials u. dgl. m. ist das M i l i t ä r -  S a n i t ä t s k o m i t e e  in Wien berufen, das aus 8—12 höheren Militärärzten besteht und in allen wissenschaftlichen und tech­nischen Angelegenheiten des Sanitätswesens Hilfsorgan des Heichskriegsministeriums ist.Bei jedem Korpskommando und jedem Truppendivisions­kommando ist ein höherer Militärarzt als , , S a n i t ä t s  c h e f  de s  K o r p s ,  resp. d e r  D i v i s i o n “ eingeteilt; diesen Ärzten obliegt die Überwachung der unterstehenden Truppen in allge­mein-sanitärer und hygienischer Hinsicht. Außerdem ist in grö­ßeren Garnisonen, in denen sich kein Truppendivisionskom­mando (== kein Sanitätschef) befindet, ein eigener höherer Arzt als „G a r n i  s 0 n s c h e f a r z t“ zur Überwachung der Hygiene angestellt.Bei den Kommanden der größeren Festungen ist schon im Frieden je ein höherer Militärarzt als „ F e  s tu n  g Ss a n it  ä t s- c h e f “ zur Überwachung der sanitären Verhältnisse und der Kriegsvorsorgen eingeteilt.In den größten Garnisonen .sind außerdem für den Lokaldienst auch bei den Lokalhehörden (Platzkommanden) Ärzte eingeteilt.
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2. Sanitätspersonal.D a s m ilitä rä rz tlic h e  O ffiz ie rsk o rp s.

Steilung. Die Militärärzte bilden eine eigene Standesgruppe, haben Offiziersrang, tragen die allgemeinen äußeren Kennzei­chen der Offiziere und stehen nur in einigen wenigen Punkten hinter den Offizieren des Soldatenstandes zurück (beschränktes Befohlgebungsrecht, eingeschränkte Ehrenbezeigungen).
Ergänzung und Ausbildung der Berufsm iliiärärzte.Das aktive militärärztliche OffizierskoTps ergänzt sich aus­schließlich durch freiwilligen Eintritt von Doktoren der Medizin, welche ihre Studien an einer Zivilhochschule absolviert haben. Studierende der Medizin, welche sich zu Beginn oder im :Verlaufe ihrer Studienzeit zum seinerzeitigen Eintritt in das aktive miU- tärärztliche Offizierskorps melden, heißen „Aspiranten“ , erhal­ten Stipendien, welche mit dem Fortschreiten der Studien wach­sen, und müssen sich dafür zu einem um 6 .fahre verlängerten Präsenzdienst verpflichten. Doktoren der Medizin, die sich erst nach Erlangung des Doktorgrades zum Eintritt in dasi aktive mili­tärärztliche Offizierskorps melden (,,Bewerber“ ), erhalten einen entsprechend hohen „Studienkostenersatz“ und müssen sich dafür zu einem um 4 Jahre verlängerten Präsenzdienst ver­teil.Bei Aspiranten und Bewerbern ist die körperliche Eignung und entsprechende moralische Qualität Vorbedingung für die Annalime der Meldung.

M ilitärische Ausbildung. Da Aspiranten und Bewerber den normalen einjährigen Präsenzdienst zusammen mit allen anderen Studierenden der Medizin ableisten müssen, er­halten sie hiebei die allgemeine militärische Ausbildung.Jenes Maß militärischer Kenntnisse, das dem Berufsmilitär­arzt unbedingt nötig ist, wird den Aspiranten und Bewerbern nach Erlangung des Doktorgrades in der „m i 1 it  ä r ä r z t ­l i c h e n  A p p 1 i к a t i 0 n s s c h u 1 e“ in Wien in einem einjäh- rigeii Kurse durch höhere Militärärzte und andere Offiziere ver-



Oflziersbibüotfisk des к, к.du-ehrinfant̂ rieregimBats Nr. 33. 33illilieli, worauf sie als Berufsoborärzte bei Truppen und An­stalten eingeteilt werden/’)Mi.; iiütk,sicht auf das höhere Lel)eusalter, in dem die Aspiranten uml ■ń;wcn'ber infolge der langen Studiendauer l)eim Eintritt in das n'ilitärarKtliche Offizierskorps stehen, werden sie sogleich in die X. Kangsklasse (Ol)erleutnantscliarge) ül)ernoinraen. - -  Die Charge eines Assistenzai’ztes (Leutnantscharge) kommt im allgemeinen nur bei nicht­aktiven Ärzten vor.
Fortbildung der Berufsm iütärärzte. Dio ärztliche Fortbil­dung erfolgt im allgenieinen durch die Dienstleistung selbst und ist hauptsächlich der Strebsamkeit des Einzelnen überlassen. Zur .\usbilduiig in gewissen medizinischen Spezialfächern wird alljährlich eitie Anzahl л'оп Ärzten auf Staatskosten an Zivil- klhiiken und ärztliche Fachschulen kommandiert.Zur militärischen Fortbildung werden abgesehen von der TeilnahriK’ an den Truppenühungen auch garnisnriswei.se Sani­tätskriegsspiele, Vorträge u. dgl. gehalten. Die Erlangung d. Charge des Stabsarztes ist an die Absolvierung eines , , ln 1 о r m а t i о n s ku r s e s“ gebunden, in dem hauptsächlich jem; militärischen Kenntnisse erweitert werden, deren der leitende Militärarzt im Frieden und im Kriege unbedingt bedarf.

er

") Diese Art üei- Ergänzung reicht nicht au.s; es fehlt gegen­wärtig zirka 1. Г, der sysr.emi.siei-ten Zahl von Berufsmilitärärzten; besonder.', seitdem auch aligesehen von der medizinischen Ausbildung rigoi'osere Anforderungen gestellt лѵеічіеп, ist der Xachwuchs nicht zahlreich genug. Der Grund dürfte darin liegen, daß die Stellung des Berufsmilitärarztes den erreichbaren Zivilstellungen gegenüber zu wenig wünschenswert erscheint. Da aber die beiden wichtigsten Fak­toren:. rasche Befördening und entsprechend hohe Gage, durch die Verhältnisse bei den anderen Standesgrup]ien und durch die Inidgetären Mitte! ziemlich beengt sind, dürfte das einzige Mittel zur Vennehrung d(ir Zahl der Berufsmilitärärzte die Errichtung einer eigenen militä­rischen Anstalt mit besonderen Benefizien sein. - Die ehemalige ,,d о s e f ,s - А к а (1 ('m i e“ in Wien, welche <lie medizinische und die militäiische Ausbildung der nerufsmilitäräi’zte besorgte, wurde in der Erwartung aufgelassen, daß sich bei der Einführung der allgemeinen M ehrjiflicht ausreichende Bewerber des Zivilstandes finden tvürden. Di(‘s ist aber trotz der steten Erhöhung der Stijiendien und Studien­kostenersätze und sonstiger Zuwendung von Vorteilen nicht im erwünsch­ten Maße der B’all. 3
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Einteilung der Ärzte im Frieden. Ini 1‘>і(м1еіі sind di(' Be- riil'smilifärärzte teils auf den früher angeführten leitenden Posten, teils hei Truppenkörpern und Anstalten eingeteill.Bei den Truppen standen bisher nur Regimentsärzte und Ober­ärzte in Verwendung. Gegenwärtig werden zur Verbesserung des .\van- cements die Stellen der Regimentscliefärztc bei der Infanterie und der Ärzte bei den Ergänzungsbezirkskommanden mit Stabsärzten besetzt.

Ergänzung und Ausbildung der Reserveärzte.Die Reserveärzto werden zum Teil durch gewesene Herufs- militärärzte ergänzt, welche nach Vollendung der verlängerten Präsenzdienstpflicht in die Reserve übertraten, zuni größten Teil aber durch Studierende der Medizin, die bei der Ablei­stung des Emjährig-Freiwilligendienstes zu Reserveärzten aus­gebildet werden.Die Studierenden der Medizin leisten den einjährigen Prä­senzdienst in 2 Teilen:i/o Jahr im Soldatenstande bei einem Truppenkörper der In­fanterie (Jägertruppe) als „Einjährig-Freiwillige-Mediziner“ in den Sommermonaten; in dieser Zeit wird die allgemeine mili- täriiSclK' Ausbildung vorgenommen und die Mediziner lernen den Sanitätsdienst bei der Truppe praktisch kennen.
1/2 Jahr nach Itrlangimg des Doktorgrades als ,, Assistenz- arztstellvertreter“ in einem Garnisonsspital, wobei sie ärztlich verwendet werden und den Dienst in Sanitätsanstalten praktiscdi kennen lernen.^)Nach der Vollendung des Präsetizdienstes werden die Ein- jährig-Freiwilligen-Mediziner je nach den Standesverhältnissen entweder als Assistenzärzte oder als Assistenzarztslellvertreler in die Reserve übersetzt.
Fortbildung der Ressrveärzte. Die Reserveärzte leislen vier­wöchige ,,Dienstübungen“ , ä.hnlich den Waffenübungen der Re­serveoffiziere, teils bei Sanitätsanstalten, teils bei Tru{)pen- körpern.■̂) Bis 1889 dienten <lie Reserveärzte überhauj)t nicht bei der Truppe, sondern leisteten den ganzen einjährigen Präsenzdienst ent­weder vor der Vollendung ihrer Studien als ,,Militärärztliche Eleven“ oder nach Erlangung des Doktorgrades als „Assistenzärzte“ in einer Anstalt.
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D as S a n itä ts h ilfs p e rs o n a l der T ru p p en .
^rsunteroffiziere^) Zur unmittelbaren Unterstützung der Tri = p(;cuärzte in jeder Hinsicht sind die Sanitätsunteroffiziere be- siioiml. Sie haben dieselben Chargen wie die Frontunteroffiziere und werden in eigenen Sanitätsimteroffiziers-Schulen bei den üarnisonsspitälern durch 5 Monate ausgebildet und weiterhin durch die Truppenärzte und durch die Ausübung des Dienstes sc‘bst fortgebildet.Nach Beendigung des Präsenzdienstes werden sie entweder zur Deckung des Kriegsbedarfes in die Reserve übersetzt oder sie können freiwillig als Berufsunteroffiziere weiterdienen.Ira Frieden ist bei jeder Abteilung, im Kriege bei jeder Unterabteilung der Fußtruppen, der Kavallerie und der Artillerie je ein Sanitätsunteroffizier oingeteilt.Vorläufig ist der volle Stand von Sanitätsunteroffizieren weder im aktiven noch im Eeservestand vorhanden; es müssen daher teilweise noch Unteroffiziere des Gefechtsstandes für diesen Dienst ausgebildet und verwendet werden (früher: „Blessiertenträger-Unteroffiziere“)-

Die Blessiertenträger (Soldaten ohne Chargengrad) sind im Frieden für den Krankentransport, die Krankenpflege und son­stige niedere Hilfsdienste im Sanitätswesen bei den Truppen bestimmt ; im Kriege haben sie hauptsächlich den Transport der Verwundeten und Kranken innerhalb der Truppenkörper zu be­sorgen.
Die Bandagenträger (Soldaten ohne Chargengrad) sind den Ärzten zum Handlangerdienste zugewiesen; im Kriege sind sie für die Fortbringung des größten Teiles des Sanitätsmaterials der Truppenärzte bestimmt.Die A u s b i l d u n g  der Blessiertenträger und Bandagen­träger erfolgt theoretisch bei den Truppen durch die Truppen­ärzte in eigenen Kursen; im praktischen Feldsanitätsdienst wer­den sie gelegentlich der Truppenübungen und bei eigenen Sani­tätsübungen im Truppenkörper geschult. Die im Blessierten- und Bandagenträgerdienste ausgebildeten Leute der Infanterie und .lägertruppe werden zur praktischen Schulung im Pflege­dienst außerdem für 3 Monate in ein Spital kommandiert.®) Bis 1909 „Sanitätsgehilfen“ 3*



36 AI a г о (1 (Ml z і m m e r d e r T r u p p e u к ö r p c r.Zur Aufnahme Leichtkraiiker und Alarodor, deren Abgalie an ein Spital sich nicht verlohnt, sind hei den Trnp[)en- körpern und detachierten Ahteihmgen eigene Alarodenzimmer eingerichtet, in denen diese Leute unter Aufsicht der Truppen- ärzt(' und Sanitätsunteroffiziere von Ihessierten- und ßandagen- trägern gepflegt werden.Die Atarodenzimmer dienen meist aucli zur Abhaltung' der „Maroden- visite“ (tägliche Untersuchung krankgemeldeter Mannschaft), zur De­ponierung eines kleinen Materialvorrates der Truppenärzte und als Kaiizhdraum des Thefarztes.
D ie S a n itä istru p p e .Die Sanitätstruppe ist für den Sanitätshilfsdienst in den An­stalten des Sanitätswesens ini Frieden und im Kriege bestimmt.

Gliederung.Die Sanitätstrujipe bestecht im Frieden aus denn S a n i t ä t s -  t rfu p p e n к о m m а n d о (Oberst), tlern der Wirkungskreis eines Degimentskommandos zusteht, und aus 27 S a n i t ä t s ­a b t e i l u n g e n  (je eine hei jedem (iarnisonsspital)..lede Sanitätsabteilung besteht aus der S t а m ra а b t e i- 1 u n g, welche die ausgehitdete, tatsächlich Dflegedienste lei­stende Alannschaft umfaßt, und der l n s t r u к t i о n s а i> t e i - l u n g ,  hei welcher die noch nicht fertig ausgehildehMi’’Leide, di(‘ Chargen und die momentan nicht im Pflegedienst stehenden Leute eingeteilt sind.Im K r i e g e  wird von den Friedensahtidlungen die nötige Zahl von F e 1 d s a n i t ä t s a h t e i 1 u n g (‘ n (für die Feld -Sani- tätsanstalten im Bereiche der Truppen) und B e s e r v e s a n i -  t ä t s a 1) t e i I u n g e n (für die rückwärtigen Sanitätsanstalten) aufgestellt,Figene Kaders für die Aufstellung d ( T  Kriegsformatioiien. bestehen nicht. Als Frsatzkörper dienen die hei den Garni­sonsspitälern zur Versehung d(‘s Dienstes zurückhleibenden Be- servesani.tätsabteilungen für alle vom betreffenden Spital auf- gestellten Feld- und Beservesanitätsabteilungen.
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Ergänzung und Ausbildung.!)](' li e r П f s о f f i z i {'r о werd(Mi durch die Ernennung von Еаігмгй h-n, welche einer Infanteriekadettenschule entstam- nicii. ergiinzt, ansnahinsweise auch durch Übersetzung von ge- eiigrevfei SuballernoffiziercMi (Fähnrichen) der Infanterie, welche für den Frontdienst der Infanlerie körperlich minder dienst­fähig sind.Znr Fortbildung dei' Bend'sofl'izioi'o besteht seit 190b ein eigener den Korpsoffizierssciiulen ähnlicher ,, F о r t b i 1 d u n g s к u r s f ü r  S £) n i it ä t s о f 1' i z i e ]• e“ .Die К e s (‘ r V ('о f f i z i e r (' werdtm durch die Ernennung von Einjährig-Freiwilligen, denm Zahl bei der Sanitätstruppe heschränkl ist, in ähnlicher Weist* wie bei der Infanterie er- gänzl. Zu ihrer Ausbildung wird alljährlich je eine E i n j ä l i r i g -  F r (‘ i w i 11 i g e n s c h u l e in Wien und Budapest bei den dor- tigt'tt Sanitätsabteilungen aufgestellt, in welcher die theore­tische und praktische Ausbildung und schließlich die Offiziers­prüfung nach dtutselben Orundsälzt'ti wie bei der Infanterie erfolgt.l)i(' F о r 11) i 1 d u n g geschieht durch Waffenübungen wie b(*i den übrigen lleserveoffizieren.Da die Sanitätsoffiziere im Kriege aueli als Trainkomraaiidantcii und als Pi-oviantoffiziere fungieren, wird bei der' Ausbildung und Fort­bildung dei' Ber'ufsoffiziei’e und der Hcsei'veoffiziere auf diese Dienstes­zweige l)c.sondei'es Gewicht gelegt.Im Kriege werden auch Sanitätsoffiziere des Ruhestandes und des Verhältnisses außer Dienst, ferner landwehr- und land- slurmpflichtige frühere Sanitätsoffiziere zur Deckung des gro- ßmi Kriegsbedarfes herangezogen.M a, n n s c h а f t u n d Г n t <* r о f f i z i c r (* ergänzen sich im Inleresst* der einfacheren Evidenthaltung und Mobilisierung im allgemeinen aus dem Territorialbereich, in dem sich die be- treftendc Ableilung befindet. Ern jedoch in den größeren Spi­tälern, alle Hauptspracheh der Monarchie vertreten zu haben, wird vom Sanitätstruppenkommandanten der nötige Mannschaftsäus- gleich an geordnet.



38 Jm K r i e g e  wird zur Deckung des großen Bedarfes auch die landwehr- und landsturmpflichtige Mannschaft, die bei der Sanitätstruppe diente, zur Krgänzung verwendet.Außerdem werden auch alljährlich Leute der Infanterie (Jäger­truppe) und Kavallerie bei der Übersetzung in die Reserve zur Sanität.s- truppe transferiert (hauptsächlich Mindertaugliche, dann überzählige, Llessierten- und Bandagenträger und Offiziersdiener).
Stände der Abteilungen.Die Stände der Sanitätsabteilungen sind je nach der (Iröße der (iarnisonsspitäler verschieden und schwanken zwischen zirka 60—300 Mann, .le nach ihrer Größe werden die Ab­teilungen von Oberleutnanten, Hauptleuten oder Stabsoffizieren, kommandiert, denen die nötige Zahl von Offizieren (Fähnrichen) zugewiesen ist.

Bewaffnung.Die xMannschaft trägt Pionicrsäbel, die Offiziere (Fähnriche) den Infanterieoffizierssäbel.
3. Sanitätsanstalten im Frieden.

G a rn is o n s s p itä le r .
Zahl.In den Stationen der Korpskommanden und in einigen, ande­ren großen Garnisonen bestehen Garnisonsspitäler (im ganzen 27). Einzelne davon haben auch Filialen..In den beiden größten Garnisonen (Wien und Budapest) bestehen je 2 Garnisonsspitäler.

 ̂ Bezeichnung. ^Die Garnisonsspiläler werden mit fortlaufenden Nummern und mit dem Standorte bezeichnet.
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Organisation.S t a b .  An der Spilzo jedes Garnisonsspitals steht ein Ober- slabts.i.'Z; A Kl. als K o m m a n d a n t ,  dem dieselben liechte nnd РЛігЬмт znkommen wie einem Triippenkommandanten.

/Л1Ш S t a b e  jedes Garnisoiisspitals gehören:J Tru])i)enrech]iuiigsfü]irer (mit Reclmuugshilfsarbeiter) für den iieclmungsdienst;1 Feldknral für den Seelsorgedienst;1—2 Okonomieoffiziere des Armeestandes oder Euhestandes für den Vei'pflegsdienst, die Materialvemvaltung ii. dgl. m.Adjutanten sind nicht systemisiert; der Spitalskonimandant muß daher in der Eegel einen geeigneten Arzt mit der Führung der militäri- sclien Kanzleigeschäfte betrauen und einen Unteroffizier der Sanitäts- a,bl (Ölung als Schreiber kommandieren. Die Systemisierung eigener Offiziere als Adjutanten wäre sehr erwünscht.К r а n. к о и а h te i 1 u ii g e n. Jedes Spital hat mehrere Krankenahteilimgen, in denen die Kranken nach Kategorien gesondert gepflegt iverden (z. B. innerlich Kranke, Hautkranke, chirurgisch Kranke, Augenkranke usw.). An der Spitze jeder Abteilung steht ein ,,Aldeilungschefarzt“ , dem die nötige Zahl von Ärzten und von Pflegepersonal (Sanitätsmarinschaft der Stammabteilung, Blessierten- und Bandagenträger der Truppen zur Ausbildung und in mehreren Spitälern auch Krankenschwe­stern) untersteht.S a n i t ä t s a b t e i l u n g .  Die Sanitätsabteilung bildet eine Pnterahteilung des Spitals; die ATannschaft der Stammabteilung ist auf die Krankenabteilungeu aufgeteilt, jene der Instruktions- al)teilung ist vereint.Der Abtcituugskommaiidant hat außer der militärischen AusbiU dung und Überwachung der .Abteilung auch mit Unterstützung der ein­geteilten Offiziere die Fvidenthaltung aller Eeservisten, der landwehr- und landsturm])flichtigen ^faimschaft, die Verivaltung des .Augmentations­magazins und des gesamten beim Spital deponierten Kriegsmaterials (ausgenommen die Vorräte der Apotheke’) zu besorgen.A p o t h e k e .  Jedes Garnisonsspital hat eine .\potheke, W(dche eine ünterahteilung des Spitals ist.S o n s t i g e  T e i l e  de r  S p i t ä l e r .  Bei allen Garnisons- spiiälern bestehen alle sonst nötigen sanitären Einrichtungen: Operalionsräume, Laboratorien, Sterilisierungs- nnd Desinfek­tionsanlagen, Bäder, Waschanstalten, Küchenanlagen, І.^еісЬеп- kammern u. dgl. m. Der Dienst hei allen diesen Anlagen wird



größtenteils von Unteroffizieren und Mannschaft der Uanitäts- truppe, teitweise von Artilleri(4neistern (Beleuchtungsanlagen), teilweise auch von Zivilpersonen (Köche) versehen.Einzelne Spitäler verfügen auch über besondere Einrich- lungen, z. B. Böntgenkabinette, Anlagen für Elektrotherapie nsvv.Außerdem sind eiiiig’en (taruisonsspitätern aucli verschiedene Scliu- leu und Kurse dauernd oder zeitweilig angegliedert, z. B. die militär- ärztliche Apjdikationsscliule (tt’ien), der Forthildungskur.s iüi’ Sanitäts­offiziere (Wien), Einjährigfreiwilligenscliulen der Sanitätstruppe (tt'ien und Budapest), Sanitätsunteroffiziersscliuh'n (Garnisonss|)itäter am Sitze der Korpskommandeii) u. dgl. m.riiterordnung.Die (iarnisonsspitäler unterstehen in militärischen A ngelegenheiteu durch eine Iid'anteriebrigade und Infanterietruppendivision dem Korj)s- kommando, in rein medizinischen Angelegenheiten <lem Saiiitätsehef des Korps, in administrativen Dingen dtu' Korjisintendanz.Im K r i e g e  werden die (larnisonsspiläler erweitecl, лѵо- zii alh» Vorkehmngeii schoti im Frieden getroffen sind. Der ärzt­liche Dienst wird größtenteils von Beserveärzten nnd Zivilärzten der freiwilligen Sanitätspflege versehen, zum Hilfsdienst bleibt eine Beservesanitätsäbteilung zurück.
T r upp e n sp itä le r .

Standorte.ln tillen (Jarmsonen, welche kein Garnisonsspital, aber eine Garnison von mehr als 500 Alanii haben, besteht ein Truppen­spital zur Aufnahme nnd Pflege der Kranken und zur .Ausbil­dung der Blessierten- und Bandagenträger der Truppen.
Bezeichnung.Die Triippenspitäler werden nur nach ihrcnn Standorte l>e- zeichnet.
Organisation.Di(ł Truppenspitäler sind selbständige Anstalten, haben je­doch kein eigenes Personal, sondern erhalten das ?iötige ärztliche



41Foisonal und Hilfspersonal von: jenen Truppen zugewieseip welche ihre Kranken in das Spital abgehen.К о in in а n d а n I : Die Triip()eiispitäler werden von dem rangsältesten Arzt der (larnison koinniandiert (Sanitätschef einer Trnppendivision, (iarnisonschefarzt oder ältester Truppenarzt).A r z t e ;  Den ärztlichen Dienst in den (dnzelnen Kranken­ahteilungen versehen die Trup[)cnärzt;' der (Jarnison neben ihrmn sonstigen Dienste.H i l f s p e r s o n a l :  Für den Sanitätsdienst wird die nötige Zahl von ausgebildeten Hlessiertmi- und Dandagenträgern der 'Ггирре mit entsprechender Ablösung eingeteilt.Ausiiahmswoise kann ziii‘ Pflege sein' .schwer Krki'ankter hchu hei Kpidemieu u. dgl. aucli .Sanitärsmaniiscliaft vom näclisten Gar- iii.soas.sjiital zeilweilig kommandiei't werden.itles.sicrtcn- und “'ßandagenträger der Trii])])en werden auch /літ eigenen Aushildung für drei Monate in die Tru))i)ensiütäler kommandiert.V e r w а 11 u n g s d i e n s t. Zur Versehung des ökono­misch-administrativen Dienstes wird jedem Truppenspitat ein g(>eigneter Offizier der Truppen der (iariiison oder auch ein Offi­zier des lUihestandes als . ,Verwaltungsoffizier“ zugewiesen.A p o t h e k e .  Wenn sich in der betreffenden (тагпізоп eine Oarniisonsapotheke befindet, so untersteht si(‘ dem Trupfienspital als Unterahteilung; лѵепп nicht, so erhält das Tru|)penspital einen entsprechenden Materialvorrat, der von einem .Arzt ver­waltet wird. riitiM'ordmmg.Die Truppensjiitälei' unterstehen den höheren Kommanden und Be- höi'den in der gleichen Art wie die Garni.sons.s])itäler.Im K r i e g e  werden einzelne entbehrliche Truppenspitäler aufgelassen, die Mehrzahl aber wird erweitert und dient ^Is .,lleservespital“ (in Festungen als ,,Festungsfepitar‘) zur Auf­nahme von Kranken und Verwundeten. Zum Dienste werden lle- serveärzte, Arzte der freiwilligen Sanitätspflege und eine Ke- servesanitätsahteilung eingeteilt.А n s t а 11 s s p i t ä 1 (> r. Dei einzelnen Heeresanstalten he- stehen eigene Anstaltsspit.äler, welche den Triippens|)itälern gleichgestellt sind, z. D .: in den Vlilitärerziehungs- und Dil-



42diingsaiistalten. in den Invalideiihäuserny den Strafanstalten n. dgl. m.Diese Spitäler bilden einen Teil der betreffenden Anstalt, das ärztliche Personal und das Hilfspersonal wird dem Stande der Anstalt entnommen.
M a ro d en h ä u ser.

Standorte.In kleinen (Garnisonen, die einen Stand von 300—500 Mann haben, werden nacb Bedarf (Kommunikationsverhältnisse zum nächsten Spital, Mangel eines Zivilspitals) eigene Marodenhäuser zur Aufnahme und Pflege Leichtkranker und intransportabler Schwerkranker errichtet.Außerdem werden bei größeren Trupjjenkonzentrierimgen, beim Auftreten von tOpidemien oder dergl. ]\Iarodenhäuser auf Bedarfsdauer eingerichtet.
Organisation.Das Marodenhaus wird durch einen Truppenkörper in ge- eigneten Räumlichkeiten errichtet und bildet in jeder Hinsicht eine Unterabteilung des aufstellenden Truppenkörpers.Der Chefarzt des Tru])penkörpers ist Kommandant, für die Schreihgeschäfte wird ein Unteroffizier zugewiesen, für den Pflegedienst wird je nach dem Krankenstaiid die nötige Zahl ausgebildeter Blessierten- und Bandagen träger kommandiert.Ausuatims\veise kann zur Pflege intransportabler Schwerkranker zeitweilig auch Sanitätsmannschaft vom nächsten Garnisonsspital bei- gestellc werden.Jm K r i e g e  werden entbehrliche Marodenhäuser aufgelöst, andere, insbesonders jene im Standorte von Ergänzungshezirks- kommanden, zu Beservespitälern erweitert und ebenso dotiert wie die erweiterten Trnppenspitäler.

M ilitä r h e ila n s ta lte n  in  K u ro rte n .ln mehreren Badeorten (im ganzen 11) bestehen eigene M i 1 i t ä r к u r h ä n s e г zum Badegebrauch für Offiziere, Be­amte und Mannschaft.



43l)k' meisten Kurhäuser sind nur auf die Dauer der Saison eröffnet; einige dieser Anstalten sind Garnisonsspitälern an­gegliedert oder sind Filialen von solctum.lu einigen Kuriuiusern sind eigene Stabsol'l’iziere oder Hauptleute des Euhestandes als. „Badeliauskommandanten“ angestellt, in andere wird nur auf die Dauer der Saison ein geeigneter Offizier als ,,Militär- badeinspekloi'“ kommandiert.Zur Leitung ist übei'all dauernd oder zeitweilig ein Militärarzt zugewiesen.Eflegepersonal ist im allgemeinen niclit vorhanden; ausnahmsweise kann Sanitätsmannschaft vom näclisten Garnisonsspital auf Bodarfs- dauer kommandiert werden.
4. Medikamentenwesen.

Leitung.Die oberste Leitung des .Militärmedikamentenwesens. ob­liegt derЛ1 i 1 i t ä r m (' d i к а m e n t e n d i r e к t i о n in ^Vien, an deren Spitzt* der Militärmedikamentendireklor stellt.Die oberste Instanz für die Beschaffung des Sanitätsmate- rüils bildet die,, I ns p <* к t i о 11 s к о in 111 i s s i о n f ü r d а s .M i 1 i t ä r- in e d i к а m e n t e n лѵ e s e n“ , dt'ren Väirsitz der Präses des Mili- lärsanitätskomitees führt. Der Medikamentendirektor, einige Arzte und 1 Inttuidant sind MitgJieder dieser Komniission.
Personal.Di(* AUlitärniedikanieutenbrancbe besteht aus Beaniten und technischem Hilfspersonal.a) M iiitärm edikam entenbeam te. Die aktiven Medikamenten- h(‘aniten werden durch freiwillige Aktivierung von Reserve-Me- dikamentenheamten ergänzt.Di(t Reservemedikamentenbeamteu werden durch Stndie- rt'iide der I^harmazie ergänzt, ivelche nach Erlangung des Ala- gister-Diplonis den einjährigen Präsenzdienst bei einer Mili- tärapotheke als ,,E i n j ä h r i g - F r e i w i 11 i g e - P h а r m а z e u- t e n “ mit gutem Erfolg ahgeleistet haben.



44 Іш Krioge woi-deii 7ліг Deckiiii»- des Hedarlivs aucli MedikaiiuMiteu- beaiute des Huhestandes und des Verliältnisses außer Dienst, ferner landwehr- und lan<lsturmpflichtige elieinaligc' Medikamentenbeamte der Eeserve einberufen.b) Technisches Hilfspersonal. Das todinische Hilfspersonal besteht aus (lagfsteti ohne Rangskbrsse, лѵеІеЬе dnreh freiwil­ligen Kinlritf geeigneter Unteroffiziere der Saiiit<4tstnipj)e ergänzt W ( 'r d o n .Zu Handlangerdiensten лѵаччіеп ini Frieden und im Kriege Ліапп- seliaft und fnteroffizieia' dtu- Sanitätstruj)]»^ verw(uidet.
M edikam enten-Anstalten Im Frieden.Dei der Medikanienteiidirektion in Wien besteht ein .Medi- k а in (‘ n t e n de p о t, ans dem alle Militärapotheken mit Instru­menten Medikamenten, Arzneigefäßen, Retpiisiten n. dgl. pi. versorgt werden, und inn L a b o r a t o r i u m  für Versuche und Л rzneibereitung.

Apotheken. Dei jedem (larnisonsspital besteht eine A[)o- theke {27); außerdem bestehen in größeren (larnisonen, die kein (iarnisonsspital haben, (iarnisonsapolbeken. (im gan­zen In jeder Apotheke ist der älteste eingeteilte Medikarnenten- beamte . . V o r s t a n d “ .Die A})othekeii der Gariiisousspitäler sind Futeraliteiluiigeii diesei- Spitäler, die Uaruisonsapothekeii sind 'Unterabteilungen des Tru])pen- spilals der betreffenden Oarnison.
5. Die freiwillige Sanitätspflege im Frieden.Im Frieden betihligt sich abgesehen von den 'Uflege- schwestern in den Spitälern -  nur die (i e s e 11 s c h а f t vom wt ' i ßen K r e u z e  aktiv am Saiiitätswesen, indem sie eine An­zahl vor Militärkurhäusern zur imentgellliclien .Vufnabme für rekonvaleszenl(‘ Offizitnt' pnd deren Angehörige in verschiedenen Rädern und Kurorltni unterhält.9) Für die Apotheke des k. img. Land\vehrgarnisonssj)itals in Huda- pest wird Personal von der Medikamentenbranche des Heeres als ,,Land- Avehrinedikamentenbeamte“ zugewiesen.



45Außci'dom wei'don von zalilrfdcdieii Hoilainstalten, einzelnen Ärz­ten, Kui'koinniissionen nsw. Offizieren und der Mannscliaft aus freien Stücken namhafte Ermäßigainfren und Begünstigungen beim Kurge.braucli zugestanden.'Die Übrigen \’oreino und Korporalioiien, welche sich im Kriege an der fnuwilligen ISaniläl.spflege beledigen, koitzen- frieren im Frieden ihre Vdweinstätigkeil auf die Ansammlung von Material und Transportmittel aller Art und reicher (ieldmittel und auf die Detailvorbereitnng ihrer Kriegstätigkeit.L/i(‘ wichtigsten in Betracht kommenden Korporationen sind: d (‘ r d e u t s c h e  K i t t e r o r d e n ,  der unter Leitung des (Jroßmeisters .(,,lloch- und Dentscdimeister“ ) nur aus christlichen Adeligen besteht, die entweder Ordensritter oder Marianer (= unterstützende .Mitgli(‘der) sind;(hn s о u V e r ä n e M а 1 t e s e r r i 11 e r о r d e n, der aus Kro- feßrittern und Khrenrittern besteht;die ö s t e r r e i c h i s c h  e G e s e l l s c h a f t  und der u n- g а r i s c h (‘ V e r e i n v о m r о t e n K r e u z  e, welche aus zahl­reichen Landeshilfsvereimm, Frauenhilfsvereinen, Filialvereinenu. d,gl. zusainmengesetzl sind.Die 'Fätigkeit dieser Korporationen im Kriege wird später besprochen.
K. k. Landwehr.

Das tSanitätswesen der k. k. Landwehr umfaßt im Frieden:1. die einheitliche Leitung;2. die Ergänzung und Ausbildung des Sanitätspersonals, und zwar;a) des landwehrärztlichen Offizierskorps,b) des Sanitätshilfspersonals der Truppen;3 dk Organisation stabiler Friedensanstalten, u. zw. vona) Landwehrspilälern,b) Landwehrmarodenhäusern;4. die Materialbeschaffung.



46
г. L e itu n g .iJi(‘ 'Zeiitralstelie für das Sanitätsweseii ist das k. k. Mini­sterium für Landesverteidigung, Dep. VI; der Vorstand dies('s Departements ist zugleich C h e f  de s  1 а n d w e h r ä r z t - 1 ;i c li € n O f f i z i e r s k o r p s .Die vom Sanitätskomitee des Heeres gemachten Studien und tir- faluungen werden auch von der LandAvehr verwertet.Del jedem Truppendivisionskommando ist ein hötn r̂er Land­wehrarzt als S а n i t ä t s c h e f d e r D i v i s i о n, bei jedem Landwehrkommando ein solcher als S а n i t ä t s r e f e r e n t eingeteiltGarnisonschefärzte bestehen bei der Lamlwmlir nicht; dagegen fun­giert in jeder Landwehrgarnison der rangsälteste im Orte befindliche LandAvehrarzt als „L  а n d av e h r s t а t i о n s - C h e f а r z t“ .Beim LandAvehrplatzkommando in 'ttnen ist ein höherer Lamhvciir- arzt für den Lokaldienst eingeteilt.

2. S a n itä tsp e rso n a l.

Das landw ehrärzlliche Offizierskorps.Die Organisation, Ergänzung, Ausbildung und Fortbildung der aktiven und nicht aktiven Landwehrärzte (mlspricht voll­kommen den Einrichtungen des Heeres.Die militärische Ausbildung der Aspiranten und Dewerber erfolgt in der militärärztlichen Apjilikationsschule des Heeres.E r g ä n z u n g d e r  L а n d s t n r m ä r z t e im  K r i e g .  Dei der Aufhietung des Landsturmes werden Mililär- und Land­wehrärzte des Ruhestandes und des VAmhältnisses außer Dienst, dann landsturmpflichtige Zivilärzte auf Kriegsdauer zu ,,k. k. Landsturmärzten“ ernannt und hei den Formationen des Land­sturms eingeteilt.
, Das Sanitätshilfspersonal.Das Sanitätshilfspersonai der Truppen ist ebenso organi­siert und wird ähnlich ausgebildet wie beim Heer,Eine eigene Sanitätstruppe besteht nicht ; der Hilfsdienst in den Anstalten wird durch kommandiertes Hilfs[)ersonal der Trup­pen versehen.



47

3* San itätsan stalten .

Landw ehrspiläler.Es bestehen 14 Landw^ehrspitäler in den größeren Land- webrgarriisonen, in denen der Stand der Landwehrtrnppen min­destens 500 Mann beträgt.Ihre Einrichtnng entspricht im allgemeinen jener eines Truppenspitales des Heeres.Das Zöglingssi^ital in der Laiidwelirkadettenschule ist einem Land- welirspital gleichgestellt, bildet aber keine selbständige Anstalt, sondern einen Teil der Schule.
Landwehrm arodenhäuser.Landwehrmarodenhäuser werden in Stationen, in denen der Stand der Landwehrtrnppen 300—500 Mann beträgt, nach den­selben Grundsätzen eingerichtet wie die Marodenhäuser des Heeres.Bei größeren Konzentrierungen, Eindemien u. dgl. können Landwehr­marodenhäuser auch auf Bedarfsdauer eingerichtet werden.Bei den Landwelirgebirgstruppen werden zur Zeit, wenn sie sich in den weitverteilten Sommerstationen befinden, an geeigneten Punkten auf Bedarfsdauer temporäre „K  r a n к e n s a m m e 1 s t e 11 e n “ nach Art von Marodenliäusern eingerichtet, deren Aufgabe es ist. Kranke für den Abschub in stabile Anstalten transportfähig zu machen.

4. MaterialtoeschaflHung:.Die von der ,,lnspektioiiskommissioii für das Militärmedi- kameiitenwesen“ des Heeres gemachten Studien und Erfahrun­gen werden auch bei der Landwehr verwertet.Eine eigene Medikmrientenbranche besteht nicht. Die Ma­terialvorräte der Truppen und Anstalten werden teils aus den Apotheken des -Heeres, teils aus Zivilapotheken beschafft und von den Ärzten und dem Sanitätshilfspersonal verwaltet.Den größeren Landwehrspitälern werden zum Medikamentendienst auch einzelne Medikamentenbeamte des Heeres beigestellt.
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К. ung. Landwehr.Das Sanitätswosoii der k. vmg. Landwehr umfaßt im Frieden ;1. die einheitliche Leitung,2. die Ergänzung und Ausbildung des Personals, u. zw.; a) des landwehrärztlichen Offizierskorps,1>) des t^anitätshilfspersonals;3 die Organisation von stabilen Friedensanstalten, u. zw. ; a) des Landwehrgarnisonsspitals, h) der Landwehrtruppenspitäler,c) der Landwehrmarodenhäuser,d) des Landwehrkurhauses;4. die Alaterialheschaffung.

1. I^eitung;.Die Zentralstelle für das t^anitätswesen der Landwehr ist das k, ung. Landes\"erleidigungsministerium, 5. Al)leilung; der Vorstand dieser Abteilung ist gleichzeitig C h e f  de s  lanal- w (> h r ä r z 11 i c h e n O f f i z i e r s k o r p s .Die Firfahrungen und Studienresultate des Militärsanitäls- komit.ees des Heeres werden auch bei der ungarischen Landwehr verwertet.Lei jedem Landwehrdistriktskommando ist ein höherer Landwehrarzt als ,,S a n i t ä t s c he f d e s  D i s t r i k t e s “ ein- geteilt.In jełien größeren Landwehr-Garnisonen, in denen sich kein Distriktskomnnmdo hefindet. ist ein höherer Landwehrarzt als ,,G a T n i s о n s c h (' f а r z t“ angestellt.Eeim LcUidwehrplatzkommando in Biulaj)e.st i.st oiu Laud\vehrsta1).s- arzt für den liokatdienst eingeteilt.
2. P e is o n a l.

Das iandw ehrärztliche Offizierskorps.Die Organisation, Ergänzung, Ausbildung und Fortbildung der aktiven und der Reserve-Landwehrärzte entspricht voll- kotnmen den Einrichtungen des Heeres.



49Die Aspiranten und Bewerber erhalten die nötige ^nilitä- rische Ausbildung in der k. u n g. 1 a n d лѵ e h r ä r z 11 i clhen A p p l i k a t i o n s s c h u l e  in Budapest, welche analog jener des Heeres organisiert ist.Die im Kriege nötigen Landsturmärzte werden ebenso er­gänzt wie die österreichischen Landsturmärzte.
Das Sanitätshilfspersonal.Das Sanitätshilfspersonal der Truppen wird ebenso ergänzt und ausgebildet wie beim Heer. Da keine eigene Sanitätstruppe besteht, wird der Hilfsdienst in den Anstalten ausschließlich von ausgebildetem Hilfspersonal der Truppen versehen.

3. S a n itä te a n sta lten .Das L a n d w e h r g a r n i s o n s s p i t a l  in Budapest ist ebenso eingerichtet wie ein GarnisonsSpital des Heeres; es fehlt jedoch die Sanitätsabteilung, deren Dienst von Sanitätshilfs­personal der Truppen versehen wird.Die L a n d w e h r t r u p p e n  S p i t ä l e r  sind nach densel­ben Grundsätzen eingerichtet wie jene des Heeres.Die Spitäler der Landwehrerziehungs- und Bilduiigsanstalten sind den Truppenspitälern gleichgestellt, bilden jedoch keine selbständigen Anstalten, sondern sind Teile der betreffenden Schule.L a n d w e h r m a r o d e n h ä u s e r  bestehen gegemvärtig nicht, können aber nach denselben Grundsätzen wie beim Heere im Bedarfsfälle errichtet werden.Das L a n d w e h r k u r h a u s  in Csiz ist zum Kurgebrauche für Angehörige der Landwehr bestimmt und ist ebenso einge­richtet wie die Kurhäuser des Heeres.
4. IH aterialbescliafruns:.Die Studienerfahrungen der „Inspektionskommission für das Militärmedikamentenwesen“ des Heeres werden auch bei derk. ung. Landwehr verwertet. 4
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3. Orientierende Daten über Details.

P e r so n a l.1. Das inilitärärztliche Offiziei'skorps.E r g ii u z u n g. Die den „Asj/iranten“ verliehenen S t i p e n d i e n  beginnen mit 480 Kronen jährlich und steigen bis 1008 Kronen jährlich. Aspiranten, welche nach Erlangung des Doktorgrades aus irgend einem Grunde den verlängerten Präsenzdienst nicht leisten, sind verpflichtet, die erhaltenen Stipendien (in langjährigen Raten) zurückzuerstatten.Die „Bewerber“ dürfen nicht über 32 Jahre alt sein, müssen den Einjährigfreiwilligendienst abgeleistet haben und tadelloses Vorleben nachweisen.Die m i 1 i t ä r ä r z 11 i c h e A p p 1 i к a t i о n s s c h u 1 e in ЛѴіеп ist dem Garnisonsspital Nr. 1 angegliedert, untersteht aber direkt dem Reichskriegsministerium und wird vom Chef des militärärztlichen Offi­zierskorps inspiziert; sie wird von einem Oberstabsarzt 1. Klasse kom­mandiert, als Lehrer sind höhere Ärzte und andere geeignete Offiziere nebst ihrem sonstigen Dienste eingeteilt.Der theoretische Unterricht dauert von Anfang Oktober bis Ende Ju li; im August und September werden die Hörer zum ärztlichen Dienste im Garnisonsspital Nr. 1 verwendet.Zu Beginn des Kurses werden jene Bewerber, лѵеІсЬе bereits eine militärärztliche Charge in der Reserve bekleiden, zu aktiven Ober­ärzten, jene, welche Reserveleutnants sind, zu aktiven Assistenzärzten, alle anderen Bewerber und Aspiranten zu Assistenzarztstellvertretern er­nannt. - Nach dem ersten Halbjahr werden alle Hörer, welche noch nicht aktive Oberärzte sind, hiezu befördert. Für jene Bewerber und Aspiranten, welche das zweite Halbjahr des Einjähi’igfreiwilligen-Präsenz- dienstes noch nicht geleistet haben, gelten die ersten 6 Monate des Kurses hiefür.Jüngere aktive Militärärzte können als außerordentliche Hörer zugelassen werden. 5*



52 Zur Erlernung des R e i t e n s  Averden in Int'anterieequitationen kommandiert. die aktiven Militärärxte-
Der I n f o r m a t i o n s k u r s  f ü r  R e g i m e n t s ä r z t e  dauert 10- AVochen und wird jährlich vom Oktober bis Dezember an der militär­ärztlichen Applikationsschule abgehalten, deren Kommandant auch das. Kommando über den Kurs führt. Als Lehrer sind einige höhere Militär­ärzte und ein Stabsoffizier des Generalstabes eingeteflt. Am Schluß der Kurses wird die Eignung der Frequentanten für höhere ärztlichfr Posten kommissioneil beurteilt.P r ä s e n z d i e n s t  d e r  E i n  j ä h r i g f r e i w i l l i g e n  - M e d i ­z i n e r .  Der 1/2 jährige Präsenzdienst im Soldatenstande beginnt am 1. April und kann spätestens bis zu jenem Jahre aufgeschoben wer­den, in dem das 25. Lebensjahr vollendet wird. Zur 8 wöchigen ersten militärischer! Ausbildung werden die Einjährigfreiwilligen-Mediziner nach .Weisung des Korpskommandos truppenkörperweise in eigene Abteilun­gen vereint; hierauf dienen sie bei den Kompagnien und werden bei den Übungen bei den Blessiertenträgerpatrouillen eingeteilt. Kach drei Monaten können sie in die Gefreiten-, nach sechs Monaten in die Korporalscharge befördert werden.Der 1/2 jährige Präsenzdienst im Spital wird spätestens am 1. April oder 1. Oktober jenes Jahres angetreten, in dem das 28. Lebensjahr voll­endet wird. Einjährigfreiwillige-Mediziner, welche bis dahin das Doktor- diploni nicht erlangt haben, dienen das zweite Halbjahr des Präsenz­dienstes (eventuell auch ein zAveites Präsenzjahr) im Soldatenstande..C h a r g e n  u n d  R a n g s к 1 a s s e n.General-Oberstabsarzt (IV. Rangsklasse)Generalstabsarzt (V. Rangsklasse)Oberstabsarzt 1. Klasse (VI. Rangsklasse)Oberstabsarzt 2. Klasse (VII. Rangsklasse)Stabsarzt (VIII. Rangsklasse)Regimentsarzt (IX. Rangsklasse)Oberarzt (X. Rangsklasse)Assistenzarzt (XI. Rangsklasse)Assistenzarztstellvertreter (pffiziersaspirant).S t a n d .  Im Frieden sind 1250 Militärärzte systemisiert. Gegenr wärtig fehlen davon ca. 110 Regimentsärzte und 120 Oberärzte.B e f ö r d e r u n g .  Die Berufsmilitärärzte bilden eine eigene Kon- kretualstandesgruppe. Das tourliche Avancement bildet die Regel, das außertourliche ist aber (besonders um Spezialisten und sonstige hervor­ragende Ärzte dem Dienste zu erhalten) relativ häufig.10) Bis 1908 hatten die Regimentsärzte ihre Eignung für leitendet- Stellen durch eine förmliche Prüfung nachzuweisen.



53A d j u s t i e r u n g .  Lichtblauer Kock mit scliAvarzsamtenen, rot- passepoilierteu Aufschlägen und 2 Reihen gelber Knöpfe, Hut mit schwar- 
zem . Busch, schwarze Hose, Offizierssäbel mit Portepee; — hechtgraue Pelduniform mit ^сЬлѵаггеп Samtaufschlägen.E i n t e i l u n g .  Festungssanitätschefs sind im Frieden in Trient, Krakau und Przemyśl angestellt; in Cattaro und Pola ist je 1 Ober­stabsarzt 2. Klasse als Sanitätschef des Kriegshafens eingeteilt.Die Sanitätschefs der Korps haben je 1 Stabsarzt zugeteilt.D a s  M i 1 i t ä r s а n i t ä t s к 0 m i t e e. Präses ist ein eigens hiezu ■ernannter Generalstabsarzt; die Mitglieder Averden, unbeschadet ihres sonstigen Dienstes, mittels Dekret hierzu ernannt.Das Komitee bildet einen eigenen Rechnungskörper.„ S u b a l t e r n e  M i l i t ä r ä r z t e . “ Vereinzelt kommen noch „O b e r w u n d ä r z t e“ vor; dies sind nichtgraduierte Ärzte, welche ■den 1864 aufgelösten niederen Kurs der ,,Josefsakademie“ absolviert haben, dann als „Unterärzte“ in das Heer traten und weiterhin zu „Ober­wundärzten“ avancierten. Sie stehen in der X I. Rangsklasse, tragen Leutnantsdistinktion, haben aber nicht Offiziersrang. Seit 1869 wurden derartige subalterne Ärzte nicht mehr ernannt.2. Das k. k. landwehrärztlicho Offizierskorps.E r g ä n z u n g. Der Studienkostenersatz für Bewerber beträgt 8000 Kronen. Bewerljcr, die nach Erlangung des Doktorgrades noch in Zivil­spitälern praktizieren, erhalten für jedes solche Jahr weitere 1000 Kronen, bis zur Maximalhöhe von 10.000 Kronen im ganzen. Für je 1000 Kronen muß sich der Empfänger zu einem Jahre verlängerten Präsenzdienstes verpflichten. Die Auszahlung des Studienkostenersatzes erfolgt in Raten: Studierende (Aspiranten) erhalten 1000 Kronen jähr­lich und die Vergütung der Prüfungstaxen; aen auf 6000 Kronen fehlen­den Rest erhalten sie in zwei Raten bei der Ernennung zum Oberarzt und zum Regimentsarzt. — Doktoren (Bewerber) erhalten bei der Er­nennung zum Oberarzt und zum Regiinentsarzt je 3000 Kronen.Xach der Absolvierung der niilitärärztlichen Applikationsschulc müssen die jungen Landwehrärzte noch ein Jahr lang „fachtechnische Fortbildungskurse“ absolvieren.Die Regimentsärzte der k. k. Landwehr absolvieren vor der Er- neniumg zum Stabsai’zt den ,,Informationskurs“ des Heeres.Die E i n j ä h r i g f r e i w i 11 i g e n - M e d i z i n e r werden nach Be­endigung der ersten militärischen Ausbildung in jedem Landwehrterri­torialbereich bei einem Landwehiünfanterieregiment vereinigt und dort vom 1. Juni bis 1.5. Ju li nebst der militärischen Fortbildung in einem eigenen Kurs (15 Stunden wöchentlich) im Sanitätshilfsdienst ge.schult. Hierauf erst rücken sie zu ihi'en Truppenkörpern ein und werden dort praktisch weitergeschult wie beim Heere.



54 C h a r g e n  u n d  R a n g s к 1 a s s e n wie beim Heer.S t a n d .  Im Frieden sind 234 Landлvehrärzte systemisiert; dieser Stand ist ziemlich vollzählig vorhanden.
A  d j u s t i e r u ii g. ЛѴіе beim Heer; лѵеіііе Knöpfe.E i Ji t e i 1 u 11 g. Landwehrärzte können im Einvernehmen mit dem Reichskriegsministerium auch zur Dienstleistung beim Heere verwendet Averden. — Bei einzelnen Landwehrkommanden ist dem Sanitätsreferen­ten ein zweiter Landwehrarzt zugeteilt.3. Das k. iing. laiidwehrärztliohe Offizierskorps.E r g ä n z u n g. Die Verleihung der Stipendien erfolgt in demselben Ausmaß wie beim Heere (480—1008 Kronen jährlich).Die k. ung. l a n d w e h r ä r z t l i c h e  A p p l i k a t i o n s s c h u l e  ist dem Landw'ehrgarnisonsspital in Budapest angegliedert. Ihre Organi­sation entspricht jener der Schule des Heeres.C h a r g e n  u n d  R а n g s к 1 а s s e n wie beim Heer.S t a n d .  Im Frieden sind 178 LandAvehrärzte normiert; dieser Stand ist aber nicht ganz komplett.A d j u s t i e r u n g  wie beim Heer; jedoch statt Rock: Dolmany, statt Hut: Tschako лѵіе die Infanterie.4. Das Sanitätshilfspersonal der Truppen.Blessierten- und Bandagenträger.Die S a n i t ä t s s c h u l e n  zur Ausbildung der Blessierten- und Bandagenträger Averden beim H e e r  und der k. u n g .  L а n d av e h r im AVinter an 5 Nachmittagen der AVoche von den Chefärzten abge­halten; als Schüler Averden von jeder Unterabteilung 2 Mann komman­diert. Nach Beendigung der theoretischen Ausbildung erfolgt eine 3 mona- tige Kommandierung in ein Garnisons- oder Truppenspital zur p r а к - t i s c h e n  S c h u l u n g  i m Г f 1 e g e d i e n s t.Zur p r a k t i s c h e n  S c h u l u n g  i m S а n i t ä t s f e 1 d d i e n s t Averden an einzelnen Nachmittagen im Frühjahr und im Sommer eigene Übungen im Terrain unter Leitung der Chefärzte mit den Sanitäts­schülern vorgenommen; ferner finden im Anschluß an die Übungen der Truppen eigene S а n i t ä t s f e 1 d ü b u n g e n statt.Im zweiten resp. dritten Dienstjahr werden die ausgebildeten Leute teils in den Alarodenzimmern der Truppen, teils in Maroden- häusern und Spitälern (bei der k. ung. Landw'ehr auch im Garnisons­spital) durch höchstens 3 Monate verwendet.Bei den Feldtruppen der k. k. L а n d av e h r Averden die Sanitäts­schulen truppenkörperweise in der Stabsstation errichtet; die Schüler werden auf 6 ЛА'осІіеп von anfangs Jänner bis Alitte Februar komman­diert, der Unterricht findet an 5 Tagen in der AA'oche statt; anschließend



55daran, werden die Sanitütsschüler auf üwe; ЛУосІіеи in eine liand- wehrsanitätsanstalt zum Pflegedienst kommandiert.Die Schulung im S а n i t ä t s f e 1 d d i e n s t erfolgt ebenso wie beim Heer.Im zweiten Präsenzjahre werden die ausgebildeten Sanitätsschüler zu Blessierten-(Bandagen-)trägern übersetzt und im Hilfsdienste bei den Truppen und Anstalten verwendet.I m F r i e d e  n sind beim Heer und bei der k. ung. Landwehr Bles- siertenträger und Bandagenträger nur bei der Artillerie als solche im Stande; bei den anderen Waffengattungen ist die nötige Zahl von Leuten in diesem Dienste ausgebildet, wird bei Übungen hiezu verwendet, zahlt aber im Frieden auf den Gefechtsstand.Bei der Infanterie (Jägertruppe), Kavallerie und Feldartillerie лverden Leute des Präsenzstandes zu Blessiertenträgern und Bandagen- trägeni ausgebildet; bei der Festungsartillerie, der Pioniertruppe und den Verkehrstruppen Averden geeignete Ersatzreservisten AAmhrend der achtAvöchigeu Ausbildung und der 'Waffenübungen so Aveit als möglich im Sanitätshilfsdienste geschult.Ausgebildete Blessierten- und Bandagenträger der Infanterie und Jägertruppe des Heeres können bei Mangel an Pflegepersonal ausnahms- Aveise im Frieden für einige Zeit auch zum Hilfsdienst in Garnisons­spitälern vei’Avendet werden.
Sanitätsunteroffiziere.А u s b i 1 d u n g. Beim H e e r  und bei der k. u n g. L a  n d av e h r Averden geeignete Leute des ersten Präsenzjahres (bei der Kavallerie und reitenden Aidillerie des Heeres des zAveiten Präsenzjahres), die zunächsc dem Chefarzt zur Beurteilung der allgemeinen Eignung für einige Tage zur Verfügung gestellt AA'erden, in die „Sanitätsunter­offiziersschule“ kommandiert. In jedem Territorial bereich wird alljährlich bei einem Garnisonsspital eine derartige Schule (für die k. Aing. Land­wehr eine gemeinsame beim LandAvehrgarnisonsspital) aufgestellt, die um 1. Jänner beginnt und 5 Monate dauert. Lehrer sind Ärzte und Offiziere und Unteroffiziere der Sanitätstruppe (Sanitätsunteroffiziere).Bei der k. k. L а  n d av e h r Averden die besten Absolventen der Sanitätsschule (1 pro Bataillon, Division) in die Sanitätsunteroffiziers­schule kommandiert, die 8 Monate dauert und am 1. März beginnt. In jedem Territorialbereich wird eine solche Schule bei einem Landvv'ehr- spital aufgostcllt; der Spitalskommandant ist Schulkommandant. Als L(‘hrer Avird ein zAveiter Arzt und ein Sanitätsunteroffizier komman­diert.Die F o r t b i l d u n g  erfolgt bei den Truppenkörpern durch die Chelärzte in eigenen Kursen und bei den Sanitätsfeldübungen, ferner dui'ch fallAveise VerAvendung in Sanitätsanstalten.



56 C h a r g e n .  Die Sanitätsuiiteroffiziere haben Eeldwebels- (Wacht­meisters- usw.), Zugführers- oder Korporalscharge. Nach Beendigung der Schule bis zur Ernennung heißen sie „Sanitätsunteroffiziers-Aspi^ ranten“ .E i n t e i l u n g .  Im Frieden ist je 1 Sanitätsunteroffizier bei jedem Bataillonsstab und jedem Divisionsstab eingeteilt. Bei den beiden Land­wehren sind außerdem Sanitätsunteroffiziere in der nötigen Zahl (1—3) in den Landwehrsanitätsanstalten eingetoilt.A d j u s t i e r u n g. Die Sanitätsunteroffiziere sind ebenso adjus­tiert wie die übrigen Unteroffiziere ihres Truppenkörpers.
5. Die Sanitätstruppe.G l i f; d e r u n g. Der S a n i t ä t s t r u p p p e n к о m m а n d а n t (Oberst) untersteht direkt dem Reichskriegsministerium; er ist im Frieden stabil in. ЛѴіеп disloziert; für den Kanzleidienst verfügt er über einen Adjutarien (Hauptmann oder Oberleutnant).Die S a n i t ä t s a b t e i l u n g  Nr. 27 (Baden bei ЛѴіеп) liat keine Instruktionsabteilung. Solange in Baden nur eine Filiale des Gar- nisonespitals Nr. 1 in ЛЛЧеп bestand, лѵаг dort ein Detachement der Sanitätsabteilung Nr. 1 eingeteilt. Mit der Ausgestaltung der Filiale zum selbständigen Garnisonsspitale wurde das Detachement zur selbst­ständigen Abteilung, besteht aber nur aus der Stammabteilung und wird durch G’ransferierung ausgebildeter Leute von der Abteilung Nr. 1 ergänzt.F e z e i c h n u n g. Die Sanitätsabteilungen tragen fortlaufende Nummern von 1—27 übereinstimmend mit der Nummer des Garnisons­spitals.S t a n d .  Die schAvächste Abteilung zählt im Frieden 3 Offiziere und 58 Mann, die stärkste 1 Stabsoffizier, I  Oberoffiziere und 270 Mann.Der Gesamtstand der Sanitätstruppe beträgt im Fi-ieden:6 Stabsoffiziere,79 Oberoffiziere 3062 Mann.O f f i z i e r s e r g ä n z u n g .  Die für die Sanitätstruppe bestimm­ten Zöglinge der Infanterie-Kadettenschulen werden im letzten (vierten) Schuljahr in den Kadettenschulen in Prag und Budapest zu besonderer Ausbildung vereinigt.Die Offiziere und Fähnriche bilden einen eiffcuen Konkretualstand.



OfFiziersiiibiiothek des к. к,
Lh п d Ѵі/ sh г i n fa п t з гіе ? е g i ш snts Ni 57Der seit 1909 bestehende F o r t b i l d u n g s k u r s  f ü r  S a n i -  t ä f c s i o f f i z i e r e  wiixi vom 1. Jänner bis Ende April beim Gar­nisonsspital Nr. 1 abgehalten und hierauf bis Ende Ju li im Lager bei Bruck a. L. bei der k o m b i n i e r t e n  D i v i s i o n s s a n i t ä t s -  a n s t a l t  fortgesetzt, welche dort alljährlich aufgestellt wird. (Bei der dortigen kombinierten Feldsanitätsabteilung leisten auch Beserve- offiziero die AVaffenübungen.) Als Lehrer r fungieren die Lehrer der militär-ärztlichen Applikationsschule, ein Generalstabsoffizier, Train­offiziere und Sanitätsoffiziere. Der' Kurs wird vom Generalinspektor der Korpsschulen inspiziert.

M а n n s c h а f t s e r g ä n z u n g. Die Einteilung der Alannschaft zu den Abteilungen wird vom Sanitätstruppenkommandanten verfügt. Die Abteilungen Nr. 25  und 26 (Sarajewo und Alostar) werden aus­schließlich aus dem Innern der Monarchie ergänzt.Apothekerlehrlinge, Krankenpfleger und dgl. werden unbedingt zur Sanitätstruppe assentiert.Zur H e r a n b i l d u n g  v o n  U n t e r o f f i z i e r e n  im militäri­schen Dienst wird bei jeder Abteilung im AVinter eine Unteroffiziers­schule auf gestellt.AV а f f e n ü b u n g e n können infolge der großen Zahl der Beser- visten und der Unmöglichkeit, die Leute im W'artedienst zu beschäftigen, nur in sehr beschränktem Ausmaß durchgeführt werden (meist nur 1 Übung in der ganzen nichtaktiven Dienstzeit).
А u s r ü s t u n g. Die Alannschaft trägt Kalbfelltornister ähnlich der Infanterie, jedoch ohne ratronentornister. Im Tornister ist ein Teil der Beserveverpflegung, ferner AVäsche, Putzzeug und eine zweite Fußbekleidung und die Zeltausrüstung, enthalten; außen ivird Alantei und Eßschale aufgepackt.
А (l j u s t i e r u n g. Dunkelgrüner Bock, (resp. hechtgraue Feld­montur), krapprote Aufschläge, gelbe Knöpfe, schwarze Hose, schwarze (resp. hechtgraue) Kappe oder T.schako wie Infanterie.
Krankeiipflegerauszeichnung. Für besonders aufopfernde Dienste bei der Krankenpflege erhalten die Leute der Sanitätstruppe und des Sanitätshilfspersonals der Truppen vom Sanitätschef des Territorial­kommandos eine eigene Krankenpflegerauszeichnung (runde Aletallscheibe mit dem Genfer Kreuz). Auch Geldremunerationcn werden bei derartigen Anlässen gegeben.



58 6. Die Medikameiitenbeamteu.E r g ä n z u n g .  Die Pharmazeuten leisten den einjährigen Prä- senzdienst in einer Militärapotheke ab, sobald sie das Diplom als Ma­gister der Pharmazie erlangt haben.Pedingungen für den Aufschub des Präsenzdienstes: 6 Mittelschul-, klassen (in Ungarn 6 Bürgerschulklassen) und erfolgreiche Ablegung der Tirozinialprüfung, oder 4 Gymnasialklassen und begonnene Uni- versitütsstudien. Das Magisterdiplom muß von den Tironen bis 1. Ok­tober jenes Jahres beigebracht werden, in dem sie das 26. Lebensjahr vollenden, von den Universitätshörern 2 Jahre früher. Sonst müssen sie den Präsenzdienst im Soldatenstande leisten.Nach 6 monatiger Dienstzeit können die Pharmazeuten die Kor- l'ioralsdistinktion erhalten.Nach Ablauf des Präsenzjahres werden sie je nach Bedarf zu Medikamentenakzessisten oder Medikamentenpraktikanten in der lle- servc ernannt. Jene, welche B e r u f s m e d i k a m e n t e n  b e a m t e  werden лѵоПегі, Averden nach entsprechender Erprobung zu aktiven Beam­ten übersetzt.Eine eigene Prüfung am Ende des Präsenzjahres findet nicht statt.Die Beföi’derung zum Medikamentenverwalter ist von der Absol­vierung eines 8 wöchigen I n f o r m a t i o n s k u r s e s  (April, Mai) in Wien abhängig. Als Lehrer fungieren Militärärzte und Medikamenten- beamte.Die Medikamentenbeamten bilden einen eigenen Konkretualstand.
C b a r g e n  u n d  R а n g s к 1 а s s e n.Medikamentendirektor (VI. Bangsklasse)MedikamentenoberverAvalter (VII. Bangsklasse)Medikamentenverwalter (VIll. Bangsklasse)Medikamentenoberoffizial IX . Bangsklasse)Medikamentenoffizial (X. liangsklasse)Medikamentenakzessist (XI. Bangsklasse)Medikamentenpraktikant (XII. Bangsklasse).S t a n d  im Frieden: 118 Beamte. (Davon 7 bei der Kriegsmarine, 8 bei der k. ung. Landwehr in Dienstesverwendung.)A. d j u s t i e r u n g. Dunkelgrüner Bock, krapprote Aufschläge, 2 Beiher Aveißer Knöpfe, Hut ohne Busch.Die Pharmazeuten tragen die Uniform dei‘ Sanitätstiuppe und die EinjährigfreiAvilligen-Borden.

7. Technisches Hilfspersonal.Durch geeignete Berufsunteroffiziere der Sanitätstruppe ergänzte Gagisten ohne Bangsklasse.S t a n d  i m F r i e d e n :  1 IVerkmeistei’, 80 technische Gehilfen 1. und 2. Klasse.



A n sta lte n .
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1 ^  * s Garnisonsspital Ü*35<v Garnisonsspital 1ДЭcaСЦb.Оtai а ; Standort Filiale ЛcaO lиОbai U Standort Filiale
1 15 Krakau 7 21 Temesvär !6 1Olmütz j 8 11 Prag Karlsbad,Hradschin1 Wien 9 12 Josefstadt
2 2 13 Theresienstadt Teplilz-Schönau5 Brünn 10 3 Przemyśl

; 27 Baden 11 14 Lembergi 7 Graz 12 22 Nagyszeben(Hermannstadt)31 8 Laibach i 13 23 Agram9 Triest i1 14 10 Innsbruck
4 16 Budapest 4 Linz17 15 25 Sarajevo19 Poszony(Pressburg) 16 26 Mostar

18 Komarom(Komorn) 2 k Ragusa -6 20 Kassa(Kaschau)Außerdem bestehen beim Heere:92 Truppenspitäler und 66 Marodenhäuser; bei der k. k. Landwehr:14 Landw.-Spitäler und 56 Landw.-Marodenhäuser;bei der k. ung. Landw. (außer dem Landvv.-Garnisonsspital): 7 Landw.-Truppenspitäler.Der S p i t a 1 s к 0 m m а n ( l a ut  hat über alle heim Spital ein- geteilteu oder als Kranke dort befindlichen Personen (soweit sie nied- rigeie Charge haben) das Befehlsrecht und Dis/aplinarstrafrecht in vollem Ausmaß.



60 Anstaltespitäler bestehen:In allen Militär-(Landwehr-)Ili’ziehung's- und Bildungsanstalten.In den Invalidenhäusern in ДѴіеп, Prag, Xagyszombat (Tyrnau).In der Strafanstalt in Möllersdorf.Im Invalidenhausspital in Xagyszombat (Tyrnau) besteht eine eigene Abteilung zur Aufnahme Geisteskranker. Da diese für den Bedarf nicht ausreicht, werden geisteskranke Militär(Landwehr-)personeu vielfach auf Kosten des Äz’ars in privaten Irrenanstalten und staatlichen, resp. Landesanstalten untergebracht.Beim Garnisonsspital Kr. 1 besteht eine eigene Beobachtungs­abteilung für Geisteskranke.Garnisoiisapotheken bestehen in:Klagenfurt, Nagyvärad (Großwardein), Kagyszombat (Tyrnau), Gyulafehervär (Karlsburg), Arad, Jaroslau, Stanislau, Czernowitz, Kolozs- var (Klausenburg), Essegg, Peterwmrdein, Cattaro.Die Apotheken werden nach dem Garnisonsspital, resp. nach dem Standorte bezeichnet, z. B.:Apotheke des Garnisonsspitals Xr. 11 in Prag.Garnisonsapotheke in Arad.Der M. i 1 i t ä r m e d i к а m e n t e n d i r e к t 0 r ist Voi gesetzter des gesamten Medikamentenpersonals und verfügt dessen Einteilung und sonstige Personalien. In dieser Hinsicht untersteht er jedoch dem Chef des militärärztlichen Offizierskorps.
Bade- und Knrhänser.Beim H e e r  bestehen derartige Anstalten in Baden bei Wien (»Sauerhof«) mit dem Garnisons­spital Nr. 27 vereinigtKarlsbad, Filiale des Garnisonsspitals Nr. 11 Teplitz-Schönau, Filiale des Garnisonsspitals Nr. 13Herkulesfürdö bei Mehadia |Hofgastein \Budapest (Blocksbad)Pöstyön (Pystian)Trencs^n-Teplitz (Ungarn)Topusko (Kroatien)Lipik (Slavonien)Töplitz (Krain) (nur für Mannschaft)Bei der ung .  L a n d w e h r  in Csiz (Komitat Gomor).

.Іе 1Stabsoffizier d. Ruhest.1 Hptm. des Ruhest.
■— ca c , ;— ü)*o d>CQ g  ;2 *• S '

je 1 Offiz, als »Militär-Badeinspekt. auf Saisondauer kommandiert
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je 1 Stabsoffizier des Ruhestandes als >Kurhauskommandant<. Aufnahme: nur für Offiziere und deren Angehörige gegen Erlag einer Minimal­gebühr

Vom w e i ß e n  K r e u z  bestehen Kurhäuser in Abbazzia ArcoCigale fLussin)Gräfenberg (Schlesien)Hall (Oberösterreich)Ilidźe (Bosnien)Karlsbad Marienbad MeranPortorose (Istrien)Rohitsch-Sauerbrunn (Steiermark)Weikersdorf-BadenFerner bestehen Kurhäuser in:Gleichenberg (Steiermark) — Widmung des Erzh. Albrecht. Franzensbad — äVidmung eines privaten Vereins.Außerdem werden vom лѵеіВеп Kreuz in 41 anderen Badeorten, Kurorten, Heilanstalten und dgl. für Offiziere und deren Angehörige Freiplätze und sonstige Begünstigungen beigestellt.Ähnliche Begünstigungen werden in 46 anderen Kurorten, Heilan­stalten und dgl. seitens der Besitzer, der Kurkomitees usw. aus freien Stücken eingeräumt.
F reiw illig fe  San itätspflegfe.

Der deutsche Ritterorden.Der 1809 von Kapoleon aufgelöste Orden Avurde 1834 für östei’reich- Avieder erneuert. An seiner Spitze steht der „Hoch- und Deutsch­meister“ (gegenwärtig Erzherzog Eugen), der stets auch Inhaber des Infanterieregiment Nr. 4 ist.Seit 1871 besteht die Institution der „Marianer“ . Zur Hebung der finanziellen Mittel des Ordens für die Krankenpflege im Kriegewurde das Statut dahin erweitert, daß jeder christliche Adelige als„Förderer“ dem Orden beitreten kann, wenn er jährlich 50 Kronenerlegt und sich verpflichtet, im Kriege am Sanitätsdienst des Ordensmitzuwirken, soweit er nicht zu anderen Kriegsdiensten verpflichtet ist. Diese Förderer tragen das „Marianer-Kreuz“ am schwarz-weißen. Bande. Dieses АЬгжісІгеп kann vom Hoch- und Deutschmeister auch an einzelne nichtadelige Personen verliehen werden, die sich um die Sanitätspflege besonders verdient gemacht haben.



62 Das Abzeichen des Ordens (auf allen Fuhrwerken, auf den Arm­binden usw.) ist ein scliAvarzes, weißumrahmtes Kreuz.
Der зоііл'егапе 3Ialteserritterorden.Del' früher w^eitverzweigte Malteser- (ursprünglich Johanniter-) Ritterorden Avurde zu Anfang des 19. Jahrhunderts überall aufgelöst und es blieb nur in Österreich das „Großpriorat von Böhmen und Österreich“ bestehen, dessen Tätigkeit sich seither hauptsächlich der Sanitätspflege im Kriege zinvandte.Der Orden besteht nur aus christlichen Hochadeligen, die teils Profeßritter sind (ehelos), teils Ehrenritter (verheiratet).Das Ordensabzeichen ist ein Aveißes, achtspitziges Kreuz.

Das roto Kreuz.Im Jahre 1880 Avurden die zahlreichen bestehenden, von einander unabhängigen patriotischen Vereine, deren ZAveck Hilfeleistungen im Kriegssanitätsdienst sind, in beiden Staaten der Monarchie einheitlich zusammengefaßt und es entstand dadurch die ,,österreichische Ge,Seil­schaft vom roten Kreuze“ und „der Verein vom roten Kreuze in den Ländern der ungarischen Krone“ .Das ö s t e r r e i c h i s c h e  r o t e  K r e u z  wird von der В u n ­d e  s ie  i tu n  g in Wien vertreten, welche den ,,Zentralfond“ verwaltet. Der Stammverein (Zentralverein) ist der „öst. patriotische Hilfsverein in Wien“ . In jedem Kronlande besteht ein „Landeshilfsvei’ein vom roten Kreuz“ (für männliche Mitglieder) und teils ganz selbständig (Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Krain, Küstenland, Böhmen), teils mit dem Landeshilfsverein vereinigt ein „Frauenhilfsverein vom roten Kreuz“ . Diesen Vereinen unterstehen wieder ZAveig\'ereine in den einzelnen Orten. Jeder dieser Vereine verwaltet sein Vermögen selbst­ständig und leistet Beiträge zum Zentralfond.Das GesamtA'ermögen beträgt (inklusive des vorrätigen Kriegs­materials und der Gebäude) ca. 14 Millionen Kronen, die Mitglieder­zahl fast 53.000 Personen, î )Das „ u n g a r i s c h e  r о te K r e u z “ Avird von der D i r e k t i o n  und dem Z e n t r a l a u s s c h u ß  in Budapest geleitet. In den Komitaten und größeren Orten bestehen Komitats- resp. städtische Ausschüsse, denen die einzelnen Vereine und deren Filialen unterstehen.^̂ ) Dem gegenüber zählt das ,,rote Kreuz“ in Japan über 1 Million Mitglieder und seine J  а h r e s e i n n а h m e n 1>elaufen sich auf zirka 6 Millionen Kronen. Die Gesamtbevölkerung Japans ist nicht ganz doppelt so zahlreich wie jene Österreichs, nicht ganz dreifach so zahlreich Avie jene Ungarns.
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Das Sanitätswesen im Kriege.
1. Allgemeines.(Vgl. auch die diesbezüglichen Abschnitte des 3., 4. und 5. Heftes.)

Anforderungen an das Sanitätswesen im Kriege.Die Vorbedingungen für die Erhaltung des Menschenmate­rials sind bei der Armee im Felde meist äußerst ungünstig. Es sind sehr große Menschenmassen auf engen, oft schon an sich ungesunden Räumen, unter ungünstigen Unterkunftsverhält- nissen, bei ungünstiger, unregelmäßig('r Ernährung, ungewohn­ten großen physischen Leistungen und erschwerter allgemeiner Hygiene (Reinlichkeit, rasche Versorgung und Isolierung Er­krankter, Kontrolle der Nahrung usw.) versammelt, wodurch der Ausbruch von Epidemien und das Auftreten anderer Krankheiten gefördert wird. Ungünstige klimatische Verhältnisse oder schlechte Witterung steigern diese Gefahren noch wesentlich.Abgesehen davon ergehen sich bei Kämpfen jeder Art in kurzer Zeit große Mengen von Verwundeten und Toten inmitten der angehäuften Truppen, wodurch einerseits der Gefechtsstand vermindert wird und andererseits eine neue Gefahr für die all­gemein Gesundheit entsteht.



66 Die Verluste durch Krankheit sind im allgemeinen viel höher als die Gefechtsverluste.i)Ganz abgesehen vom humanen Standpunkt ist daher ein gut funktionierendes und eingehend vorbereitetes Sanitätswesen für die Erhaltung der Gefechtskraft und der Schlaj^fähigkeit der Armee von besonderer Bedeutung.Die Organisation des Sanitätswesens im Kriege hat somit die doppelte Aufgabe;1) 18 12 verlor die große Armee während ihres Vormarsche.s vom Niemen bis Moskau 40o/o des Gesamtstandes durch Krankheiten ,und Strapazen, 2Qo/o durch Gefechte; die abnorm ungünstigen Verhältnisse des Eückmarsches verursachten weitere 38o/o Verluste des ursprüng­lichen Standes, so daß schließlich nur 2<>/o wieder über den Niemen zurückkamen. Die Gesamtverluste betrugen somit 98o/o, von denen nur etwa 20o/o blutig (durch Gefechte) und zirka 78o/o unblutig (dui'ch Krankheit und Strapazen) waren.1 82 8 wurden in den russischen Spitälern 21Ü.0Ü0 Kranke (Dysen­terie und AVechselfieber) aufgenommen, von denen etwa 20o/o starben. Da der Gesamtstand der russischen Armee in Bulgarien nur 100.000 Mann betrug, mußte im Durchschnitt jeder Mann im Verlaufe des Jahres 2—3 mal in Spitalsbehandlung kommen. Im Ju n i 1829 betrug der Krankenstand 40.000 Mann, der Gefechtsstand der Armee war bereits auf 20.000 Mann (=  20o/o des ursprünglichen Standes) reduziert. A ls bald darauf die Pest ausbrach, waren in kürzester Zeit 5000 Mann daran erkrankt, von denen fast 2000 starben. — Bei Schluß des Ki’ieges war die Stärke der russischen Armee (fast ausschließlich durch Krankheiten) auf zirka lOo/o des ursprünglichen Standes gesunken.Im K r i m  k r i e g  verloren die Franzosen 32<>/o des ursprünglichen Standes, dai’unter nur 4<>/o durch blutige Verluste in Kämpfen. Bei den Engländern betrugen die unblutigen Verluste mehr als das sieben­fache der blutigen.18 7 0 verlor das preußische Gardekorps vom 26. August bis 1. September durch forzierte Märsche 27<>/o; im allgemeinen waren̂  im ganzen Verlauf des Krieges trotz günstiger sanitärer Verhältnisse und guter hygienischer Vorsorgen die unblutigen Verluste etwa doppelt so groß als die blutigen.Im r u s s i s c h - j a p a n i s c h e n Kriege gelang es den Japanern, die unblutigen Verluste auf ein Minimum herabzudrücken; der Kranken­stand war — abgesehen von den blutigen Verlusten — kaum größer als in. Frieden. — Zu diesem ganz einzig dastehenden Resultat trug die außerordentlich weitgehende hygienische Schulung der gesamten Mannschaft, deren große Abhärtung und die stabile Kriegführung we- sentlicli bei.



671. das Entstehen von Krankheiten möglichst zu beschränken und deren epidemisches Auftreten unbedingt zu verhindern.2. alle Erkrankten und Verwundeten zu pflegen und feu heilen, um sie möglichst rasch dem Gefechtsstand wieder zu­rückzuführen.
Allgemeine Hygiene.Je ungünstiger die sanitären Verhältnisse sind, die durch militärische Notwendigkeiten entstehen^), desto gründlicher müs­sen die sanitären Maßnahmen eingeleitet, desto sorgfältiger müs­sen sie durchgeführt werden.Die M i t t e l  zur Wahrung der Hygiene sind:1. Möglichst gründliche Schulung und Aufklärung der ge­samten Mannschaft, eingehende Überwachung der Ernährung, Unterkunft, Bekleidung und Reinlichkeit durch alle militärischen Vorgesetzten und Vermeidung aller unnötigen Strapazen*Hiezu müssen alle Leute und Offiziere schon hn Frieden gründlich in der Hygiene geschult werden, muß volles Verständ­nis für sanitäre Fragen bei allen Unterkommandanten vorhanden sein und müssen Ärzte als Referenten und sonstiges Sanitäts­personal zur Kontrolle und Detailüberwachung bei den Truppen eingeteilt sein.Die gefährlichsten Krankheiten bei der Armee im Felde, mit deren Prophylaxe daher Jeder Soldat vertraut sein soll, sind:1. M a r s c h  k r a n  к h e i t e n  (Schuhdruck, Erschöpfung, Hitz- schlag, Erfrierungen).2. A l l g e m e i n e  K r a n k h e i t e n  (Fieber, Verdauungsstörungen, Erkrankungen der Atmungsorgane und dgl.).3. E p i d e m i e n  (am gefährlichsten: Euhr, Cholera, Typhus).2) Die militärischen Maßnahmen im Großen müssen stets bis zu einem gewissen Grad auf die sanitären Faktoren Rücksicht nehmen (tunlichstes Vermeiden ungesunder Gegenden, Einschränken enger Kon­zentrierungen auf das unbedingt Nötigste, Gewährung der nötigen R ast­tage und dgl. m.); häufig ward aber — besonders im Detail — die militärische Notwendigkeit über alle anderen Rücksichten gestellt wer­den müssen. 5*



68 ЛѴіе aus den t'riiher angeführten Beispielen liervorgeht, hat die Kriegshygiene in den letzten Kriegen bereits Avesentliche Erfolge auf- zuweisen, die besonders durch die Fortschritte in der Bakteriologie ge­fördert лѵш-den.Ein geradezu musterhaftes Beispiel strengster Kriegshygiene bot — wie früher erwähnt — die japanische Armee in der ^fandschurei.2. Gewissenhafte, vorausdenkende Leitung der Hygiene durch die höheren Kommanden, welche hiezu über ärztliche Referenten verfügen müssten. Deren Aufgabe ist es, rechtzeitig Anträge über die Art der Unterkunft, über Vorsorgen bei der Bekleidung und Ernährung, über Trinkwasserverbesserung und dergl. izu stellen.-'̂ )
Versorgung der Krankeu und Verwundeten.Die Versorgung der Kranken (V'erwundeten) hat in erster Linie den militärischen Zweck, undienstbar gewordene Leute möglichst rasch wieder den Truppen zurückzugeben, und jin zweiter Linie den humanen Zweck, solche Kranke (Verwundete), welche erst spät oder auch gar nicht mehr dienstbar werden, trotzdem zu versorgen.Die Truppenkörper selbst sind infolge ihrer militärischen Tätigkeiten (besonders i)ei Märschen und Gefechten) nicht in der Lage, den Erkrankten (Verwundeten) eine besondere Pflege an- gedeihen zu lassen. Bei den Truppenkörpern können daher nur jene Leute bleiben, deren Gesundheitsstörung so geringfügiger Natur ist, daß kleine Erleichterungen (Ablegen des Tornisters, Aufsitzen auf Fuhrwerke während des Marsches u. dgl.) zur völligen Wiederherstellung genügen („Marode“ ). Alle anderen Erkrankten (Verwundeten) müssen den Truppen so rasch als möglieti abgonommen Averden, wozu Anstalten in nächster Nähe der Truppen nötig sind.Da die Anhäufung einer großen Zahl von Kranken (Ver­wundeten) unter ungünstigen sanitären Verhältnissen eine große Gefahr für die allgemeine Gesundheit wäre, können nicht alle den Truppen abgenommenen Kranken auf dem Kriegsschauplätze•’) Die Japaner unternahmen häufig- eigene Iiygienische Itekog- noszicrungen, ehe ein Gebiet betreten wurde; hiemit wurden die A u f­klärungsabteilungen betraut und ihnen Ärzte beigegeben.



69selbst gepflegt und geheilt werden, sondern es ist ein Abtrans­port nach rückwärts nötig. Es wäre aber unrationell, JLeule, welche bei entsprechender Pflege und Ruhe binnen kurzem wieder genesen und zur Truppe einrücken können, in das Hinter­land abzuschieben, um sie bald darauf wieder zur Armee zu transportieren. Solche Leute („Leichtkranke“ , „Leichtverwun­dete“ ; werden daher besŝ er auf dem Kriegsschauplatz selbst in eigenen Anstalten geheilt, und es werden nur jene Kranken (Verwundeten) in das Hinterland abgeschoben, die erst дасЪ. längerer Zeit oder auch gar nicht mehr dienstfähig werden dürften („Schwerkranke“ , „Schwerverwundete“ ). Hiezu sind einerseits geeignete Transportmittel („ambulante Anstalten“ ) und stabile Anstalten im Hinterlande nötig, andrerseits, um die Schwerkranken (Schwerverwundeten) für den Transport ge­eignet zu machen und sie bis zum Abtransport zu pflegen, eigene mobile Anstalten für Schwerkranke im Etappenraume.Die Organisation der Krankenversorgung erfordert also;1. Erste Hilfeleistung für alle Erkrankten (Verwundeten) und Sortierung in verschiedene Kategorien nach Grad der Pir- krankung und Transportsfähigkeit zur weiteren Versorgung. Da im Interesse der Kranken (Verwundeten) und der Einfachheit alh' unnützen Transporte und jede unnötige wiederholte Unter­suchung vermieden werden soll, erfolgt die Sortierung am besten durch das Personal der Truppenkörper, dem naturgemäß auch die Leistung der ersten Hilfe zukomml.2. Übernahme und weitere Versorgung der Kranken (Ver­wundeten) durch eigene Anstalten des Sanitätswesens (mobile, ambulante, stabile).Für die Zahl des Sanitätspersonals und für die Organisation und die Zahl der Sanitätsanstalten ist somit einerseits die Kate­gorie der zu erwartenden Erkrankungen und Verwundungen (Grad und Transportsfähigkeit), andrerseits deren zu erwartende Zahl maßgebend.
K r a n k e n - (V erw u n d eten -) K a te sfo rie n .

1. Maro de mit geringfügigen Gesundheitsstörungen, welche in der Regel beim Truppenkörper bleiben können und entweder — soweit sie überhaupt dienstfähig sind — zu leichten Diensten



70verwendet werden können (z. B. Sanitätshilfsdienste, ‘ Lokal­dienste u. dgl,)^) oder, wenn sie dienstunfähig (meist |auch marschunfähig) sind, in Marodenzimmern der Kantonierungsorte, resp. während der Märsche auf den Fuhrwerken des Truppen­trains die nötige Erholung finden.Ausnahmsweise (bei sehr großer Marodenzahl und restrin­giertem Train) kann auch ein Teil der dienstunfähigen Maroden von den Truppen in Sanitätsanstalten abgegeben werden.2. Leichtkränke (Leichtverwundete), welche zwar mehr Pflege brauchen, als die Truppenkörper ihnen gewähren können und daher in Sanitätsanstalten abgegeben werden müssen, die aber doch in kurzer Zeit wieder dienstfähig sein werden. Diese Leute werden auf dem Kriegsschauplatz seihst in eigenen An­stalten (Leichtkrankenspitälern, Feldmarodenhäusern u. dgl.) bis zur Genesung und Wiederahgahe an die Truppenkörper ge­pflegt.Je nachdem, ob sie marschfähig sind oder nicht, müssen Vorsorgen für ihre Einbringung in diese Anstalten getroffen werden.3. Sehw erkranke (Schwerverwundete), welche einer längeren Heilungsdauer und spitalsmäßiger Pflege bedürfen und daher von der Armee abgeschoben werden müssen. Je nach der Art ihrer Erkrankung (Verwundung) können sie entweder sitzend, oder müssen sie liegend transportiert werden. Diese Transporte machen (besonders beiliegend zu Transportierenden) eingehende Vorsorgen nötig und bilden eine große Belastung für den Ver­kehrsdienst im Rücken der Armee.Zweckmäßigerweise wird beim Abtransport ein Unter­schied bezüglich der Heilungsdauer gemacht: Kranke, die rela­tiv bald, etwa binnen Monatsfrist, wieder genesen, werden în Heilanstalten in der Nähe des Kriegsschauplatzes oder noch imD Napoleon fonnierte aus solchen dioistfähigen Maroden eigene „^larodenkompagnien“ , in denen die Leute bis zu ihrer Wiederherstel­lung zu leichten Diensten verwendet wurden. Auch die Deutschen bildeten 1870/71 aus dienstfähigen Maroden eigene Formationen für den l‘/tappendienst, zur Trainbewachung u. dgl. • Mit Jlücksicht auf die beschränkte Zahl des Sanitätspersonals der Truppen können ge­eignete Marode auch zum Hilfsdienst im Sanitätsdienste herangezogen werden (z. B. Reinigen der Marodenzimmer, Kochen, Unteroffiziere zur Aufsicht u. dgl. m.).



71Klappeiiraum iintorgebracht (К г a и к e n a b s с h u b), solche, die S(dir lange Krankheitsdauer vor sich haben oder überhaupt nicht mehr kriegsdiensttauglich werden dürften, werden in entfern­tere Teile des Hinterlandes gebracht (K r a n к e n z e r s t r e u- u n g ) .4, Schwerstkranke (Schwerstverwundete) und H o f f n u n g s ­l os e ,  deren Abtransport teils ärztlich nicht zulässig ist, teils (b{‘i hoffnungslosen Fällen) eine unnötige Belastung der kargen Transportmittel und eine unnötige Qual für den Kranken wäre, müssen auf dem Kriegsschauplatz an Ort und Stelle bleiben und in (ügenen Anstalten gepflegt werden, bis sie entweder trans­port fähig werden oder sterben.5. In fektionskranke, für welche ganz besondere Vorsorgen getroffen werden müssen.
Zahl der Kranken (Verw undeten).Auf Grund der Sanitätsstatistik der letzten Kriege kann man im allgemeinen unter normalen Verhältnissen mit folgenden Ziffern rechnen :

1. Erkrankungen.a) M a r o d e .  Der tägliche Zugang beträgt etwa 2—3% q des Verpflegsstandes, die Heilungsdauer etwa 2—3 Tage; etwa die Hälfte davon ist „beschränkt dienstfähig“ , die andere Hälfte „dienstunfähig“ . Man kann somit mit einem konstanten Stand von etwa 2—30/qo dienstfähigen und 3-- M̂ /qo dienstunfähigen Maroden bei den Truppen körpern rechnen.b) K r a n k e .  Die tägliche Krankenabgabe an Sanitätsanstal­ten beträgt etwa 3‘̂ /qq des Verpflegsstandes (unter besonders günstigen Verhältnissen etwa 2ö/qq, bei ungünstigen zirka 40/о̂ ,). Die Hälfte aller Kranken ist im allgemeinen leicht krank, die Hälfte schwer krank; von den Schwerkranken können etwa Ѵз sitzend, 1/3 muß liegend transportiert werden.c) U n tr  an  s p о r ta h 1 e ergeben sich nur in sehr giudn- g('r Anzahl (etwa O'l—0'2o/qq des Verpflegsstandes).Filter ungünstigen Verhältnissen (z. B. bei den ersten Mär­schen, hei enger Konzentrierung, bei Verpflegsschwierigkeiten,



72bei ungünstiger Witterung u. dgl.) können diese Ziffern trotz aller Vorsorgen bedeutend größer werden.
2. Gefechtsverluste.Bei Entscheidungskämpfen unter modernen Verhältnissen können für ganze Armeen ungefähr 6o/o des Gefechtsstandes als mittlere Verlustziffer angenommen werden. Bei xVrnieekör- pern gelten ungefähr lOo/o, bei ganzen Truppenkörpern, die im Gefechte standen, zirka 20<>/o, bei einzelnen Unterabteilungen, die an entscheidender Stelle kämpften, ungefähr 25—3()»/о als mittlere Verluste.In einzelnen Fällen können natürlich auch weitaus größere Verluste (bis zu 70o/o und darüber) Vorkommen.Von allen blutigen Verlusten ist erfahrungsgemäß etwa die. Hälfte leicht verwundet, schwer verwundet, Vr oder sterbend.Von den Leicht- und Schwerverwundeten sind etwa gehfähig (wenn auch nur mit Unterstützung), 1/3 muß getragen oder auf Fuhrwerken transportiert werdenDa der Besiegte seine Toten und Schwerverwundeten und oft auch einen Teil der Leichtverwundeten auf dem Schlacht­felde zurückläßt, muß der Sieger auch mit der V^ersorgung dieser Leute rechnen.Alle diese Ziffern geben natürlich nur ganz allgemeine .\n- haltspunkte, um überhaupt eine Basis zu haben.Боі einem österr.-ungar. Koi^s (Verpflegsstand ca. (Ю.ООО Mann, Gefechtsstand ca. 50.000 Mann) ergibt sich somit:Bei den Truppenkörjjern verteilt befinden sich konstant im gan­zen etwa 120—180 dienstfähige und 180 -240 dienstunfähige Marode, In  die Sanitätsanstalten werden täglich ca. 90 Leichtkranke und ca. 90 Schwerkranke (darunter etwa 30 liegend zu transportierende) ab­gegeben; 6—12 Leute sind täglich untransportabel.Nach einem Entscheidungskampf muß mit etwa 2500 Leichtver­wundeten, 1250 Schwerverwundeten und 1250 Toten (Sterbenden) ge­rechnet werden. Von allen Verwundeten müssen etwa 1250 liegend (auf Bahren oder Fuhiuverken) transportiert werden. Nach einem sieg­reichen Kampfe muß das Sanitätswesen somit mindestens für die Ver­sorgung von 5—6000 Verwundeten (inklusive jener des Feindes) und für die Beerdigung von еілѵа 2 —3000 Toten aufkommen.



73Für die Versorgung der Kranken und Verwundeten sind nach dem bisher Gesagten im allgemeinen folgende Maßnahmen nötig:1. Sanitätspersonal bei den Truppen zur ersten Hilfeleistung und zur Sortierung auf Grund der ersten Untersuchung (Dia­gnose) ;2. mobile Sanitätsanstalten in nächster Nähe der Truppen (— im Divisionstrain) zur raschen Aufnahme aller von den Truppen abgestoßener Kranken (V^erwundeten), wobei nach Möglichkeit schon eine Trennung zwischen Leichtkranken, Schwerkranken und Intransportablen eintreten kann. (Divi­sionssanitätsanstalt in Österreich-Ungarn, Divisionslazarett in Hußland, Sanitätskompagnien in Deutschland, Divisionsambu­lanz in Frankreich);3. mobile Anstalten, welche die Leichtkranken (Leichtver­wundeten) übernehmen und bis zur Genesung und Einrückung zum Truppenkörper pflegen (Feldmarodenhäuser in Österreich- Ungarn, Marodenkommanden in Rußland, Leichtkrankensammel­etationen in Deutschland, Marodendepots in Frankreich);4. mobile Anstalten, welche die Schwerkranken (Schwer­verwundeten) zur Pflege bis zum Abtransport und eventuell auch Intransportable übernehmen, falls für diese keine beson­deren Anstalten bestehen (Feldspitäler in Österreich-Ungarn, Feldlazarette in Deutschland und Rußland);5. ambulante Anstalten zum Abtransport der Schwerkran­ken (Schwerverwundeten) nach rückwärts (Sanitätszüge, Kran­kenzüge, Spitalszüge, Schiffsambulanzen, ’Krankenschiffe u. dgl.);ß. stabile Anstalten am Kriegsschauplätze zur Entlastung der Feldspitäler und im Hinterland zur endgiltigen Pflege und Heilung aller Schwerkranken (Schwerverwundeten).
Darchführnng der Kranken- (Verwundeten ) Versorgung.Nach den bisherigen Ausführungen handelt es sich bei der Versorgung der Kranken (Verwundeten) stets um folgende Tätigkeiten:1. die erste Hilfeleistung und Sortierung aller Erkrankter (W^rwundeter.) bei den Truppenkörpern ( T ä t i g k e i t  des  S Д p i't ä t s }) e r S о n а Is d er T r u p p e n ) ;



74 2. die Abgabe der Kranken (\erwnndeten) und eventuell auch eines Teiles der ^laroden von den Truppen an Sanitäis- anstalten und deren Sammeln zur weiteren Versorgung (Tät i g-  k i t de r  S a n i t ä t s a n s t a 11 e n d e r D i v i s i o n e n ) ;3. die weitere Versorgung der Kranken (Verwundeten) in Anstalten auf dem .Kriegsschauplatz ( T ä t i g k e i t  de r  m o b i ­l en A n s t a l t e n )  oder im Hinterlande (K r a n к e n а b s’ c h u b, K r a n  к (‘ n z e r s t r e u  u n g).Alle diese ^Maßnahmen, insbesonders die unter I. und 2. angeführten, müssen sich nach der wechselnden militärischeji Situation der Truppen richten.
Im Aufm arschraum .liTi Aufmarschraume sind die Truppen zum erstenmale auf relativ engem Raume für längere Zeit versammelt, so daß — besonders bei ungünstigen klimatischen und lokalen Verhält­nissen - die Gefahr von Epidemien nahe liegt. Auch wird in- folg(' der ungewohnten Lebensweise der eingerückten Nicht- aküvfui und infolge der anstrengenden. Transporte der Kran­kenzugang relativ groß sein.Der Aufmarschraum muß daher schon iin Frieden ein­gehend sanitär vorbereitet werden, die Unterkunftsverhältnisse, das Trinkwass(‘r, endemische Krankheiten u. dgl. müssen stu­diert um! daraufhin die nötigen Vorsorgen getroffen werden.Die T ä t i g к e i t des S a n i t ä t s p e r s o n a l s  d e r 'Г r u p- pei l  unterliegt keinen besonderen Schv-ierigkeiten und verläuft in d(ui stabilen Unterkünften ähnlich wie im Frieden.Für die A b g a b e  d e r  K r a n k e n  muß eine entsprechende Zahl von S а m m e 1 s t а t i о n e n im Unterkunftsbereich einge­richtet werden (bestehende Militär- und Zivilspitäler, Improvd- sationen, oder auch mobile Sanitätsanstallen) und es muß die Art und Zeit der Abgabe je nach den Kommunikationsverhält­nissen geregelt werden. Hiezu kann auch die Verwendung von Fuhrwerken der Truppen oder der Sanitätsanstalten nötig sein.Der Kraiikeuabschub muß rechtzeitig’ beg-innen, damit bei Be­ginn des Vormarsches die Aufnahmsstellen des Aufmarschraumes (spä­teren Etappenraumes) für die zurückkommenden Transporte frei sind.
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W ährend der Märsche.All den ersten Marschtagen werden die A[arschverlnste meist recht lieträchtlich sein.Leuten, die während der Durchführung des AIa;rs'ches marschunfähig werden, muß vom Sanitätspersonal der Trup­pen (das hiezu an der Queue der Abteilungen marschieren muß) möglichst rasch so weit Hilfe geleistet werden, daß sie irgend- wi(? das Marschziel erreichen (sei es nach Abnahme des' Ge­päcks zu Fuß, sei es auf Trainfuhrwerken oder auf den Trans­portmitteln der Sanitätsanstalt).Nach dem Erreichen des Marschzieles muß vom leitenden Arzt möglichst bald eine günstig gelegene Sammelstelle für die Abgabe der Kranken verlautbart werden, und es muß für den weiteren Ahschub nach rückwärts' gesorgt werden, da sich sonst längs jeder Mars'chlinie von Tagmarsch zu Tagmarsch in den Nächtigungsräumen kleine Gruppen zurückhleihender Kranken bilden würden, deren weitere Versorgung zu kompliziert wäre und zu viel Personal heansprucheu würde.Es müssen daher an günstig gelegenen Punkten mit guten Verbindungen nach rückwärts einzelne große S a m m e l s t a -  t i о n c n eingerichtet iverden, wohin die Sćmnnelsteilen der ein­zelnen Kolonnen ras(̂ h die von den Truppen übernoimmenen Kranken ahschieben können. In diesen Sammelstationen kann aucli die temporäre Etablierung von Sanitätsanstalten (beson­ders für Leichtkranke) nötig werden. Von hier aus erfolgt dann je nach den Kommunikationsverhältnissen der weitere Abschub nach rückwärts.Die Art der Transporte von den Truppen zur Sammelstelle und von dieser in die Sammelstation (iVbschnbstation), der Zeitpunkt hiefür, die Beistellung von Begleitmannschaft u. dgl. muß von Tag zu Tag neu geregelt werden und muß im Interesse der sicheren und raschen Verlautbarung und Durchführung so einfach als möglich sein.
Bei aufklärenden Kavalleriekörpern.Die nötige große Beweglichkeit macht das rasche Abstoßen der Kranken und oft auch' der Maroden besonders' wichtig. Beim Gros kann dies, wie hei der Infanterie, durch Improvisieren einer



76Sanmielstelłe geschehen; der Abtransport aus dieser wird aber nur sehr selten möglich sein, so daß beim Weitermarsch die Kranken der Gemeinde oder an Privatpersonen übergehen wer­den müssen.Bei den auf weite Bäume verteilten Aufklärungsabteilungen ist dies stets nötig.Der vorrückende Kavalleriekörper muß also in der Regel seine Kranken teils in Gruppen, teils einzeln in Orten, Meier­höfen u. dgl. verteilt, unter Obsorge der Zivilbevölkerung zurück- lassen, bis sie von der herankommenden Infaiilerie übernommen und gleich den eigenen Kranken weiter versorgt werden.
Bei Stillständen, Belagerungen u. dgl.Bei stabiler Kriegführung kann der isanitätsdienst ähnlich wie im Aufmarscbrauni organisiert werden, ohne daß aber die Friedensvorbereitungen vorhanden wären.Improvisationen und Va^rwendung der mobilen tSanitäts- anstalten werden daher häufig nötig sein. Besonderes Augen­merk muß auf die Unterkünfte, das Trinkwassei«, die Beinlich- keit (,,Sanitäts])olizei“ ) gerichtet werden.ln Festungen ist nalurgemäßder Abschub der Kranken wäh­rend der Belagerung ausgeschlossen, und es müssen daher aus- r(‘ichende Vorsorgen für ihre Unterbringung und Pflege auch bei der längsten Belagerungsdauer und bei ungünstigen Verhält­nissen getroffen werden. Auf Zivilspitäler kann meist nicht reflektiert werden, da sie oft kaum für die Zivilbevölkerung aus- reichen dürften.Die Organisation von Saninielstellen für die Abgabe seitens der Truppen und der Transporte von dort in di(̂  Heilanstalten ist meist leicht möglich und kann schon im Friechui im Detail vorb(‘reitet werden.

Im Gefechte.")Der weitaus schwierigste, umfangreichste und Avichtigste Teil des Kriegssanitätsdienstes besteht in der Versorgung der0  ІШ folgeiiden Abschnitte sind die vom Oberstabsarzt Dr. Ггоп vorgeschlagenen einheitlichen Nomenklaturen angewendet.



77Verwundeten іш (iefechte, wobei es sicli darum handelt, einer sehr großen Zahl von Verwundeten, die sich auf relativ kleinen Räumen in kurzer Zeit ergeben, möglichst rasch die erste Hilfe zu leisten, die Truj)pen von ihnen ehemöglichst zu befreien und das Sanitätspersonal der Truppen, sowie die Sanitätsformationen d('r Truppendivisionen so rasch als möglich für die weitere Ѵ(‘г- wc'udung Avieder frei zu bekommen.Erste Hilfe und Sortieren der Verwundeten.Die erste Hilfeleistung (Anlegen von Verbänden, Labung u. dgl.) kann praktischerweise nur auf möglichst günstig ge­legenen, notdürftig eingerichteten Hilfsstätten erfolgen, wo es den Ärzten möglich ist, ihr Material auszupacken, wo das Hilfs­personal das unnötige Gepäck ablegen kann, wo Wasser, Schat­ten und gesicherte Liegestätten vorhanden sind. Das Hilfs­personal der Truppen muß also zur rationellen Verwertung für die erste Besorgung der Verwundeten auf eigenen Hilfsstätten vereint werden.
Ort und Zahl der H ilfssiätten.Die Verwundeten sind auf dem ganzen Gefechtsfelde ver­streut; ihre V^erteilung ist aber naturgemäß je nach dem Ver­laufe des Kampfes sehr ungleichmäßig; am dichtesten sind die Verwundeten in jenen Zonen, in denen sich die entscheidenden Phasen des Gefechtes abspielten.Von der Verwundungsstelle bis zur Hilfsstelle ist stets ein Transport d('r Verwendeten nötig. ,le länger dieser Transport dauert, desto anstrengender ist er für das Transportpersonal und für die Verwundeten, desto langwieriger wird die Verwun­detenbergung, desto weniger kann das Grundprinzip r a s c h e r  Hilfe und raschen AbSchubes zur Geltung kommen. Daraus folgt, daß rationellerweise die Hilfsstätten

1 . wenn irgendmöglich, dort zu etablieren sind, wo die nK'isten Verwundeten in nächster Nähe sind, d. h. also in ­ni i 11 n d e s d i c h t e s t e n  V e r 1 u s t f e 1 d e s ;2. daß für einigermaßen ausgedehnte Gefechtsfelder m e h ­r e r e  H i 1 f s s t ä 1 1 e n (dabliert werden müssen, deren jede die Verwundeten eines gewissen, nicht zu großen Raumes ver­sorgt.



78 Dio Etablierung der Hilfsstätten inmitten des (lichtesten V'^erlustfeldes ist naturgemäß; erst nach der Heendigung des Ge­fechtes möglich; das vorhandene ^^anitätspersonal und Material muß daher bei Beginn des Gefechtes derart gruppenweise bereit- gestellt werden, daß die Etablierung und Tätigkeit der Hilfs­stätten sofort nach dem Gefechte beginnen kann.Die Bildung- solclier der taktischen Gruppierung möglichst ange­paßter, nach Bedarf auch verschieden starker Sanitätsgruppeu zu Be­ginn des Gefechtes erfordert vom leitenden Arzte volles Verständnis für den militärischen Verlauf des Kampfes.Krühei' war es allgemein üblich, die Hilfsstätten gleich bei Be­ginn des Kampfes entsprechend weit hinter den kämpfenden Linien zu etablieren, so daß sie schon Avährend des Kampfes ihre Tätig­keit beginnen konnten. Dies setzte aber voraus, daß die Verwundeten noch Avährend des Kampfes zur Hilfsstätte gelangen konnten, was in modernen Kämpfen nur äußerst selten möglich ist (am ehesten noch in der Verteidigung).6) Die Hilfsstätten wären also während des Kampfes zur Untätigkeit verurteilt und sind nach dem Gefechte, wenn ihre intensivste Tätigkeit beginnen könnte, sehr weit vom dichtesten Verlustfeld entfernt (besonders beim Angriff), so daß sie entweder nach vorne verlegt werden müßten (=  großer Zeit- und Kraftverlust und die mühevolle erste Etablierung war umsonst) oder infolge der langen Dauer des Transportes sehr viel Zeit und K raft nutzlos ver­lieren.Die zu Beginn des Gefechtes hinter den Truppen liereitgestellten Sanitätsgruppen dürfen übrigens während des Verlaufes des Kampfes nicht untätig bleiben, sondern sollen sich „arbeitsfähig“ bereitstellen, d. h. die nötigsten Requisiten und Materialien derart zur Hand haben, daß sie jederzeit in der Lage sind, einzelnen Verwundeten, die durch günstige Umstände zu ihnen gelangen oder auf die sie - den Truppen gedeckt folgend - -  stoßen, die nötige Hilfe zu gewähren. (,,Hilfsoasen“ .)®) Oberstabsarzt Dr. Scheffer beobachtete in der Schlaclit bei Muk­den speziell das Einbringen der Verwundeten bei den Russen (Ver­teidiger). Er sah vielfach Blessiertenträger mit offenen Tragbahren bis in die Schwarmlinie vorlaufen, konnte sie aber trotz stunden­langer Beobachtung nicht einen einzigen Verwundeten während des Kampfes zurückbringen sehen; erst nachdem die Japaner das Feuer eingestellt hatten, war der Rücktransport möglich. Im Gefechte bei Groß-Nabas (1905) wurden beim Versuch, einen verwundeten Offi­zier zurückzubringen, 2 Mann getötet, 2 Mann verwundet und der Offizier mußte doch bis nach Schluß des Gefechtes liegen bleiben.Versuche, schon während des Kampfes Verwundete in größerer Zahl zurückzubringen, sind im modernen Gefecht fast stets aussichts­los und führen nur zu vorzeitigen Verlusten des Sanitätspersonals.
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Die Tätigkeit des Truppensanitätspersouals spielt sieh also teilweise solion während des Gefechtes auf „Hdfsoasen“ ab, die für ileu momen­tanen Gebrauch vorübergehend funktionieren, hauptsächlich aber erst nach dem Gefechte auf , ,formell etablierten Hilfsplätzen“ , denen die ftrste Besorgung und Sortierung aller vorhandenen Verwundeten zu­kommt.Aus diesen modernen Anschauungen über diü Hilfsstättenetablie­rung erklärt sich auch die große Bedeutung der Sanitätstragtiere bei den Truppen, лѵеІсЬе mit den arbeitsbereiten Sanitätsgruppen viel leichter gedeckt den Kampflinien folgen können, wodurch das Hilfsstättenmaterial bei der endlichen Etablierung sogleich zur Hand ist, während Еиііглѵегке erst geholt werden müssen, was in solchen Momenten sehr schwierig und sehr zeitraubend ist.Bei langdauernden, vielleicht sogar mehrtägigen Kämpfen ist allerdings ein derartiges Ziirückhalten mit der Hilfsplatz- etablierung nicht am Platze, sondern es ist dann vorteilhafter, wenigstens einige Hilfsplätze noch während des Kampfes so nahe als möglich an den voraussichtlichen größten Verlustfelderii, aber gegen Feuer gedeckt, formell zu etablieren, und Gefechts­pausen oder die Nacht zum Einbringen Verwundeter zu be­nützen.ЛѴеіш möglich, sollte aber auch hiebei ein Teil des Sanitätspersonals bereitgehalten Averden, sogleich nach siegreicher Beendigung des Kampfes am Kampfplatz selbst neue Hilfsplätze zu etablieren. Wenn dies nicht möglicli ist, muß zeitgerecht die rasche Vorverlegung der etablierten Hilfsplätze eingeleitet Averden, Avas ihre Tätigkeit immer für längere Zeit sehr störend beeinflußt.

Verwundetensam m lung.Das Einbringen der Verwundeten zum Hilfsplatz muß so rasch als möglich unter Ausnützung aller verfügbaren Hilfs­mittel geschehen. Eine große Zahl von Verwundeten wird stets in der Lage sein, nacJi Abnahme des Gepäcks, von den Bles- siertenträgern unterstützt und geführt, den nächsten Hilfsplatz zu erreichen; manche Verwundete können auch von 2 Bles- siertenträgern in sitzender Stellung ohne besondere Hilfsmittel getragen werden; eine Anzahl Verwundeter muß aber immer liegend mit Tragbahren eingebracht werden. Hiezu muß eine möglichst große Zahl von leichten Tragen bei der Etablierung des Hilfsplat^es verfügbar sein, muß also von den Blessierten- trägern seihst oder auch von Sanitätstragtieren, wo solche vor­handen sind, fortgebracht Averden.
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Bei einem au entscheidender Stelle eingesetzten Regiment (3 Ba­taillone) muß nach den früher angeführten Durchschnittsziffern mit etAva 300 gehfähigeii und etwa 150 zu tragenden Verwundeten gerech­net werden. Da bei der Organisation nichtkombattanter Blessierten- träger (vgl. Bemerkung auf Seite 19) 4 Mann pro Kompagnie (=  2 Tragbahren) das zulässige Maximum l)ilden dürften, stehen 24 Trag­bahren zur Verfügung, die also mindestens 6 Turnusse zurücklegen müssen. AVenn der zurückzulegende Weg durchschnittlich 500 ^ be­trägt,'') so sind zum Einbringen eines Turnusses (inkl. Ladung, Abnehmen der Rüstung, Lagerung, Übergabe, und dergl.) mindestens 20 Min. nötig d. h. das Einbringen der liegend zu Transportierenden allein dauert etwa 2 Stunden. AVenn man zur Einbringung eines gehfähigen Verw'undeten im Durchschnitt 1 Blessiertenträger rechnet, so sind hiezu im ganzen abermals 6 Turnusse ä zirka 20 Alinuten nötig. Das Einbringen aller Verwundeten würde also zirka 4 Stundeii dauern. Da auch ungefähr die gleiche Zahl Schwerverwundeter des Feindes versorgt werden muß, dauert es mindestens 6—7 Stun­den nach Beendigung des Gefechtes, bis alle Verwundeten des Â 'er- lustfeldes am Hilfsplatze sind.AA'enn das Einbi’ingen bei Nacht erfolgen muß, so Avird die )iötige Zeit dadurch noch verlängert.Das Personal zum Einbringen der Verwundeten soll daher stets nach Möglichkeit verstärkt Averden, z. B. durch die Musikmannschaft, durch Truppenpioniere, soAveit sie nicht andersAvo nötiger sind, im Notfall durch Offiziersdiener und im äußersten Falle auch durch Alann- schaft des Gefechtsstandes.

Tätigkeit der H ilfsplätze.К r s t e V e r w n n d e t e n b e s о r g ii ii g.)Außer der Hauptaufgabe: Leisten der ersten Hilfe (trans- liortfähig machen) und Sortierung der Verwundeten muß auf den Hilfsplätzen auch für Labung und Verköstigung, für Reini­gung u. dgl. vorgesorgt werden, die Identität der Verwundeten muß konstatiert, Verfügungen über Waffen, Munition und Rüstung der Verwundeten müssen getroffen werden u. dgl. m.Alle diese Aufgaben erfordern bei der formellen Etablierung einer arbeitsfähig bereitgestellten Sanitätsgmppe als Hilfsplatz■“i Hiebei ist die Etablierung des Hilfsplatzes inmitten eines ca. 2000 ^ Durchmesser umfassenden Verlustfeldes angenommen. Würde er nacli dem früher üblichen System ca. 2000 ^ h i n t e r  der Gefechts­linie etabliert, so betrüge der durchschnittliche A\"eg zirka 2000^, d. h. das Einbringen aller Verwundeten inkl. jener des Feindes würde min­destens 15 Stunden erfordern!



81mannigfache Vorkehrungen und Einrichtungen (zum Unter­schiede von den während des (tefechtes tätigen Hilfsoasien). Hezüglich des Etahlierungsortes muß vor allem auf die rasche und leichte Einbringung der Verwundeten, auf genügenden Kaum, auf das Vorhandensein von Wasser, Schutt gegen schlechte Witterung, Bettzeug u. dgl., und schließlich auf leichte Weiterabgabe der besorgten Verwundeten gesehen werden (fahr­bare Kommunikationen).Hilfsplätzo der Artillerie. ]\lit Rücksicht auf die relativ stabile Kainj)ftäti,s,^keit der Artillerie und ihre verhältnismäßig große Ent­fernung von den Verlustfeldern der Infanterie ist es meist vorteilhaft, wenn für die Artillerie von ihrem Sanitätspersonal eigene Artillerie- liilfsplätzc aufgestellt werden. Da l)ei der Artillerie das Zurückbringen Verwundeter wvährend des Kampfes meist leichter möglich ist als bei der Infanterie, ist auch die formelle Etablierung der Artilleriehilfs­plätze zu einem früheren Zeit])unkte meist gerechtfertigt.Vepwundetenbepgung*( A b g a b e  d e r  V e r w u n d e t e n  an A n s t a t t e n . )Das auf den Hilfsplätzen tätige Sanitätspersonal der Trup­pen muß ehebaldigst wieder frei gemacht werden, um den Trup- j)en zu weiterer Verwendung zu folgen; die besorgten Verwun­deten müssen daher raschesteiis an Anstalten abgegeben werden.Da nach modernen Drundsätzen die Wunden tunlichst unter dem ersten (am Flilfsplatze angelegten) Verbände heilen sollen, besteht die medizinische Aufgabe der übernehmenden Anstal- t(ui hauptsächlich in der Pflege und der Kontrolle der Heihmgs- fortschritte.8)**) Die früher geltende Ansicht, daß auf den Hilfsplätzen nur lebensrettende Operationen durchgeführt und erste Verbände angelegt werden Sollten, während das Anlegen definitiver Verbände und die chirurgische Tätigkeit den ,A^erbandplätzen“ zukam, ist heute nicht mehr gerechtfertigt. Einerseits haben die Fortschritte der Antiseptik, den erwähnten Grundsatz ermöglicht, die Wunden unter dem ersten Verbände lieilen zu lassen, andrerseits zeigen die kriegschirurgischen Erfahrungen, daß durch die Einführung der modernen Feuerwaffen die Kotwvendigkeit operativer Eingriffe bei Verwundungen außer­ordentlich gesunken ist. So waren im russisch-japanischen Kriege nur bei 2o/o aller Verwundeten Operationen nötig (Fingeramputationen u. dgl. eingereclinet).Das Schwergewicht der medizinischen Tätigkeit liegt also unter heutigen Vo'hältnissen auf den Hilfsplätzen. ()



82 Auf den Hilfsplät^en befinden sich:1. Leichtverwundete, welche bis zur Heilung in einer eigenen Anstalt am Kriegsschauplätze bleiben,2. transportable Schwerverwundete, welche abgeschoben werden,3. Intransportable (d. h. nicht Weit Transportable), welche bis zur Erlangung der Transporlfähigkeit, resp. bis zum Pode in nächster Nähe versorgt werden müssen.Da das Heranbringen und Etablieren der definitiven Bergungsstellen, resp. die Durchführung des Abschubes meist zu lange dauert, muß zur raschen Ablösung des Truppenperso- nals ein Zwischenglied cinlreten, das sofort zur Hand is l; hie­zu ist die Sanitätsanstalt der Division berufen.Zur rationellen Ausnützung der vorhandenen Eormationen soll hiebei Schon vom Hilfsplatz an eine Trennung der ange­führter) 3 Kategorien von Verwundeten eintreten.Die sehr zahlreichen Leichtverwundeten brauchen wenig medizini­sches, dagegen viel militärisches Aufsichtspersonal; sie können meist die gewöhnliche Mannschaftskost erhalten, deren Berei­tung infolge der großen nötigen Mengen besondere Vorkehrun­gen erfordert. Die transportablen Verwundeten brauchen vielmedizinisches Personal, geschulte Pfleger und geübtes Trans­portspersonal, auch müssen sie meist eigens bereitete Ko§t er­halten. Es wäre somit nicht rationell diese beiden Kategorien von Verwundeten in einer Anstalt örtlich zu vereinigen, um so mehr, als beim Abtransporte der Schwerverwundeten leicht disziplinäre Störungen durch nicht abzutransportierende Leichtverwundete möglich sind.Auch die gegenwärtig noch überall übliche Vermengung der Trans­portablen und Intransportablen ist nicht rationell. Es wird dadurch die Übersiclu und Ordnung gestört und die bei den Intransportablen relativ häufigen Todesfälle wirken in mehrfacher Bichtung nachteilig; der wich­tigste Nachteil besteht aber darin, daß die Bergungsstelle nach Beendigung des Abschubes der Transportablen durch die geringe Zahl Intransportab­ler gebunden bleibt, während sie sonst sogleich wieder den Truppen folgen könnte. Es ist also rationeller, eine eigene Bergungsstelle für Intransportable zu etablieren, die auf längere Zeit stabil bleibt, während die große temporäre Bergungsstelle für Transportable nur auf die Dauer des Abschubes etabliert bleibt und dann sogleich Avieder mobil wird.1 .Leichtverw undetenstation. Die Abgabe der Leichtverwun­deten von den Hilfsplätzen kann sehr bald nach Beginn der Hilfsplatztätigkeit beginnen, je eher desto besser. Wenn es unter



83günstigen rmständen möglich ist, die definitive Bergungsstellc (Feldmarodenhavis) rechtzeitig zu etablieren, so erfolgt die Ab­gabe der Leichtverwundeten vom Hilfsplatz aus direkt dorthin. Häufig wird aber ein Teil der Anstalt der Division provisorisch di(‘ Leichtverwundeten übernehmen müssen.Die Abgabe von den Hilfsplätzen kann bei der kurzen Distanz größtenteils durch Fußmarsch in kleinen Gruppen erfolgen; Eüstungen, ЛѴаНеп und einzelne Gehunfähige müssen auf requirierten Fuhrwerken öder dgl. transi)ortiert werden.2. Tranporlab lenstation. Die Einleitung des geregelten Kran- kenabschubes dauert stets ziemlich lange, so daß auch die pro­visorische Bergung der Transportablen durch einen Teil der Divi­sionsanstalt meist nicht ausreicht, sondern eine weitere An­stalt (Feldspital) eingesetzt werden muß, um die Sanitätsanstalt der Division nicht zu lange zu fesseln.Die Abgal)e von den Hilfsplätzen muß größtenteils mit Fuhr- лѵеі'кеп erfolgen. Tragbahren sind viel zu wenig leistungsfähig und лѵііійеп viel zu viel Personal erfordern. Es müssen daher eingerichtete Blessiertenwagen (hauptsächlich für liegend Transportable) vorhanden sein, die stets noch durch requirierte Landesfuhren und dgl. (besonders für sitzend Transportable, für Rüstung usw.) unterstützt werden müssen.3. Intransportabienstation. Die definitive Bergungsstelle muß naturgemäß relativ lange stabil bleiben. Am besten würden sich hiezu Formationen der freiwilligen Sanitätspflege eignen, deren Heranbringung und Etablierung aber relativ lange dauert. Es muß daher auch hier ein Teil der Divisionsanstalt vorüber­gehend eintreten, und eventuell auch im Bedarfsfälle durch eine andere Anstalt (mobiles Beservespital, eventuell Feldspital) bis zur Etablierung der definitiv hiezu bestimmten Formation a.b- geJöst werden.Die Abgabe von den Hilfsplätzen kann natürlich nur mit Fuhr­werken für liegende Verwundete durchgeführt werden, vielleicht — ‘wenn die Distanz nicht zu groß ist — teilweise auch mit Feldtragen.Die Organisation von Intransportabienstationen ist gegenAvärtig noch in keinem Staate durchgeführt, sondern die Transportablen und In ­transportablen gelangen von den Hilfsplätz^en in eine g e m e i n s a m e  Bergungsstelle (,,Verbandplatz“ in Österreich-Ungarn, , ,Hauptverband­platz“ in Deutschland und Rußland, „Divisionsambulanz“ in Frank reich UŚW.) und werden erst nach dem Abschub der Transportablen in einei* eigenen Anstalt (Feldspital, Reservespital oder dgl.) gepflegt.
6*
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Die Organiscatioii des Gefechtssanitätsdieustes beruht in den meisten Staaten noch auf dem System der w i e d e r h o l t e n ,  s u k z e s s i v e n  Verwundetenbesorgung: zuerst auf Hilfsplätzen der Truppen („Truppen­verbandplätzen“ , ,,Xotverbandplätzen“ und dgh), dann auf den Ver­bandplätzen der Anstalten der Division („Hauptverbandplätzen“ , „ D i­visionsambulanzen“ usw.), dann in Feldspitälern („Feldlazaretten“ usw.) und schließlich in Reservespitälern und dgl.Die Ablösung einer Sanitätsformation durch die andere erfolgt in der einfachsten äVeise derart, daß die ablösende Anstalt der ab- zulösenden des verbrauchte Material ersetzt, ihr I ’ersonal an die Stelle des bisherigen treten läßt und sich somit in denselben Lokalitäten und Objekten etabliert лѵіе die Vorgängerin. Die K i’anken selbst wer­den dadurch in keiner AVeise tangiert.Verwundetenversorgung* bei grösseren Kavalleriekörpern.Im rasch verlaufenden Reiterkanipf kann die Etablierung der Hilfsstätten, von denen bei der geringen räumlichen Aus­dehnung des Kampffeldes fast stets nur ein Hilfsplatz nötig ist, immer erst nach Heendigung der Attacke auf dem Verlustfelde selbst erfolgen.Die Zahl der Verwundeten, speziell der Sch\ververwun- deten, ist im Ileiterkampfe meist gering, wenn die Kavallerie nicht stark unter feindlichem Eener zu leiden hatte. Dagegen fällt dem Sieger stets' die Versorgung aller Verwundeten des geschlagenen Gegners zu.Da das Hilfsplatzmaterial, speziell die Tragbahren zu Pferd kaum fortgehracht werden können, müßten hiefür entweder eigene Sanitätstragtiere systemisiert Averden, welche den Sa­nitätsgruppen hinter der Front am sichersten folgen können, aber Kombattante dem Kampf entziehen, oder das Material muß auf Trainfuhrwerken verladen werden. Da aher der gesamte Train bei einem bevorstehenden Reiterkampf ausgeschieden wer­den muß, ist das Material dann im Redarfsfalle nicht zur НагкЕ^).9) Es wurde vorgeschlageii, beim Zurücklasseii des Trains das Sauilätsmaterial auf die Fuhrwerke der Maschinengewehrabteiluiig oder der reitenden Artillerie umzuladen, um es wenigstens in die Nähe des Gefechtsfeldes zu bringen; zum gleichen Zweck wurde auch die Umladung auf ein Landesfuhrwerk proponiert. — Die beste Lösung wäre jedenfalls die Einführung von Sanitätstragpferden (etwa 1 pro Regiment). — Auch die feldbrauchbare Konstruktion von zerfegbaren Feldtragen, die \mn den reitenden Blessiertenträgern fortgebracht wer­den können, wäre von großem Vorteil.



85Die Organisation einer eigenen Sanitätsaiistali der Kaval- lerietrnppendivision ist zwar eine gewisse Belastung und bietet nicht die Gewähr, daß die Anstalt beim Reiterkampf rechtzeitig zur Stelle ist. Dagegen ermöglicht sie nach einer Attacke ein rascheres Freimachen des Truppenpe'rsonals, ist auf Mär­schen und in der Kaiitonierung sehr vorteilhaft, und ist haupt­sächlich. bei dem so wichtigen Fußgefecht der Kavallerie \mn höchstem Wert, da sie die Kavalleriekörper — oF sie selbst- ständiR vor der Front sind oder im Zusammenhang mit der InfanterC' kämpfen — in sanitärer Hinsicht unabhängig macht.Eine derartige Anstalt muß natürlich sehr leicht beweglich (= sehr klein) Sein und in kavalleristischem Geiste gefüWrt.- wertlen,Für die V e r w u n d e t e n b e r g u n g muß angestrebt wer­den, die Verwundeten so rasch als möglich abzustoßen und tunlichst bis in den Bereich der Infanterie zurückzubringen. Bei LeichtverAvimdeten kann dies erreicht werden, indem sie möglichst reitfähig gemacht werden und auf verfügbaren, even­tuell minder dienstfähigen Pferden unter entsprechender Füh­rung (leichlverwnndeie Offiziere und Ihiteroffiziere) zurück­gebracht werden.11)Schwerverwundete könnten nur auf Fuhrwerken zurück­gebracht werd(m. Wenn auch eine Sanitätsanstalt vorhanden ist, so kann sie doch nur sehr wenige eingerichtete Bles'sierten- wagen enthallen; das Herrichten von Landesfutiren ist sehr Z(ülraubend, muß aber immerhin versucht Averden. Oft wird aber trotzdem nichts übrig bleiben, als die Schwerverwundeten in den nächsten Ortschaften, Meierhöfen u. dgl. mit dem aller­nötigsten Pflege})ersonal bis zum Herankommen der Infanterie 'zurückzulassen und ihren Aufenthalt zu melden.Krankenabsehub.Für die Durchführung des Abtransportes der Kranken sind in erster Linie die Kommunikationsimrhältnisse maßgebend.^0 tu ])eutschlaiid liat die Kavallerietruppeudivisiou keine Sani- tätfeiormation, sondern es wird vor dem Gefechte aus dem Truppen- persoual eine „Sanitätsstaffel“ formiert.Hiefür sind die vielfacli in Erprobung befindlichen , .Sattel­krücken“ , die auch minder Heitfähige im Sattel lialten, von großem 
ЛѴегІ.
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Norm aibahn. Am besten und raschesten erfolgt der Ab- schiib mit der Normalbahn. Die hiezu benützten Züge bedürfen, besonders für liegend zu transportierende Schwerkranke einer speziellen Einrichtung der Krankenwagen, sie müssen die nötigen Materialvorräte mitführen (Apotheke), müssen einen Küchenwagen besitzen und es müssen Vorsorgen für das Geleit­personal (Arzte und Hilfspersonal) getroffen sein.Derartig sphalsmäßig eingerichtete Züge lassen sich aber nicht improvisieren, müssen daher schon im Frieden vorhanden sein; da diese Züge aber zu anderen Zwecken nicht geeignet sind, ist ihre Zahl beschränkt. Für den Alassentransport nach einer Schlacht müssen daher stets auch Improvisationen ge­schaffen werden, indem gewöhnliche Eisenbahnwagen durch Einstellen von Tragbahren, Strohbelag usw. zum Transport für sitzende und liegende Kranke eingerichtet und samt einem Ärzte- wagen und einem improvisierten Küchenwagen zu Krankenzügen vereint werden.
Feldbahn. In Ermanglung der Normalbahn kann ausnahrns- weis<̂  auch die Feldbahn für den Krankenabschub verwendet werden, indem die Feldbahnwagen durch Aufstellen von Zelten und Feldlragen und durch Strohbelag eingerichtet werden.Diese Verweiidimg der Feldbahn ist nur dann zulässig, wenn ihre Hauplaufgabe: dei- Verpflegsnachschub dadurch nicht gestört Avird.
Schiffahrt. W enn eine günstig verlaufende Schiffahrtslinie vorhanden ist, so ist der Abschub per Schiff meist sehr vorteil­haft, da er den Kranken (Verwundeten) die meiste Ruhe sichert und die Bahn entlastet. Der Hau])tnachteil der Schiffstransport.e auf Flüssen; die sehr langsame Bergfahrt, kommt beim Kran­kenabschub weniger in Betracht; ein mehrmaliger Turnusv'er- kehr der Schiffe auf größere Distanzen, wie er bei den Voll­bahnzügen Regel ist, dauert allerdings sehr lange.Znm Abschub per Schiff muß rechtzeitig eine genügende Anzahl von mehr oder weniger spitalsmäßig eingerichteten Schif­fen und Remorqiienren hiezu bereitgestellt werden.
W agentransporl. Der Krankentranspoirt auf Fuhrwerken ist in jeder Hinsicht ungünstig; er ist wenig leistungsfähig, strengt die Kranken sehr an und gestattet daher nur kurze Tages­leistungen und macht einen umfangreichen Apparat nötig.



87Wagcnlraiisporle sollen daher nur dann angewendet werden, wenn es unbedingt nötig ist, und nur auf kurze Distanzen.Der Transport innerhalb der etablierten Feldsanitätsformationen muß stets mittels ЛVagen bewirkt werden; alle Feldsanitätsanstalten der vorderen Linie müssen daher über eigens eingerichtete Fuhrwerke („Blessiertenwagen“ ) verfügen .Beim Krankenabschub wird es sich auf einem europäischen Kriegsschauplatz meist nur um relativ kurze Wagentransporte, von dei- Bergungsstelle bis zur nächsten Bahn- oder Schiffs­station (,.Krankenabschubstation“ ), handeln, da der Verpflegs- mid Munitionsnachschub gebieterisch verlangt, daß die Vollbahn oder mindestens die Feldbahn bis möglichst nahe an die Trup­pen heran funktioniere.fm Aufmarschraume, bei Stillständen, Belagerungen u. dgl. liegen die Abschubstationen stets inmitten oder in nächster Aähe der Truppen; der Transport von der Sammelstelle dort­hin unterliegt daher keinen Schwierigkeiten und kann leicht durch die Blessiertenwagen der Anstalten besorgt werden. Während eines raschen Vormarsches kann sich eher eine grö­ßere Distanz zwischen der Sammelstelle und der Abschnb- station (Vollbahn oder Feldbahn) ergeben. Der Bücktransport mit den Blessiertenwagen ist dann meist ausgeschlossen und es muß zu improvisierten Transporten mit anderen Fuhrwerken gegriffen werden. Ebenso ist nach Gefechten der Transport von der Bergungsstelle zur Abschubstation nur durch Aus­nützung aller erlangbaren Fuhrwerke möglich.FuhrAverke des Triippeiitraiiis sind fast nie verfügbar; das lle- quiiieren von Landesfnhren auf dem Gefechtsfeld und in )iächster 2S;ähe wird fast stets ein minimales Eesultat ergeben. Meist rechnet man daher mit der Ausnützung der Landesfuhren geleerter Verpflegs- staffel; auch dies ist aber sehr mißlich und muß wohl erwogen werden. Durch das zeitraubende Einrichten der Fuhrwerke, die später nötige Reinigung und Desinfektion und die Rückmärsche werden die .'^laffeln ihrem eigentlichen Dienste auf längere Zeit entzogen und e.s wird ihr ohnedem recht lockeres inneres Gefüge zerrissen, und dies gerade zu einer Zeit, лѵо nach größeren Kämpfen ohnedem ein Stocken des Vorpflegsap})arates meist unvermeidlich ist. — Häufig kann es daher nötig und auch im Interesse der Verwundeten vorteilhaft sein, mit dem Beginn des Abschubes kurze Zeit zuzuwarten, bis die funktionierende Bahn in leichter erreichbare Nähe gekommen ist. N a ­türlich müssen in einem solchen Fall die mobilen Sanitätsanstalten erster Linie freigemacht und durch andere Formationen (Reservespitäler) abgelöst werden.
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Krankenhaltstationen.Hei jedem Kraiiken-(Verwuiideten-/transport ist es irn Inter­esse der Kranken nötig, in angemessenen Distanzen Rnhepansen einziischalten; besonders bei längeren \Vagentrans])orten sind viele solche Haltstationen nötig. Diese Rasten werden zur Re­vision der Verbände, zur Labung und Verköstigung der Kranken und des Regleitpersonals, zum. Ausscheiden solcher, die während des Transportes intransportal)el wurden u. dgl. m., benützt. Di<' Haltstationen müssen daher entsprechend eingerichtet sein (ärztliches Personal und Hilfspersonal, Küchen, Krankenräimu' usw.) — Rei Wagentransporteh muß in den Haltstationen nach Reendigung des Tagesmarsches auch für die Aächtigung (hw Kranken und des Regleitpersonals vorgesorgt werden (im Not­fall in großen Zelten).ln den Abschubstationen, лѵоЬіп die Kranken (Verwundeten) meist mit Wagentransport gelangen, muß außer einer Halt- station auch ein entsprechend aufnahmsfähiges Spital vorhanden sein, resp. etabliert werden, da die Kranken dort oft längere Zeit bis zur Einwaggonierung warten müssen.Endg îltig’e VepsoFgung der Abtransportierten.Wi(! bereits erwähnt, werden Kranke (Verwundete), welche noch im V^erlaufe des Krieges ihre Dienstfähigkeit wieder er­langen dürften, nur so weit abgeschoben, als unb '̂dingt nötig ist. Möglichst nahe dem Kriegsschauplatz (im Aufmarschraum und dessen Nähe) müssen daher viele und große stabile HeiL anstalten zur Aufnahme dieser sehr zahlreichen Kranken-(\'er- w u n d e t e n - ) k a t e g o r i e i 2 )  vorhanden sein, resp. erweitert oder neu aufgestelll werden (Reservespitäler). Hiefür kommen in erster Linie die bestehenden Militär- und Zivilspitäler in Retracht, die schon während des Aufmarsches ausgenützt wurden.1-) Dank den großen Fortschritten der Krieg.sliygiene nnd Kriegs­chirurgie sind die Fälle dauernder Dienstunfähigkeit in den letzten Kriegen bedeutend weniger zahlreich geworden.Wie aus den Ausweisen der russischen Felds])itäle]’ hervorgeht, konnten sehr viele Schwerverwundete schon nach relativ sehr kurzer Zeit wieder zu ilu’en Truppenkörpern einrücken; vielfach wurden Leute im Verlauf des Krieges zweimal, ja sogar dreimal schwer verwundet.
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Krankenzersłreuung. Jene Schwerkrankeii (Schwerverwim- deten), die erst spät oder gar nicht mehr diensifähig werden dürften, können weiter ins Innere des Landes znrückgebracht werden, um das Gebiet in der Nähe des Kriegsschauplatzes für die rascher Genesenden freizuhalten. Allzuweite Transporte ver­längern aber die Fahrzeit der Züge und vermindern dadurch ihre Leistungsfähigkeit. Dies muß bei der Zuweisung des Zer- streuungsgehietes für jede Armee berücksichtigt werden. Die Dirigierung der Zerslreuungszüge muß nach einem wohldurch­dachten Plane erfolgen, um alle Au^rhandenen Hilfsmittel mög­lichst rationell aus'zunützen.i’̂ )Zur Zeit geringerer Belastung (Avährend längerer Z\larschperioden oder Stillstände) können die Züge längere Bahrzeiten leisten, daher in entferntere Teile des Zerstreuungsgebietes dirigiert werden; bei großer Belastung (nach größeren Kämpfen) sollen ihnen nur kürzere Fahrzeiten zur Bewältigung der Massentransporte zugemutet werden.ln allen Orten, in denen Kranke fVerwundete) untergehracht werden sollen, müssen Vorsorgen für die Auswaggonierung und den Lokal transport getroffen sein.

Durchsuchung der Schlachtfelder.Nach der Versorgung der Verwundeten ist es nicht nur ein Gebot der Humanität, sondern auch eine dringende Forderung der Hygiene, die Toten zu begraben und dis Tierkadaver zu ver­scharren. Diese Tätigkeit fällt naturgemäß dem Sieger zu, der im Besitz des Schlachtfeldes bleibt.Da sich Schwerverwnndete und Sterbende erfahrungsgemäß in Gebüsch, Gräben u. dgl. verkriechen, muß das ganze Kampf­terrain genauestens ahgesucht werden.Zur Beerdigung, die streng nach hygienischen Grundsätzen fliirchgeführt werden muß, sind besonders bei heißer Wit-13) Im Kriege 1870 71 лѵигсіеп von den Deutschen in den Grenz­orten AVeißenburg und Saarbrücken, s]kiter auch in E])ernay eigene E V a. к u а t i о n s - К  о m m i s s i о n e n aufgestellt, welche auf Grund der Belagsmeldungen aus allen deutschen Städten die ankommenden Vorwundetentransporte in die einzelnen Aufnahmestellen dirigierten. — Im ganzen wurden im A^erlaufe des Krieges 240,400 Kranke (Ver­wundete) mittels Bahn nach Deutschland zurückgebracht.



90tening — alle verfügbaren Arbeitskräfte (Truppen und ZivTl- bevölkerung) heranznziehen, um die umfangreiche Arbeit ehe­stens zu beenden.A uf den Kampffeldeni um ^letz sind 25—30.000 Memschenleichen begraben. .Da.s Verfahren der Japaner, die Toten zu verbrennen, ist viel rascher, hygienischer und rationeller; es ist aber fraglich, ob es in europäischen Armeen überall ohneweiteres toleriert würde.Natnrgomäß kann die Beerdigung nur in Massengräbern stattfinden; Offiziere sollten möglichst getrennt von der Mann- schafl beerdigt werden.V'or der Beerdigung muß die Identität der Toten konstatiert werden, der Tod bestätigt werden und womöglich sollen Wert­gegenstände u. dgl. abgenommen werden.
Zahl des Sanitätspersonales.\'om militärischen Standpunkte ans muß an dem nicht- kombattanten Sanitätspersonal möglichst gespart werden. Andrerseits sind aber die Anforderungen, welche auch im mililärischen Interesse an das Sanitätspersonal, speziell an die Ärzte gestellt werden müssen, ganz außerordentlich groß.Im llinterlande und teilweise auch im Etappenraume kann dem Ärztemangel durch Ausnützung von Zivilärzten (freiwillige 'Sanitätspflege) teilweise abgeholfen w e r d e n , i n  der vorder­sten Linie des (iefechtssanitätsdienstes aber, wo nur Militär­ärzte beschäftigt werden können, wird meist bald ein empfind­licher Mangel herrschen, umsomehr, als auch das ärztliche Per­sonal mit zahlreichen Abgängen rechnen muß.Bei einem an entscheidender Stelle kämpfenden Begiment (3 Ba­taillone) muß nach den früheren Angaben auf zirka 300 Leichtverwundete und 150 Schwerverwundete, bei günstigem Ausgang des Gefechtes außerdem auf mindestens 100 Setnververwundete des Feindes gerechnet werden.Günstigsten Falls sind 7 Ärzte (2 pro Bataillon und ein Chefarzt) und 12 Sanitätsunteroffiziere (1 ])го Kompagnie) verfügbar. Ein Arzt ist für die Übernahme (Sortierung) und mindestens einer für die Leicht-^̂ ) Im deutsch-französischen Kriege wurden über 2000 sich frei­willig meldende Zivilärzte verwendet: außerdem war man gezwungen, Studierende der Medizin als Hilfsärzte zu verwenden.
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V fj’wundeten nötig. Zur Besorgung der 250 Schwerverwuiideten sind somit höchstens 5 Ärzte verfügbar, d. h. einer für 50 Verwundete (лѵоЬеі bereits angenommen ist, daß der Hilfsplatzkommandant gleich­falls mit tätig ist, was meist nur in beschränktem Maße möglich ist).. Wenn man als Alinimalzeit für die Besorgung eines Schwerverwundeten durchschnittlich nur 20 Minuten annimnit, so ergibt sich eine ununter­brochene 17 stündige Arbeit für die Ärzte, worauf sie schleunigst ihrem Truppenkörper folgen und dort sogleich л'v■ieder Dienst leisten müssen,, um die gewiß zahlreich vorhandenen Erschöpften und Verwundeten der Verfolgungsgefechte und dgl. zu versorgen.Dieser großen Beanspruchung der Ärzte könnte vielleicht dadurch abgeholfen werden, daß ein Teil der iVrzte weit rückwärts anniar- schierender, noch beschäftigungsloser Sanitätsformationen (Eeldspitäler, mobiler Beservespitäler) mittels Personenautomobile auf das Gefechts­feld vorgebracht würde und dort bis zum Herankommen ihrer Anstalt bei den Hilfsplätzen und Bergungsstellen als Verstärkung verwendet würde.Bei allzu kärglicher Bemessung des Sanitätspersonals kann somit; das Funktionieren des Sanitätsdienstes gefährdet tverden.i^)

Sanitätsmaterial und Materialersatz.
Vorräte der Truppen. Zur ersten Hilfeleistung muß das Sa­nitätspersonal der Truppen über entsprechende Vorräte ver­fügen, die stets zur Hand sein müssen.Ein Teil des Verbandmaterials wird erfahrungsgemäß am vorteilhaftesten auf die gesamte Mannschaft verteilt, indem jeder Mann des Gefechtsstandes das Material zu einem einfachen Ver­bände in der kompendiösen Form einer „ V e r h а n d p а t r о n e“ (Verbandpäckchen), antiseptis'ch verwahrt, bei sich trägt. Da­durch ist die Mannschaft (bei entsprechender Friedensschulung) auch in der Lage, sich mit gegenseitiger Unterstützung noch vor1̂ ) Im deutsch-französischen Kriege лѵштіеп im ganzen im Sa­ni! ätsdienste ca. 38.000 nichtkombattante Militärpersonen verwendet (Trainkörper der Anstalten nicht mitgerechnet); da das gesamte deutsche Aufgebot, welches die Grenze überschritt, etwas über 1 IMillion IMen- schen betrug, entfielen auf 1000 Mann ca. 38 Sanitätspersonen. - In Osterreich-Engarn kommen gegenwärtig auf 1000 Mann der Feldarmee ca. 40 Sanitätspersonen.



92dem Eintreffen des Sanitätspersonals oder in isolierten Situa­tionen (Patrouillen) selber einfache Verbände a n z u l e g e n .Da der Infanterist vor dem Gefechte meist das Gepäck ablegt und der verwundete Kavallerist (Artillerist) vom Pferde getrennt ist, muß die Verbandpatrone am Körper getragen Averden (am besten in Montur­taschen).W e i t e r e  k l e i n e  V o r r ä t e  von Verbandmaterial, In­strumenten und Medikamenten können die Ärzte, Sanitätsunter­offiziere und Blessiertenträger bei sich tragen. Dies reicht aber schon für den Hilfsdienst auf Märschen und in Kantonierungen nicht aus.Füi die H a u p t in e n g e d e s Af a t e r i a 1 s der Truppen muß also irgend ein Transportsmittel verwendet werden. Wagen sind zwar sehr leistungsfähig, vergrößern aber den Truppen­train pnd gestatten (da höchstens 1 solches Fuhrwerk pro Truppenkörper zulässig ist) keine Teilung. Der Transport auf Tragtieren (etwa 1 pro Bataillon und 1—2 pro Kavallerieregiment) ist sehr vorteilhaft und ermöglicht auch die Mitnahme mehrerer Tragbahren, was besönders für die Kavallerie wichtig ist; er ver­mehrt aber den Train und verlangt Tragtierführer, die zu keinem andinen Zweck verwendet werden können. Der Transport durch Menschen (Bandagenträger) ist zwar wenig leistungsfähig, ver­mehrt aber weder den Train, noch das Personal, da die Ban­dagenträger gleichzeitig als Handlanger der Ärzte fungieren.Für di(‘ E t a 1) 1 i e r u n g l e i s t u n g s f ä h i g e r  H i 1 f s - p U t t z o  reichen aber auch diese immerhin beschränkten Ma- tcrialvorräte nicht aus. Das Hilfsplatzmaterial, das es den Ärz­ten modernen Anschauungen zufolge ('rmöglichen muß, der gro­ßen Anzahl Verwundeter möglichst definitive Verbände anzu- legen, ist so umfangreich, daß es rationellerweise nur auf Fuhr­werken transportiert werden kann.Die dauernde Einteilung von Hilfsplatzwagen in den Trup­pentrain hat den Vorteil der Einfachheit, da vor dem Gefechte keine besonderen Befehle nötig sind. Das Zurückhalten der Hiltsplatzwagen im Divisionstrain und ihre Zuweisung an di<‘ Gefechtsgruppen (Kolonnen) erst vor dem Gefechte (bei An-*‘’) Kacli den Perichteii japanischer Ärzte konnten im russi.sch- japanischen Kriege mehr als 30<>/o aller Xotverbände, лѵеісііе die Leute sich selbst angelegt hatten, belassen werden, wodurch eine wesent­liche Erleichterung der Hilfsplatztätigkeit erreicht wurde.



93tritt, eines (lefechtsmarsches) gestaltet eine rationellere, dem Einzelfall angepaßte Verwertung des Vorhandenen und belastet d(‘n Truppentrain nicht.
Vorräte der Anstalten. Jede Saiiitätsanstalt muß je pach ihrer Bestimmung über soviel Sanitätsmaterial jeder Art ver­fügen, daß sie mit Sicherheit längere Zeit hindurch ihre Aufgaben erfüllen kann. Innerhalb der Anstalt werden die Ma­terialvorräte am besten in eine eigene Gruppe unter Verwal­tung von Medikamentenpersonal zusammengefaßt.
M aterialersatz. Wenn man auch zur Schonung der eigenen: Vorräte stets trachten wird, die Landesmittel (Vorräte der Zivil- apot.heken u. dgl.) auszunützen, so muß doch der Ersatz des massenhaft verbrauchten Materials hauptsächlich durch mit­geführte Vorräte erfolgen.!'') Hiezu können entweder die Sa­nitätsanstalten herangezogen werden, welche dann außer den Vorräten für den eigenen Gebrauch noch Reservevorräte mit­führen müssen, oder es können eigene Anstalten hiefür organi­siert werden, wodurch die Sanitätsanstalten zwar entlastet werden, aber eine neue Einheit für die ßefehlgebung entsteht.Für Divisionen und Korps, bei denen jede Vereinfachung und Erleichterung der Traindisponierung höchst erwünscht ist, scheint daher der Materialersätz durch die Sanitätsanstalten günstiger, während für ganze Armeen, hei denen es sich um sehr große Alaterialmengen handelt, die Organisation eigener Anstalten tür den Materialersatz vorteilhafter ist.

Leitung des Sanitätswesens im Kriege.Wie aus den bisherigen Andeutungen über die Wichtigkeit und den Umfang des Sanitätsdienstes im Kriege hervorgeht, ist eine einheitliche, zielbewußte, zweckmäßige und vorausden­kende Leitung durch sachkundige Organe unerläßlich. Es' müS: seil daher bei allen höheren Kommanden und Behörden der Armee im Felde und des Hinterlandes S a n i I ä t s r e f e r e n t e n1'“) Die Japaner verbrauchten im russisch-japanischen Krieg-e das- Fünffache ilirer ursprünglichen, sehr reichen Materialclotio'ung der Armee im Felde.
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94(leitende; Sanitätsorgaiie) eiiigeteilt sein. Deren Maßnahmen und Anträge müssen sich stets den militärischen Maßregeln an­passen und* auf der jeweiligen militärischen Situation und den beabsichtigten militärischen Unternehmungen aufgehaut sein; die leitenden Sanitätsorgane müssen daher einerseits über ent­sprechendes Verständnis für die Truppenführung im Großen ver­fügen und andererseits in stetem innigen Kontakt mit dem Ge­neralstab und mit der Intendanz vergehen.Die Organisation eines besonderen Sanitätsstabes für diesen Dienst, der weniger mediziniscb-technische Kenntnisse als militärisches AVissen und gründliche Schulung in der Sanitätstaktik und dem operativen Sanitätsdienst verlangt, ist aus den früher (Seite 12) angeführten Grün­den vorläufig kaum durchführbar. Es bleibt daher nichts anderes übrig, als die zur Leitung berufenen Ärzte im Frieden möglichst intensiv militärisch zu schulen und sich auf das Zusammenarbeiten von General­stab und leitenden Ärzten zu verlassen, wobei diesen je nach dem ■Grad ihrer militärischen Brauchbarkeit mehr oder weniger Fi-eiheit .in der Leitung des Sanitätswesens gelassen лverden soll.

Die freiwillige Sanitätspflege im Kriege.Aus patriotischen und humanen Gründen wird die Deteili- gung an der freiwilligen Sanitätspflege im Kriege von zahlreichen Vereinen und Einzelpersonen anges'trebt und ist vom militä­rischen Standpunkte aus sehr erwünscht, da dadurch eine wesentliche Entlastung des militärischen Apparates eintreten kann.Im deutsch-französischen Kriege beteiligten sich zirka 25.5.000 Personen an der organisierten freiwilligen Sanitätspflege, großenteils akliv , zum Teil durch Spenden und Geldbeiträge.Die Ausübung des Sanitätsdienstes im Bereiche der Trup­pen jselbst und deren nächster Nähe kann im Interesse der Disziplin und Ordnung nur durch militärisches Personal er­folgen. Dagegen findet sich im Etappenraume, besonders aber im Hinterlande reichlich Gelegenheit zur Betätigung für die frei­willige Sanitätspflege, z. B .:freiwillige Dienstleistungen von Ärzten, die nicht mehr dienstpflichtig sind, in den verschiedenen Heilanstalten, Kran­kenhaltstationen u. dgl.;



Ofilziersbiltljothek des к. к.
Laridvv6hrinr..nt3rieregiments Nr. 33.Beistelliuig von Pflegepersonal für alle diese Anstalten;freiwillige Aufnahme niid Pflege von Kranken (Verwun­deten) durch eiii2:elne Privatpersonen, wodurch die Spitäler ent­lastet werden;Beistellung und Erhaltung ganzer Spitäler, Heilanstalten und Rekonvaleszentenhäuser im Hinterlande;Organisierung und Durchführung der Krankentransporte vom Bahnhof zur Pflegestelle in den Orten des* Hinterlandes;Einrichtung von Krankenhaltstationen auf den Bahnhöfen, Verköstigung durchkommender Krankentransporte u. dgl .m.Abgesehen von dieser aktiven Beteiligung kann sich die freiwillige Sanitätspflegc in weitgehender Weise hei der Ma­terialbeschaffung betätigen, indem sie entweder Transportsmittel (ganze Krankenzüge, Schiffsamhulanzen u. dgl.) einrichtet und der Kriegsverwaltung zur Verfügung stellt, oder indem sie große Mengen von Verbandzeug, Labemitteln u. dgl. aufbringt und beistellt.Im deutsch-französischen Krieg-e betrugen in Deutschland die frei­willigen Beiträge in Bargeld über 33 Millionen Kronen, der AVert des gespendeten Materials über 15 Millionen Kronen.Schließlich kann auch durch die Evidentführung des Aufent­haltes der Kranken (Verwundeten) und die Auskunfterteilung an Angehörige Dankenswertes geleistet werden.Das 1870 in Berlin gebildete Zentralnachweisebureau führte schließlich 509.000 Kranke und Verwundete evident.Wenn durch alle diese freiwilligen Leistungen wirklich eine Entlastung des militärischen Apparates eintreten und Ersprieß­liches geleistet werden soll, muß die Heeresverwaltung mit Sicherheit auf das Funktionieren der freiwilligen Sanitäts'pflege rechnen können und daher schon im Frieden einen entsprechen­den Einfluß auf die Vorbereitungen haben; die freiwillige Sani­tätspflege jnuß daher im Frieden und im Kriege luilitäris'ch organisiert sein und die beteiligten Vereine müssen sich kon­traktlich zu ihren Leistungen im Kriege verpflichten.

Die Genfer Konvention.Unter dem Eindrücke des traurigen Loses der Verwundeten im Kriege 1859 wurde auf Anregung des Schotten Henry Dunant



96im Jahre 1864 in Genf ein internationales Übereinkommen abge­schlossen, dem später die meisten Kulturstaaten beitratend®)Der wesentliche Inhalt dieser „Konvention zur Verbesse­rung des Loses der im Kriege verwundeten Militärs“ ist fol­gender :Alle in den eigenen Dereich gekommenen Verwundeten und Kranken des Gegners gelten zwar als KriegsgefangenOj sind aber gleich den eigenen Verwundeten und Kranken zu [)flegen und zu schonen.Die mobilen Sanitätsformationen, in denen sich Verwundete und Kranke befinden, alle Verwundeten- und Krankentransporte und das mit der Pflege und Labung beschäftigte Personal sind von den Kriegführenden beider Parteien zu schützen und gelten als neutral, solange sie nicht dem Gegner Schaden zufügen.Das Sanitätspersonal darf zum eigenen Schutze bewaff­net sein.Das mit der Verwundetenbesorgung beschäftigte Sanitäts­personal setzt, auch wenn es in Feindeshand fällt, Seine Tätig­keit fort, solange es nötig ist, und kann dann zu den eigenen Truppen zurückkehren. Die Rückkehr kann vom feindlichen Kommandanten nur kurze Zeit aufgeschoben werden, wenn eine militärische Notwendigkeit hiefür vorliegt.Mobile Sanitätsanstalten, welche in Feindeshand geraten und nach Vollendung ihres Dienstes wieder zurückkehren, be­halten ihr Material und ihre Bespannung; bei stabilen Anstalten1®) Die Konvention wurde am 22.  August 18(i4 von folgenden Staaten abgeschlossen:Schweiz, Daden, Belgien, Dänemark, Spanien, Fi‘ankreich, Italien, Niederlande; und Preußen.Später traten bei:1864: Sclnveden;186.5: Griecheidand, England, Mecklenburg-Schwerin, Türkei;1866: ЛVürttemberg, Bayern, Österreich, Portugal, Sachsen;1867: Rußland;1874: Rumänien, Persien, San Salvador, ^lontenegro;1876: Serbien;1879: Bolivia, ГЬіИ, Argentinien;1880: Peru;1884: Bulgarien;1886: Japan und seither noch mehrere außei’europäische Staaten.



97bleibL das Vorgefundene Material dem Feinde, das Personal darf nur sein Privateigentum mitnehmen.LandesbeAvohner, welche sich an der Verwundetenversor- gung heteiligen, sind zu schonen und hei Requisitionen, Ein­quartierungen u. dgl. zu berücksichtigen.Als Zeichen des Schutzes der Neutralität gilt das rote Kreuz auf weißem Grunde, das \mn allen im Sanitätsdienst tätigen Per­sonen auf einer Armbinde getragen w ird; etablierte Sanitäts­formationen sind durch eine Fahne mit dem Genferkreuz und eine LandesfaJme (im feindlichen Bereich wird die Landesfahne eingezogen),, alle Fuhrwerke durch das Genferkreuz deutlich zu kennzeichnen.
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2. Das Sanitätswesen im Kriege 
in Österreich-Ungarn.(Hiezu Beilagen 2, 3, i ) .

Die Leitung.Innerhalb der Truppen und AnstaUeii obliegt die Leitung des Sanitäts4vesens dem rangältesten eingeteillen Arzt ( „ C h e f ­a r z t “ ).Bei jedem Truppendivisionskommando ist ein ^Stabsarzt oder Oberstabsarzt als „S  a n i t ä t s c h e f d e r  i ) i v i s i о n“ ein­geteilt.Bei dauernd selbständigen Brigaden ist ein eigener Arzt als „Sanitätschef der Brigade“ eingeteilt, bei vorübergehend selbständigen Brigaden, Kolonnen und dgl. fungiert der rangälteste eingeteilte Truppenarzt als leitender Arzt der Brigade, Kolonne usw.ßol jedem Korpskommando fungiert ein Oberstabsarzt oder Generalstabsarzt als „S  а n i t ä t s c h e f d e s K o r  p s“ , bei jedem Anneekommando je ein höherer Arzt als „S  а n if  ä t s'c he f d e s o p e r i e r e n d e n  A r m e e к о m m a. n d о s“ und als „S а - n i t ä t s c h e f des ’ A r m e e  - E t а p p e n к о m m а n d о s“ .Beim Armeeoberkommando ist ein höherer Arzt als „ S a n i ­t ä t s c h e f  d e s  E t a p p e n  o b e r  ko m m а n d о s“ eingeteilt.Alle leitenden Ärzte vom Sanitätschef des Korps aufwärts haben je 1 Stabsarzt oder Regimentsarzt zur Unterstützung zugewiesen.Bei den Armeekommanden werden außerdem hervorragende Zivilärzte (Chirurgen, Hygieniker) als „K  о n s i 1 i а r ä r z t e“ verwen­det, denen aber nur eine Avissenschaftliche Tätigkeit zukommt.In jeder Festung fungiert ein höherer Arzt als „ S a n i t ä t s ­c h e f  de r  F e s t u n g “ , bei jedem Belagerungskorps ein sol­cher als „S  а n i t ä t s c h e f d e s  B e l a g  e r u n g s к о г p s“ .



99Zur Überwachung der Hygiene des Etappenraumes' und zur sanitären Kontrolle der Schlachtfelder wird bei jedem Armee- Etappenkommando eine „S  a 1 u b r i t ä t s к о m m is's i о n“ (3 höhere Ärzte, 1 Medikmnentenbeamter) aufgestellt, deren Wirkungsbereich den ganzen Etappenraum der betreffenden Armee umfaßt.Alb' leitenden Ärzte der höheren Kommanden sind Hilfs­organe der betreffenden höheren Kommandanten. Sie haben nur in rein fachtechnischen Angelegenheiten auf die Ärzte der unterstehenden Armeekörper und Truppenkörper direkten Ein­fluß zu nehmen; in allen anderen Angelegenheiten sind sie an der., Generalstabschef des Arnieekörpers, der Festung usw. gewiesen, dem sie entweder aus eigener Initiative Anträge stellen oder von dem sie Direktiven für die ilegelung des Sanitäts­dienstes erhalten.
Sanitätspersonal und -material der Trnppen.Infanterie (Jägfer).

Ärzte. Hei jedem Bataillon ist ein Arzt als Bataillonschef­arzt und nach Möglichkeit noch ein zweiter Arzt eüigeteilt; bei jedem Begimentsstab befindet sich ein Stabsarzt als Regi- mentsebefarzt.Uegeiiwärtig sind teilweise noch Heginientsärzte als Jlegiments- chelarzte eingeteilt.Alle Ärzte sind im Kriege beritten.
Sanitätsunteroffiziere. Bei jeder Kompagnie (lladfahrer- kompagnie) ist ein Sanitätsunteroffizier eingeteilt.Gegenwärtig müssen teilweise fehlende Sanitätsunteroffiziere noch durch Blessiertenträgei--rnteroffiziere alten Systems ersetzt лѵегйеп.
Bandagenträger. Jeder Bataillonschefarzt hat 2 Bandagen­träger als Handlanger zugewiesen.
Bl'essiertenträger. Jede Kompagnie (Badfahrerkompagnie) hat 4 Blessiertenträger (1 Patrouille).Im Gefechtsstande jeder Kompagnie ist die entsprechende Zahl ausgebildeter Blessiertenträger und Bandagenträger als Ersatz und zur ausnahmsweison I'nterstützung voi'handen.



100 Das Sanitätshilfspersonal kann truppenikörperweise oder ba- taillonsweise zu einer „ S a n i t ä t s a b t e i l u n g “ unter Kom­mando des ältesten Sanitätsunteroffiziers vereint werden.
M aterial.J e d e r  M a n  n des Gefechtsstandes hat in der lüiken unteren Blusentasche ein „Verbandpäckchen“ mit dem Mate­rial zu einem einfachen Verbände.J e d e r  A r z t  trägt am Leibriemen eine „ärztliche Tasche“ mit einigen chirurgischen Instrumenten, Medikamenten, Schreib­material, Diagnosentäfelchen u. dgl.J e d e r  S a n i t ä t s u n t e r o f f i z i e r  trägt am Leibriemen eine „Sanitätsunteroffiziers-Tasche“ mit Verbandzeug und Re­quisiten.Von den beiden В an d a g e n t r ä g e r n der Bataillonschef­ärzte trägt der eine anstelle des Packtornisters einen „Verband­tornister“ , der Verbandzeug, einige Instrumente und Medika­mente enthält, der andere einen „Requisitentornister“ , in dem verschiedene Instrumente, Geräte u. dgl. verpackt sind.Die B l e s s i e r t e n t r ä g e r  tragen лютпе am Leibriemen je eine ,,Verbandtasche“ mit Verbandmaterial; jede Patrouille hat 2 komplette Feldtragen, 2 blecherne Beinhohlschienen und 1 Zugslaterne. — Außerdem trägt jeder Blessiertenträger (außer seiner eigenen) eine große Feldflasche zum Laben der Ver­wundeten.Die Blessiertenträger der Radfahrerkompagnien haben „S a ­nitätsräder“ , welche sich rasch in eine Räderbahre umwandeln lassen und dann an ein normales Fahrrad angehängt werden können.Dieses Sanitätsmaterial der Truppen dürfte durch die Normie­rung von 1 Sa-nitätstragtier per Bataillon mit weiterem Verband­zeug. Instrumenten, Medikamenten usw. demnächst ergänzt Averden. (Zunäenst bei der k. k. Landwehr.)Das Verbandzeug ist in 3 „Typen“ für kleine, mittlere und große Verbände verwendungsbereit verpackt.Kavallerie.

Ärzte. Bei jedem Regimentsstab und jedem Divisionsstab, ist je 1 berittener Arzt eingeteilt.
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Sanitätsunteroffiziere. Jede Eskadron und Kavallerie-Ma- schinengewehrabteilnng hat je einen berittenen Sanitätsunter­offizier.
Bandägenträger. Für jeden Arzt ist ein berittener Bandagen­träger vorhanden.
Blessiertenträger. Jede Eskadron hat 2 berittene Blessier- tenträger,Das Sanitätspersonal kann regiments- oder divisionsweise zu einer Sanitätsabteilung vereint werden.

M aterial.Die M e h r z a h l  de r  L e u t e  (100 pro Eskadron) hat das gleiche Verbandpäckchen wie die Infanterie in der linken unteren Tasche der Attila, resp. Ulanka, resp. im Rockfutte'r eingenäht.Die Ä r z t e  und S a n i t ä t s u n t e r о f f i z i e r e haben die gleichen Taschen wie bei der Infanterie.Die В а n d а g e n t r ä g e r haben vorne am Sattel anstelle der gewöhnlichen Packtaschen 1 ärztliche Requisitenpacktasche und 1 Verbandpacktasche, welche ähnlichen Inlialt haben, wie die entsprechenden Tornister der Infanterie.Die B l e s s i e r t e n t r ä g e r  haben je eine Verbaudtasche (wie jene der Infanterie) vorne am Leibriemen.J(‘ 1 Feldtrage und eine Beinhohlschiene pro Eskadron (Pionierzug) sind auf den Werkzeugwagen der Eskadronen (des Stabes) verladen.Nüttragen, die zerlegt am Sattel fortgebracht werden können, sind für die Blessiertenträger in Erprobung; ferner werden Sattel­krücken für den Verwundetentransport zu Pferd erprobt.Die Einführung eines Sanitätstragtieres pro Regiment mit ergänzen­dem ^Material scheint bevorzustehen.Feldartillepie.
Ärzte. Boi jedem Regiment sind 2 berittene Ärzte (davon einer als Chefarzt), bei jeder selbständigen Division ist ein be­rittener Arzt eingeteilt.
Sanitätsunteroffiziere. Jede Ratterie hat 1 Sanitälsunier- offizier.
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Bandagenträger. Bei den Truppenkörpem der fahrenden Artillerie sind je 2 Bandagenlräger zu Fuß, bei den reitenden Artilleriedivisionen ist je 1 berittener Bandagenträger vor­handen
Bfessiertenträger. Jede Batterie hat 4 Blessiertent.räger (1 Patrouille), bei der fahrenden Artillerie zu Fnß, bei reitenden Batterien beritten.

M aterial.Jeder Mann des Gefechtsstandes trägt ein Verbandpäckchen bei sich.Das Personal der fahrenden Artillerie ist ebenso ausge­rüstet wie jenes der Infanterie, das der reitenden wie jenes der Kavallerie.Die Feldtragen und Hohlschienen werden bei allen Batterien auf den Gerätewagen fortgebracht.
Festungcsartillerie.Die Dotierung mit Personal und dessen xVusrüsfung ent­spricht jener der Infanterie.

Technische Truppen.Jede Kompagnie verfügt über 1 Sanitätsunteroffizier und 4 Blessiertenträger mit derselben Ausrüstung wie bei der In­fanterie.Ärzte und Bandageilträger sind nicht vorhanden; der ärztliche Dienst wird entweder vom Arzt des betreffenden höheren Kommandos versehen, dem die Kompagnie untersteht, oder von einem Arzte des nächstbefindlichen Truppenkörpers.
Sonstige Formationen und Anstalten.Je nach ihrer Größe und Bestimmung haben die verschie­denen Formationen und Anstalten teils eigenes Personal und Material, teils sind sie an die nächsten Truppenkörper, Kom­manden oder Behörden gewiesen.



103
Mobile Feldsanitätsanstalten.1. Divisions- (Brigade-) Sanitätsanstalten.Die Aufgabe dieser den Truppenkörpern unmittelbar folgen­den Anstalten besteht darin, auf Märschen, in der Ruhe und be­sonders im Gefechte den Truppen alle Erkrankten (Verwunde­ten) so rasch als möglich abzunehmen, sobald ihnen vom Trup­pensanitätspersonal die erste Hilfe zu Teil wurde, und sie bis zur weiteren Abgabe zu \mrsorgen.Aebstdem führen sie Material für die reichlichere Dotierung der von den Truppen im Gefechte errichteten Hilfsplätze in eige­nen Fuhrwerken mit; die Anstalten der Infanteriedivisionen (Brigaden) haben auch Reservevorräte zum Ersatz des ver­brauchter) ^Materials der Truppen.Bei jeder Anstalt sind Ärzte als Kommandanten und für den ärztlichen Dienst, eine Feldsanitätsabteilung für Hilfsdienste und ein Traindetachement zur Bespannung der ЕпЬглѵегке ein-

B e z e i c h n u n g .  Die Divismns- (Brigade-) Sanitätsanstal­ten führen die Ahrmmer jenes Armeekörpers, hei dem sie einge­teilt sind.G l i e d e r u n g .  Jede Divisions- (Brigade-) Sanitätsanstalt ist eine selbständige Unterabteilung.Den Rechnungsdienst besorgt der Rechmmgsiuhrer des betreffen­den höheren Kommandos.Die im folgenden angegebene Unterteilung der Anstalten bezieht sich nur a u f  i h r e  V e r w e n d u n g  im Gefechte.
Infanterie-D ivisionsanstalten.Jede Infanterietruppendivision hat eine fnfanterie-Divisions- sanitätsanstalt, die von einem Stabsarzt kommandiert wird.B(M der Anstalt sind eingeteilt: einige Arzte, eine Feld- sanitätsahteiluiig unter Kommando eines Offiziers und ein Train- (hdachement unter Kommando eines Unteroffiziers.Zui' Erfüllung ihr(“S Dienstes im Gefechte gliedert sich die Anstalt in :



104 Н i 1 f s p J a t z w a g e 11 - S t a f fe 1, deren Fuhrwerke nach Bedarf den von den Truppen errichhden Hilfsplätzeii oder selliständigen Kolonnen u. dgl. zugewiesen werden;L e i c h t V e r w u 11 d e t e 11 s t a t i о 11, zur Etablierung der Berguiigss’telle für Leichtverwundete;V e r b a n d p l a t z ,  zur Etablierung der Bergungsstelle für Schwerverwundete und zum Ersatz verbrauchten Mate­rials der Truppen;В l e s s ' i e r t e n w a g e n -  S t a f f e l  zum Eiiiholen der Beh- unfähigeii von den Hilfsplätzen.Bis 1910 hatte die Anstalt außerdem noch eine Ambulanz (zur Aufnahme versorgter Schwerverwundeter), eine Sanitätsmaterialreserve (zum Ersatz an die Truppen) und eine Deutschordens-Feldsanitätskoloimo (zum Verwundetentransport und Materialersatz). Durch Vereinigung der Ambulanz und Sanitätsmaterialreserve mit dem Verbandplatz und Aufteilung der Deutschordens-Feldsanitätskolonne auf Verbandplatz und Blessiertenwagen-Staffel лѵшМе 1910 diese starre Organisation ver­einfacht.Von der Anstalt kann durch Zweiteilung der Leichtverwun­detenstation und des Verbandplatzes eine S e k t i o n  zu selhst- ständigei Verwendung abgetrennt werden. Solchen Sektionen können nach Bedarf auch einzelne Hilfsplalzwageii und Bles- siertenwagen zugewiesen werden.
Infanterie-Brigadesanitätsanstalten..lede selbständige Infanteriebrigade hat eine Infanterie-Bri- gadesanitätsanstalt, die von einem Regimentsarzt kommandiert wird.Weitere Ärzte sind nicht eingeteilt; im Bedarfsfall müssen Truppen­ärzte zur Anstalt kommandiert werden.Bei der Anstalt ist eine Feldsanitätsabteilung unter Kom­mando eines Unteroffiziers' und ein Traindetachement unter Kommando eines Unteroffiziers eingeteilt.Zur Verwendung im Gefecht gliedert sich die Anstalt inH i 1 f ’s p 1 а t z w а g e n - S t а f f e 1 I mit der gleichen Bestim-V e r b a n d p l a t z  S* dT ы '- D i Ä "B l e s s i e r t e n  w a g e  1 1 - S t a f f e l  | sanitätsanstalt.Eine Bergungsstelle für Leichtverwundete muß im Bedarfsfälle improvisiert werden.



105Bis 1910 hatten auch die Infauterie-Brigadesaiiitätsaustalten je 1 Ambulanz und 1 Materialreserve, die im genannten Jahre zur Ver­einfachung mit dem \^erbandplatz vereinigt wurden.Die Anstalt ist nicht teilbar.
Kavalierie-D ivis ionssanitätsanstalten.Jede Kavallerietrnppendivision und jede dauernd sielbst- ständige Kavalleriebrigade hat eine Ka\^allerie-Divisionssanität&- anstalt, die von einem Kegimentsarzt kommandiert wird.Weitere Ärzte sind vorläufig nicht eingeteilt, die Systemisierung eines zweiten Arztes steht aber bevor. Im Bedarfsfall können Truppen­ärzte herangezogen werden.Be- der Anstalt ist eine Feldsanitätsabteilung unter Kom­mando eines Unteroffiziers und ein Traindetachement unter Kommandc eines Unteroffiziers eingeteilt.Zur Verwendung im Gefechte gliedert sich die Anstalt inH i 1 f ,s p 1 a t z w a g e 11 - S t a f f e 1,V e r b a nd p 1 atz,'B 1 e s ;S i e r t e n w a g e 11 - S t a f f e 1.Abgesehen davon, daß der Verbandplatz in der Regel keinen Materialersatz leistet, haben die einzelnen Teile die analoge Bestimmung wie bei der Infanterie.Bis 1910 hatte die Kavallerie-Divisionssanitätsanstalt keine Hilfs­platzwagen.Die Anstalt ist nicht teilbar.

2. Feldspitäler.Di(- Feldspitäler haben die Aufgabe, die Schwervmrwun- deten von den Verbandplätzen zu übernehmen (soweit sie nicht direkt von dort abgeschoben werden können), um die Divisions- (Brigade-) Sanitätsanstalt ehestens mobil zu machen, und deren verbrauchtes Material zu ersetzen.Jedes Feldspital hat I^ersonal und Material für die Versor­gung von 200 Kranken (Verwundeten); die Etablierung erfolgt in geeigneten Gebäuden (Meierhöfen, Schlössern, Klöstern, Schu­len u. dgl.).Für jede Infanterietruppendivision sind 3 Feldspitäler vor­handen, welche aber zunächst dem Armeekommando unter-



106stehen und erst nach Bedarf den Korps, resp. Divisionen zuge- wiesen werden.Die Bezeichnung- erfolgt innerhalb jedes Korps mit Xummern von 1 au.F 0 1 d s p i t a 1 s к о m m a n d a n t ist ein iStahsarzt.Zur Versehung des Dienstes sind Ärzte, Bechnungsführer, Geistliche und Medikamentenheamte eingeteilt.Für den Sanitätshilfsdienst ist eine F e l d s a n i t ä t s -  a b I i 1 u 11 g unter Kommando eines Offiziers eingeteilt.Für den Verwundetentransport hat jedes Feldspital B l e s ­s i e r  t e ii w a g e n de s  r o t e n  K r e u z e s  zugewiesen, für den Alaterialdienst ist eine F e l d a p o t h e k e  eingeteilt.Der Transport erfolgt größtenteils auf ärarischen Fuhr- лѵегкеп, die durch eine vom Lande beigestellte ,, Kondukteur- Schaft“ (Pferde und Kiits'cherj bespannt werden.Früher hatten die Feldspitäler die dreifache Größe (für je 600 Ki-anke) und wareu in je 3 Sektionen (die den jetzigen Feldspitälern entsprachen) und 1 Blessiertentransportskolonne des roten Kreuzes ge­gliedert. Da die Verwendung stets nur sektionsAveise erfolgen konnte, Avurden 1910 die bisherigen scliAA-erfälligen P'eldspitäler aufgelassen, indem die Sektionen selbständig gemacht AAuirden und je Ѵз Bles­siertentransportskolonne dauernd zugeAA'iesen erhielten..Icdes Feldspital bildet, eine in jeder Hinsicht selbständige Anstalt.Außer den ärarischen Feldsjtitälern stehen ß F e l d s p i t ä -  1er 4 e s  r o t e n  K r e u z e s '  zur Verfügung, welche ähnlich organisiert sind wie die ärarischen.
3. Feldmarodenhäuser.Die Feldmarodenhäuser haben die Hauptaufgabe, zur Frei­machung der Divisionssanitätsanstalt die Leichtverwundeten von der Leichtverwundetenstation zu übernehmen und bis zur Gene­sung zu pflegen. Je nach Bedarf können sie auch bei anderen Gelegenheiten Leichtkranke der Truppen oder auch Bekonvales- zente aus Spitälern auf nehmen.Jedes Feldmarodenhaus hat Personal und Material für die Aufnahme von 500 Imichtkranken (rieichtvenvundeten, Bekon-



107valeszeiiten); die Etablierung erfolgt in geeigneten Gebäuden oder Gebäudegruppen.Für jedes Korps sind 3 Feldmarodenhäiiser л^orllanden, von denen jedoch bei der iVIobilisierung nur eines formiert ‘wird. Das Material und Personal für die beiden anderen ist bei der Armee im Felde Amrhanden (im Sanitätsfelddepot, resp. in der Sanitätspersonalreserve); die Formierung und Mobilmachung er­folgt aber erst im Bedarfsfälle.Die Bezeichnung ge.schieht innerhalb jedes Korps mit Nummern von 1 an.K o m m a n d a n t  eines Feldmarodenhauses ist ein Begi- mentsarzt, dem ein zweiter A r z t  und 1/2 R e s e r v e S a n i t ä t s ­a b t e i l u n g  unter Kommando eines Offiziers unterstehen.Das Material wird teils auf ärarischen Fuhrwerken, teils auf Landesfuhren fortgebracht; die Bespannung erfolgt durch eine vom I.ande beigestellte Kondukteurschaft.Jedes Feldmarodenhaiis ist eine selbständige Anstalt.
4. Mobile Resepvespitäler.Die mobilen Reservespitäler haben die Hauptaufgabe, ^ur Alobilmachung etablierter Feldspitäler deren Schwerkranke zu übernehmen, soweit sie noch nicht abtransportiert werden konn­ten. Außerdem können sie auch in Ermanglung anderer Auf- •nahmsstellen schon im Aufmarschraume oder bei sonstigen (ielegenhdäten zur Aufnahme Schwerkranker etabliert werden.Jedes mobile Beservespital hat Personal und Material zur Aufnahme von 200 Schwerkranken; die Etablierung erfolgt in geeigneten Ortschaften oder Gebäudegruppen.Für jede Division sind 2 mobile Reservespiläler verfügbar, wovon jedoch nur je eines bei der Alobilisierung formiert Avird. Das Material und Personal für das andere ist bei der Armee im Felde vorhanden (im Sanitätsfelddepot, resp. in der Sanitäts­personalreserve); die Formierung erfolgt erst nach Bedarf.Die. Bezeichnung geschieht innerhalb jedes Korps mit Nummern von 1 an.K o m m a n d a n t  eines mohileu Beserv('spitals ist ein Begi- menlsarzt od(‘r Stabsarzt.



108 Zur Dienstleistung sind Ärzte, Truppenrechniingsführer, Geistliche und Äledikamentenbeamte und eine R e s e r v e  S a n i ­t ä t s a b t e i l u n g  unter Kommando eines Offiziers eingeteilt.Bel jedem mobilen Reservespital befindet sich eine В e- s e r v e s p i t a l s a p o t h e k e .Das Material wird teils auf ärarischen Fuhrwerken, größ­tenteils aber auf Landesfuhren fortgebracht; die Bespannung er­folgt durch eine Kondukteurschaft vom Lande.Früher hatten die mobilen Keservespitäler (wie die Feldspitäler) den dreifachen Umfang (für 600 Kranke) und лѵагеп in 3 selbständig verwendbare Sektionen teilbar. 1910 wurden diese Sektionen in selbst­ständige mobile Beservespitäler umgewandelt.Jedes mobile Reservespilal ist eine selbständige Anstalt.Außer den ärarischen mobilen Reservespitälern stehen noch 4 V e r w u n d e t e n s p i t ä le  r d e s d e u t s c h e n  R i t t e r ­o r d e n s  zur Verfügung, die ähnlich eingerichtet sind wie mobile Reservespitäler und ebenso verwendet werden.
5. Mobile Krankenhaltstationen.Die mobilen Krankenhaltstationen haben die Aufgabe, den im Abschub begriffenen Kranken-(Verwundeten)transporten innerhalb des Etappenraumes Ruhe (Nächligimg) und Verkösti­gung zu gewähren.Jede mobile Krankenhaltstation ist derart ausgerüstet, daß sie für die Nächtigupg und Verköstigung eines Transportes von 2(X) Kranken (V'erwundeten) ausreicht.Die Etablierung erfolgt auf den Bahnhöfen oder in deren nächster Nähe (z. B. in der Krankenabschubstation) bei Bahn­transporten, oder in Gebäuden nächst der Landungsbrücke bei Wasstertransporlen, oder schließlich in Ortschaften an den Etappenstraßen, wenn ausnahmsweise der Abschub mit Wagen auf längere Strecken nötig ist.Im Sanitätsfelddepot, resp. in der Sanitätspersonalreserve ist Material und Personal für 2 mobile Krankenhaltstationen pro Korps vorhanden. Eine davon wird derart formiert, daß sie nach beendetem Aufmarsch verfügbar ist, die andere erst im Bedarfsfall.



109Die Bezeiclimmg der Kraiikenhaltstatioueu erfolgt innerhalb jedes Korps mit Xuminern von 1 an.K o m m a n d a n t  einer mobilen Krankenhaltstation ist ein Regimentsarzt, dem 1/2 R e s e r v e s a n i t ä t s a b t e i 1 u n g unter Kommando eines Offiziers zugewiesen istjDer Transport bis zur Etablierimg geschieht größtenteils mit Landesfuhren und Landesbespannungen.Jede mobile Krankenhaltstation ist eine selbständige Anstalt.
Ambulante Feldsanitätsanstalten.Die ambulanten Feldsanitätsanstalten dienen zum Abschub der ScliAverkranken (Schw’erverwundeten) aus den Sammel- stellen (Krankenabschuhstationen) in die endgiltige Heilungs­stätte. Hiezu werden S a n i t ä t s z ü g e  und S a n i t ä t  s- s c h i f f e verwendet.Die Sanitätszüge and Sanitätsschiffe sind teils für den Transport solcher Kranker (Verwundeter), welche ständiger ärzt­licher Pflege und Wartung bedürfen (Schwerstkranke) aus eigens konstruierten Waggons (resp. Schiffen) gebildet und vollkommen spitalsmäßig eingerichtet (S p i t a 1 s z ü g e, S p i t a 1 s s c h i f f e), oder sie bestehen aus gewöhnlichen Waggons (resp. Schiffen), лѵеісііе erst im Alobilisiernngsfalle für den Kranken-(Ver\vunde- ten-)transport eingerichtet werden (K г а 11 к e n z ü g e, K r a n ­ke n s c h i f fc).

SpitalszügeA^) Es sind 12 Spitalszüge vorhanden, deren jeder fast 150 Schwerstkranke (Schwerstverwundete) auf­nehmen kann.К о m m а n d а n t jedes Zuges ist ein Reginientsarzt; zur Dienstleistung sind Ärzte, Truppenrechnungsführer und Aledi- karnentenbeamte, ferner 1 F e 1 d s а n i t ä t s а b t e i 1 u n g unter Kommando eines Unteroffiziers eingeteilt.Die Bezeiclinung der Züge erfolgt mit Xummern von 1 an..Bis 1906 „Eiseiibahnsanitätszüge“ .



110 Außer den 12 ärarischeii Spitalszügen stellt der .Malteser­orden 6, im Bedarfsfälle auch 12 ähnliche Züge samt zugehö­rigem Personal und ^Material bei, die einen etwas geringeren Fas­sungsraum haben (für 100 Schwerstkranke).
Spitalsschiffe.“0) Gegenwärtig sind 7 Spitalsschiffe für den Gebrauch auf den größeren Flüssen vorhanden, deren jedes über 100 Schwerstkranke (Verwundete) aufnehmen kann.Das Personal ist ebenso zusammengesetzt wie jenes eines Spilalszuges'.Die Schiffe werden mit fortlaufenden Nummern von 1 an be­zeichnet.Außer den ärarischen Spitalsschiffen stehen noch 3 See-  ani b u 1 a n z e n“ des roten Kreuzes für die Verwendung an der Meeresküste zur Verfügung, die ähnlich eingerichtet sind лѵіе die Spitalsschiffe.Die Spitalszüge und Spitalsschiffe sind selbständige An­stalten; die Pflege und Verköstigung der Kranken (Verwundeten) und des Personals erfolgt während der Fahrt, unabhängig von den Krankenhaltstationen.
Krankenzüge. Jeder Krankenzug wird von einem Begi- mentsarzt kommandiert, das nötigste Begleitpersonal wird einer Reservesanitätsabteilung oder nach Möglichkeit der freiwilligen Sanitätspflege entnommen.Jeder Krankenzug kann gegen 400 Schwerkranke auf­nehmenPro Korps sind 3 Krank('iizüge verfügbar, von denen einer als „permanenter Krankenzug“ noch während des Aufmarsches ausgerüstet wird und dann dauernd für den Krankcnabschub in Dienst bleibt. Für die beiden anderen ist das Material im Sa­nitätsfelddepot vorhanden, ihre Ausrüstung als „temporäre Krankenzüge“ erfolgt erst im Bedarfsfälle (z. B. zum Verwun­detenabschub nach einem größeren Kampfe u. dgk).
Krankenschiffe. Das Personal eines Krankenschiffes wird ebenso gebildet, wie jenes eines Krankenzuges.2”) Itis 190Й ,,Schiffsambulauzen“ .



I l lDei Fassungsraum ist je nach der Konstruktion des Schif­fes verschieden.Das für einen Krankenzug bestimmte .Material reicht im all­gemeinen für die Ausrüstung eines Krankenschiffes aus.Krankenzüge und Krankenschiffe sind keine selbständigen Anstalten; die Tätigkeit des Personals während der Fahrt ist auf die dringendste Revision und Aufsicht bei den kurzen Aufenthalten beschränkt; die etwa nötige Behandlung, die Ver­pflegung und eventuell auch die Nächtigung erfolgen in Kran­kenhaltstationen.Für den Krankenabschuh mil der Feldbahn oder auf Straßen bestehen keine besonderen Vorkehrungen. Wenn ein solcher Abschub ausnahmsweise nötig wird, so müssen hiezu die Trans­porte je nach Bedarf und nach den verfügbaren Transports- mittein, die meist besonderer Einrichtung bedürfen, zusammen- gestellt werden (Feldbahnwagen, leere Vlunitionskolonnen, Auto­mobiltrains, leere Verpflegskolonnen u. dgl. m.).
Sanitätsfelddepots.Für jede Armee (jedes selbständige Armeekorps) wird zum Alaterialersatz und zur Aufstellung der noch nicht formierten Anstalten ein Sanitätsfelddepot aufgestellt, das von einem Ober­stabsarzt oder Stabsarzt kommandiert wird.Das Depot besteht aus so vielen ,,K  о r p s'e i n h e i t e n“ als die Armee Korps zählt.Jede Korpseinheit enthält das transportbereit verpackte Ma­terial für 3 mobile Reservespitäler, 2 Feldmarodenhäuser, 2 mo­bile Krankenhaltstationen (von denen eine noch während des Aufmarsches formiert wird) und 3 Krankenzüge (von denen einer noch während des Aufmarsches ausgerüstet Avird). -- Außerdem ist in jeder Korpseinheit versandfertiges Ersatzmate­rial („Verbrauchsersatz“ ) für die Vorräte der mobilen und am­bulanten Feldsanitätsanstalten vorhanden.^i)21) Früher bestanden eigene ,,Medikamentenfelddepots“ , die 1904 mit den Sanitätsfelddepots vereint лѵшчіеп.



112 Zum Verwaltungsdienst sind Offiziere, Truppenreclinungsführer, Medikamentenbeamte, dann Mannschaft der .Sanitätstruppe usvv. ein­geteilt.Die iSanitälsfelddepots können ini Bedarfsfälle ihren Aufstel­lungsort mit Bahn- oder Schiffstransport, im Notfall auch mit Wagentransport ändern. —- Dinzelne Korpseinheiten können auch detachiert Averden.Di(! Bezeichnung geschieht mit Xummern, entsprechend der Nummer der* Armee.Im Anschluß an jedes Sanitätsfelddepot errichtet das „Rote Kreuz“ ein „ m o b i l e s  V e r e i n s d о p о t“ .
Stabile Anstalten.Zur endgiltigen Pflege und Heilung der Kranken und Ver­wundeten werden im Etappenraume und im Hinterlande zahl­reiche Spitäler u. dgl. teils neu errichtet, teils werden die schon bestehenden Anstalten erweitert.Hieher gehören:

Garnisonsspitäler. Die Aufnahmsfähigkeit der bestehenden 28 Garnisonsspitäler wird durch Einbeziehung benachbarter Gebäude, durch Barrackenhau usw. wesentlich vergrößert. Alle Vorkehrungen hiefür sind schon im Frieden getroffen.
Reservespitäier. Die meisten bestehenden Truppenspitäler des • Heeres, Landwehrspitäler (Österreich) und Landweh'r- truppenspitäler (Engarn), ferner günstig gelegene Marodenhäuser des Heeres und der Landwehr und schließlich geeignete Zivil­spitäler werden möglichst erweitert und führen die Bezeichnung „Reservespital“ .Ferner stehen zahlreiche Reservespitäler, x\ushilfsspitäler und Rekonvaleszentenhäu^.er der freiwilligen Sanitätspflege zur VerfügungAlle diese stabilen Anstalten sind ähnlich organisiert wie die Garnisonsspitäler im Frieden.Für die bei der Krankenzerstreuung nötigen Transporte wird über die ganze Monarchie ein Netz von
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stabilen Krankenhaltstationen gemeinscam von der Kriegs- vorwaltuiig und der freiwilligen Sanitätspflege errichtet ,̂ in denen die durchkommenden Transporte Ruhe, ärztliche Hilfe und Ver­pflegung finden.Ihre Organisation ist jener der mobilen Krankenhalt- stationon ähnlich.In Festungen werden mit Ausnützung der vorhandenen Friedensanstalten (Garnisonsspitäler, Truppenspitäler, Land­wehrspitäler, Marodenhäuser, Zivilspitäler usw.) F e s t u n g s -  S ' p i t ä l e r  errichtet.In den einzelnen Verteidigungshezirken werden nach Be­darf „Bezirksmarodenhäuser“ zur Aufnahme Leichtkranker (Leichtverwundeter) etabliert, in den einzelnen Objekten werden „M a r о d e n z i ra m e r“ und ,,Verhandräume“ eingerichtet.

Die freiwillige Sanitätspflege im Kriege.Im Vorhergehenden лѵиічіеп bereits einige der von der freiwilligen Sanitätsijflege beigestellten Anstalten und Formationen erwähnt. Der Übersicht halber wird hier nochmals die Kriegstätigkeit der gegen­wärtig organisierten freiwilligen Sanitätspflege zusammengefaßt.Die Kriegstätigkeit der freiwilligim Sanitätspflege umfaßt im allgemeinen :Beistellung von S a n i t ä t s p e r s o n a l  (Ärzten, iVpothekern, Pflege und Wartepersonal, Trägern u. dgl.) sowohl zur Tätigkeit auf dem Kriegsschauplatz als auch hauptsächlich im Hinter­lande,Mitwirkung heim Transport Kranker und Verwundeter durch Heistelhmg von T r an s p о r t s m i 11 e 1 n bei der Armee im Felde, im F/tappenraum und im Hinterland (eing(nichtete Fuhr­werke, Bahnzüge, Schiffe usw.),Aufstellung von H e i 1 а n s t а 11 e n jeder Art aus eigenen Mitteln und Übernahme Verwundeter und Kranker in P r i v a t ­p f l e g e  bei Einzelpersonen und Familien,Aufbringung von S an i tä  t s m at e r i а 1 jeder Art (Ver­bandzeug, Arzneien, Wäsche, Bettzeug) und von Labemittel, deren Sammlung in eigenen Depots und geregelte Ausgabe,8



114 Organisation der X  a с h г i с li t e n v e г tn i 111 u n g über den Aufenthalt Kranker und Verwundeter.An. diesen Leistungen beteiligen sich mehrere Vereine und Korporationen auf Grund freiwillig kontraktlich übernonmieiier Verpflichtungen.
Der souveräne Malteser-Ritterordenstellt bei;a) 6 Spitalszüge, welche denen des Heeres ähnlich einge­richtet sind. Einrichtung und Personal wird vom Orden, da,s rollende Material von den Bahnverwaltungen beigestellt.Das gesamte Material ist im Frieden in Verwaltung des Ordens vorhanden, das Personal ge.schult und evident geführt.Im Bedarfsfälle stellt der Orden noch weitere 6 Züge Іюі, für welche das Material .seitens des Ordens kontraktlich sichergestellt ist.

b) 1 Krankentransportskoionne in Wien zum Transport von den Bahnhöfen in die Aufnahmsstellen.
Der deutsche Ritterordenstellt bei;a) Feldsanilätskolonnen für sämtliche Infanterie-Divisions- äsanitätsanstalten.Die РиЬглѵегке der Kolonne sind auf die Teile der Anstalt auf- geteilt.b) 4 Verw undetenspilä ler für je 200 Kranke (Verwimdete), die ähnlich einem mobilen Reservespital des Heeres einge­richtet sind, und für jedes' davon eine Blessiertentransports- kolonne zum Einholen oder Abschieben der Kranken (Verwun­deten).c) 1 stabiles Reservespital in Langendorf, für welches alle Vorkehrungen schon im Frieden getroffen sind.

Das rote Kreuzstellt bei:a) Verbandpäckchen für jeden Mann des Gefechtsstandes des Heeres und der österreichischen Landwehr ;Щ22) Die bosn.-herz. Truppen und die ungarische Lamhvehr haben ärarische Verbandpäckchen.



115b) Sanitätsräder für die Hadfalirerkonipagiiieii;c) Blessiertentransportskolonnen für die Feldspitäler;Je  eine Blessiertentransportskolonue war früher für ein Feld­spital alten Systems (für 600 Kranke) bestimmt. Bei der Neuorgani­sation 1910 erhielt jedes der 3 Feldspitäler, die aus einem alten Feld­spital gebildet wurden, іД  der alten Blessiertentransportskolonue dauernd zugewiesen.d) 3 Feldspitäler für je 200 Kranke (Verwundete), welche den ärarischen Feldspitälern ähnlich eingerichtet sind;e) 3 Seeam bulanzen, die ähnlich den ärarischen Spit.als- schiffen eingerichtet sind;f) mobile Vereinsdepots, je eines für jede Armee, welcheim Anschluß an die Sanitätsfelddepots den Materialersatz für die Formationen des roten Kreuzes' besorgen und außerdem angesammeltes Material, Liebesgaben u. dgl. an die Feldsani­tätsanstalten des Heeres und des deutschen Ritterordens ab­geben; Д I Ig) stabile Heilanstalten im H interlande, u. zw. Vereins­reservespitäler, Vereinsaushilfsspitäler und 'Vereinsrekonvales­zentenhäuser, welche in der ganzen Monarchie лтгіеііі sind und an der Krankenzerstreuung durch Aufnahme Kranker und- Verwundeter mitwirken;h) stabil'e Krankenhaftstationen an sämtlichen für den Kran­kenabschub und die Krankenzerstreuung in Betracht kommen­den Bahn- und Schiffahrtslinien;Die ЛѴаІіІ der Orte für die Errichtung erfolgt nach AVeisungen der Kriegsverwaltung.i) Lokal-Krankentransportkolonnen in allen zur Kranken Zerstreuung ausgenützten Orten zum Transport vom Bahnhofe zur Aufnahmsstelle;k) Vereinsreservedepots in größeren Orten zur Ansammlung von Spenden, Liebesgaben jeder Art u. dgl.;l) ein Zentralnachweisebureau in Wien, mit je einem A u s -  >k u n f  ts b u r e a u  in Österreich und in Ungarn, deren Auf­gabe die Evidentführung aller Erkrankten und Verwundeten und die Auskunftserteilung an Angehörige ist. 8*



И6 Andere Vereine und Einzelpersonen,welche nicht dem roten Kreuze angehören, können sich durch Beistellung von. Material, von Pflegepersonal, durch Organi­sierung von Lokaltransportkolpnnen, durch Aufstellung von Spi­tälern und schließlich durch die Aufnahme von Verwundeten und Kranken in Privatpflege betätigen.Alle solche freiwilligen Leistungen müssen bei der Leitung der freiwilligen Sanitätspflege angemeldet werden und werden nach deren Weisungen zweckmäßig ausgenützt.Zu den bei der Armee im Felde selbst verwendeten Forma­tionen des deutschen Ritterordens und des roten Kreuzes wer­den im allgemeinen die Mannschaft und die T3espannung von der Kriegsverwaltung, die gesamte Bekleidung und iVusrüstung, die Fuhrwerke und das ganze Material vom Orden, resp. vom roten Kreuze beigestellt.
Leitung* der freiwilligen Sanitätspflege.Die oberste Leitung obliegt dem „G  e n e r а 1 i n s p e к t о r d e r  f r e i w i l l i g e n  S an i t ä t s p f 1 e g e“ , dem für jeden der beiden Staaten ein eigener „Kommissär für das österreichis'che (resp. ungarische) Hilfsvereinswesen“ untersteht.Außerdem hat jede der beteiligten Kor|)orationen ihre eigenen Funktionäre zur Detailüberwachung der beigestellten Formationen und der gesamten V'ereinstätigkeit, welche sich zum Teile hiezu den höheren Konnnanden und Behörden der Armee im Felde anschließen können.

Aufstellnng der Feldsanitätsanstalten.Alle Feldsanitätsanstalten werden von den 27 Garnisons- Spitälern des Heeres aufgestellt, deren jedes, je nach seiner Größe, die Vorsorgen für eine Anzahl solcher Anstalten zu treffen hat.Das P e r s o n a l  (Ärzte, Beamte, Geistliche, Rechnungs- ftihrei: usw.) wird beim Öpitalskommando evident geführt.



117Die S a 11 i t ä t s a b t e i 1 u n g stellt eine Anzahl von Feld- sanitätsabteilnngen und Reservesanitätsabteilungen auf. Die Feldsanitätsabteilungen (aus den jüngsten Jahrgängen be­stehend) sind für die Divisions- (Brigade-) Sanitätsänstalten, für die Feldspitäler und die Spitalszüge (Spitalsschiffe) be­stimmt; die Reservesanitätsabteilungen (aus' älteren Jahrgängen, aus Landwehr- und Landsturmpflichtigen gebildet) werdenteils bei den sofort aufzustellenden mobilen Reservespitälern und Feldmarodenhäusern eingeteilt,teils gehört eine Anzahl von ihnen, unter Kommando eines Stabsoffiziers vereint, zur Sanitätspersonalreserve des Armee- Etappenkommandos und ist für die später zu formierenden mobilen Reservespitäler, Feldmarodenhäuser und mobilen Kran­kenhai tstationen bestimmt,teils werden sie zum Dienste bei den Garnisons'spitälern und stabilen Reservespitälern eingeteilt.Die Keservesanitätsabteilung des aufstellenden Garnisonsspitals fungiert aucli als Ersatzkörper für alle vom Spital auf gestellten Feld- und Eeservesanitätsabteilungen.Jedes Armee-Etappenkommando verfügt über eine „ S a n i -  t ä t s p e r s о n a 1 r e s e r V e“ , zu welcher außer den angeführ­ten Reservesanitätsabteihmgen eine Anzahl von Ärzten, Medika- nientenbeamten, Truppenrechnungsführern, Geistlichen usw. ge­hört, und welche teils zur Dotierung erst später zu formieren­der Anstalten, teils auch zu Ersatzzwecken dient.
M aterial.Bekleidung, Feldausrüstung und Bewaffnung für alle auf- zustellenden Sanitätsformationen sind im Augmentationsmaga- zin der Sanitätsabteilung deponiert.Die ärarischen Fuhrwerke befinden sich im Frieden bei der Traintruppe in Verwaltung.Das Sanitätsmaterial ist bei den Garnisonsspitälern teils in großen Magazinen, teils bei den Apotheken deponiert.Die nötigen Jjandesbespannungeii werden erst im Auf­marschraume zugewiesen.
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Durchführnng des Sanitätsdienstes im Kriege.

Sanitätsdienst im Aufm arschraum .Der Aufmarschraum wird noch vor dem Eintreffen der Truppentransporte sanitär eingerichtet, vorhandene Militär- und Zivil Spitäler werden erw'eitert, Sanitätsmaterial wird unter Aus­nützung der Zivilapotheken angesammelt, nach Bedarf wird für Trinkwasserverbesserung u. dgl. gesorgt, infizierte Ort­schaften werden vom Belage ausgeschlossen u. dgl. in.Während des Aufenthaltes der Truppen im Aufmarschraumo erhalten die Erkrankten bei der täglichen Marodenvisite oder auch außerhalb derselben die e r s t e  H i l f e  vom eigenen Sa­nitätspersonal; Formationen ohne Arzt Averden an den nächsten Truppenarzt gewiesen.Marode bleiben in den Marodenzimmern der Kantonierungs- orte. Leicht- und Schwerkranke werden unter Ausnützung der verfügbaren Transportmittel (Bahn, Fuhrwerke aller Art) in die nächste ,,S am me 1 s t e 11 e“ abgegeben. Als solche werden ge­eignete Lokale, möglichst in Bahnstationen, eingerichtet (even­tuell unter Mitwirkung der Divisions-Sanitätsanstalt). Von dort gelangen die Kranken möglichst per Bahn in die Heilanstalten des Aufmarschraumes. Wenn diese nicht ausreichen, so können' die von den Korps mitgehrachten mobilen Beservespitäler und Feldmarodenhäuser etabliert werden. Hiebei ist auf die spätere Verwendung dieser Anstalten beim Krankenahschuh Bücksicht zu nehmen (Etablierung an großen Bahnlinien oder Kreuzungen und dergl.).Sogleich nach Beendigung der Masseniransporte beginnt die Evakuierung der stabilen und der etwa etablierten mobilen Sa- nitätsans'talten des Aufmarschraumes. Zu diesem e r s t e n23) Die im. folg'endeu angeführten wesentlichen Bestimmungen der österreichisch-ungarischen Vorschriften sind mit den im allgemeinen Teile ausgeführten modernen Grundsätzen nicht immer ganz in Über­einstimmung; sie würden daher besonders hinsichtlich der Zeit der Hilfsplatzetablierung im Renkontregefecht und im Angriff und hin­sichtlich des Dienstes der Divisicnssanitätsanstalt (Teilung des Ver­bandplatzes in eine Transportabienstation und eine .Tntransportablen- station) einer Ergänzung bedürfen.



119К г а п к п а 1) s с h u b sleJien die permanenten Krankenzüge der Korps nnd etwa schon eingetroffenc Spitalszüge und Spitals- schiffe zur Verfügung. In den Abschubstationen werden nach Hedarf die bereits formierten Krankenhaltstationen zum Sam­meln der Abzuschiebenden etabliert.Hei Heginn der Operationen muß das Ihu'sonal und Alaterial der Truppen, der DivTsionssanitätsanstalten und der Fekl- spitälei’ komplett sein.
Sanitätsdienst auf Märschen und in Kantonierungen.Die e r s t e  H i l f e  wird den Erkrankten durch das' Sani- lätspersonal der Truppen bei der täglichen Marodeiivisite in den Kajitonierungen und vor dem Abmarsch oder während der Hasten oder im Bedarfsfälle auch während des Marsches selbst zu teil. Leichtmarode bleiben bei den Truppenkörpern in den Marodenzimmern der Kantonierungso'rte und machen die Märs'che mit entsprechenden Erleichterungen mit (Marsch ohne Gepäck, Aufsitzen auf Trainfuhrwerke u. dgl.). Schwerer Marode und Kranke werden entweder noch Avährend des Marsches oder in der Kantonierung an die Divisions-Sanitätsanstalt abgegeben, Avobei, je nach Bedarf, alle verfügbaren Transportmittel aus'ge- nützt werden (ITihrwerke vom Lande, verfügbare Truppenfuhr­werke); je nach Notwendigkeit können auch die Blessierten- wagen dej‘ Anstalt durch Rundfahrten im Kantonierungsbereich die Kranken einholen.Bei längeren Aufenthalten kann die Sanitätsanstalt ein Marnden- zimmer als Sammelstelle etablieremDie S an i t ä t s a n sit a 11 muß mit allen Mitteln trachten, sich der übernommenen Kranken zu entledigen, um den Weiter­marsch ohne Kranke aktionsbereit antreten zu können. Der Ab­transport der Kranken in die fallweise verlautbarte „ K r a n k e n -  a b s c b tł b s t a t i о n“ (Bahn- oder Schiffsstation) wird unter .Ausnützung aller verfügbaren Transportsmittel durchgeführt, (Landesfuhren, leere Fuhrwerke der Verpflegsstaffeln, deren Dienst hiedurch aber nicht gestört werden darf, zurück- kehrende Leerzüge der Feldbahn usav.). Die BlessiertenAAmgen



120der Anstalt dürfen nur ausnahmsweise auf ganz kurze Strecken zum Zurückbringen Kranker verwendet werden, damit die An­stalt stets marschbereit ist.Kann die Sanitätsanstalt aus irgend einem Grunde die über­nommenen Ктапкоп bis zum Abmarsch nicht abtransportieren, so werden sie entweder der Gemeinde zum späteren Abschub übergeben oder es kann bei gröberer Krankenzahl unter mög­lichster x\usnützung der freiwilligen Sanitätspflege eine Kran­kenhaltstation improvisiert werden, in der die Kranken die nächste Gelegenheit zum Abschub erwarten. Das xMitnehmen von Kranken durch die Anstalt ist nur in einzelnen Ausnahms- fällen zulässig.innerhalb des K o r p s t r a i n s  versehen die dort mar­schierenden Feldspitäler in ähnlicher Weise den laufenden Dienst für die dort eingeteilte Mannschaft.Bei den K a v a l l e r i e t r u p p e n  di  V i s i o n e n  vor der ]’'ront werden die Kranken in der Regel von der Sanitätsanstalt oder von detachierten Truppenteilen den Gemeinden übergeben (wenn nötig mit Bedeckung durch IMarode) und ihr xVufenthalt und ihre Zahl gelegentlich der militärischen Meldungen zurück- igemeldet.
Sanitätsdienst im Gefechte.

Tätig;keit der Hilfsplätze.Die Verwundeten erhalten die e r s t e  H i l f e  durch das Sa­nitätspersonal der Truppen, das hiezu bei der Fmtwicklung zum Gefecht, der taktischen Gruppierung entsprechend, auf Hilfs­plätzen hinter der Gefechtslinie vereint wird.Im allgemeinen wird für jede Gefechtsgruppc ein Hilfsplatz etabliert; die Größe der Hilfsplätze ist daher je nach der Stärke der zugehörigen Gefechtsgruppe verschieden.Zur besseren Materialdotierung werden Hilfsplatzwagen zu­gewiesen.Einzelne von diesen können schon bei Beginn des Gefechtsmarsches Seitenkolonnen, der Vorhut und dgl. mitgegeben werden; die Mehrzahl
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bieibt aber bei der Saiiitätsaiistalt vei-eint, bis die Gefeclitslage soweit geklärt ist, daß der voraussichtliche Bedarf erkannt werden kann.
Zelt der Etablierung. Die Hilfsplätze sollen — speziell im Angriff — nicht zu früh etabliert werden, da spätere 'Verlegungen zeitraubend sind. Häufig werden sie erst aufgestellt werden können, wenn der Kampf eine entscheidende günstige Wendung nimmt.
Ort der Etablierung. Die Hilfsplätze werden möglichst nahe an der Gefechtslinie, jedoch gegen feindliches Feuer geschützt, etabliert. Den Befehl hiezu erteilt der Kommandant der Gefechts­gruppe Der Etablierungsort wird dem leitenden Arzte (Sani­tätschef) gemeldet, die Verbindung mit d(‘r Divisionssanitätsl- anstalt: muß rasch hergestellt werden.So лѵеіі als mögiich sollen Häuser oder Ortschaften für die Etablierung gewählt wei‘den (Bettzeug, Schutz gegen AVitterung). Jeden­falls muß AYasser, Stroh, Brennholz und Schatten vorhanden sein. Im Notfall müssen Elugdächer und dgl. aus Zeltblättern und requiriertem Material hergestellt werden. Nach rückwärts müssen möglichst gut fahrbare AA'ege und Straßen führen, von vorne soll der Hilfsplatz leicht erkennbar sein.Die Hilfsplätze werden durch eine schwarz-gelbe Fahne und eine weiße Fahne mit dem Genfer Kreuz bezeichnet.Für die A r t i l l e r i e  werden von deren Personal in der Hegel eigene Hilfsplätze, seitwärts der йпшШсЬеп Artillerie- schußrichtung, etabliert.
Einbringen der Verw undeten. Die Verwundeten Averden, so- Aveit das feindliche Feuer es' zuläßt, von den Blessiertenträger- palrouillen unter Führung Â on Sanitätsunteroffizieren einge- lirachl.Gehfähige haben im Anschluß an die Patrouillen sOlbst zu gehen und Averden nach Bedarf durch Abnahme des Gepäcks'ent­lastet oder auch durch' die Blessiertenträger gestützt. — Geh­unfähige Averden auf den Tragbahren eingebracht.Die Blessiertenträger haben die aufgefundenen Venvundeten zu laben; Verbände dürfen sie (mit Hilfe der Verbandpäckchen) nur dann anlegen, wenn es zur Lebensrettung oder zur Transportsfähigkeit un­bedingt nötig ist; AV̂ affen und Büstung werden mitgenommen, die GcAvehrc werden entladen.
Dienst auf den H iifsplätzen. Der raiigälteste auf jedem Hilfsplalz eingeteilte Arzt ist dessen Kommandant.



122 Der Hilfsplatz besteht im allgemeinen aus 3 räiimlich mög­lichst getrennten Gruppen:a) Ü h e r na hm s g r up p e, лѵо die eingehrachten \'erwun- (leten von einem Arzt ühernommen und nach flüchtiger Unter­suchung einer der beiden anderen Gruppen zugewiesen werden.h) L e i c h t V e r w 11 n d e t e n g r u p p e, hei welcher die Leichtverwundeten (hauptsächlich durch Sanitätsunteroffiziere) Auu’hunden, gelabt und verköstigt werden. Wieder Kampffähige kehren sogleich zu ilir(‘in Truppenkörper zurück, die anderen bleiben bis zum Abtransport unter xVufsicht vereinigt.c) S c h w e r V e r w u n d e  te n g r u p p e, bei welcher die SchwoiTcrwuiidct-''!! durch die vorhanden-\a .\rzte л^егЬишІоп, nach Bedarf (bei Lebensgefahr) operiert, gelabt und bis zum Ab­transport gepflegt und gewartet werden.Alle behandelten .Verwundeten erhalten an einem Unil'ormknopf oder dgl. ein deutlich sichtbares „D  i а g n о s e n t ä f e 1 c h e n“ , auf wel-, ehern der behandelnde Arzt kurz den Grad und die Art der Verwundung und die geleistete Hilfe vormerkt, um wiederholte nutzlose Unter­suchungen zu vermeiden.Außer den angeführten 3 Grui)i)en ist noch ein Kaum für die ;Materialausgabc, eine Kochstelle, ein Kaum zum Ablegen der Küstung der eingeteilten Mannschaft, ein abgesonderter Raum für besorgte Ver- Avundete bis zum Abtransport und schließlich eine abseits gelegene Stelle für Leichen nötig.
Personaiverstärkung. Zur Uutorstützuug des Sanitätshilfs- jtersonals können vom Kommandanten der G(dechtsgruppe Nicht- kombattante zugewiesen werden (Hegimentsmusik, ausnahms­weise auch Offiziersdiener).ЛѴепи <lie militärische Situtation es gest.attet, können auch die In­fanteriepioniere zeitweilig zum Einrichten des Hilfsplatzes (Flugdächer, Zufahrten, Kottragen und dgl.) diesem zugewiesen werden.Die Beteiligung kombattanter Mannschaft an der Verwun­detenbesorgung darf niemals eigenmächtig geschehen und darf nur ganz ausnahmsweise, wenn dadurch keine (tefahr für die Gefechtskraft entsteht, auf die Dauer des dringendsten Bedarfes angeordnet werden.
Vorverlegung. Wenn sich die kämpfenden Truppen zu weit \uun Hilfsplatze entfernen oder wenn das Gefecht beendet ist, Averderi die Hilfsplätze vorverlegt, u. zw. soweit irgend möglich in das Feld der stärksten Verluste. Die Verlegung erfolgt Staffel-



123W(ńse, indoni das zur Besorgung der vorhandenen Verwundeten nötige Personal zurüekblciht und erst sukzessive nachfolgt, so­bald es entbehrlich ist.Da die Vorverlegung somit eine bedenkliche, langdauernde Zer- si)litlerung und Verzögerung des Hilfsplatzdienstes hervorruft, soll sie nach ^Möglichkeit vermieden werden.
Auflassung. iSobald alle Verwundeten besorgt und der Di- visionsanstalt übergeben sind, wird der Hilfsplatz aufgelassen. Das Truppenpersonal ergänzt seine verlirauchten jMaterialvorräte aus den Hilfsplatzwagen und rückt zu den Truppenkörpern ein; die Hilfs))latzwagen schließen wieder an die Sanitätsanstalt an, wo ihr Material ersetzt wird.Kiiokzug. Hei einem Rückzug hat der Hilfsplatz rechtzeitig zurückzugehen und alles verfügbare Personal und Material, die ЛѴаНеп und Rüstungen der Verwundeten jedenfalls in Sicherheit zu bringen. B(;i Verwundeten, die nicht mehr zurückgeschafft werden können, bleibt das unbedingt nötige Personal unter dem Schutz der Genfer Flagge zurück.

T ä t i g k e i t  d e r D ivision «san itätsan stalt.Die Hilfs})latzwagen der Anstalt werden alle od(>r nur ein Teil davon den Trup})enhilfsplätzen zugewiesen.Die Anstalt selbst wird in 2 örtlich vollständig getrennten Teilen: (hun Verbandplatz (Schwerverwundetenstation) und der Leichtverwiindetenstation etabliert.Im Bedarfsfälle können ausnahmsweise auch 2 Leichtverwundeten­stationen und 2 Verbandplätze etabliert werden (Kampf der Division in 2 getrennten Gruppen und dgl.).
Zeit der Etablierung. Die Divisionssanitätsanstalt darf erst etabliert werden, wenn di(‘ Situation ausreichend geklärt ist und die Orte der Hilfsplätze bekannt sind. Den Befehl zur Etablierung gibt der Divisionär.
Ort der Etablierung. Für den Verbandplatz sind grÖßer(i Baulichkeiten (Meierböfe, Kirchen, Ortschaften usw.) sehr er- wünschl. .Jedenfalls muß Wasser, Liegestroh, ausreichender Ha um und Schutz gegen Witterungseinflüsse vorhanden sein und müssen fahrliare Verbindungen zu den Hilfsplätzen führen. Be­sonders wichtig ist das Anfbringen von l^eleuchtungsmaterial.



124 Dif' JiGichtverwuiidetenstation wird tunlichst in geschlos­senen fTebäudekomplexen abseits der llauptkonmiimikationen etabliertDie etablierten Teile der Divisions-JSanitäl saus tat t werden durch eine schwarz-gelbe Fahne und eine weiße Fahne ^(Verband­platz viereckig, Deichtverwundetenstation dreieckig) mit dem Genfer Kreuz bezeichnet.
Verbindung. Der Koniniandant der Divisionssanitätsanstalt erhält zu Beginn des Gefechtes 2 Ordonnanzreiter zugewiesen, mit deren Hilfe er sich so rasch als riiöglich über den Standort der Hilfsplätze und die dort vorhandene Zahl von abgabsbereiten VerAvundeten orientiert und auch weiterhin die Verbitidung erhält.
Einbringen der Schwerverwundeten. (Heichzeitig mit dem Etablieren des Verbandplatzes wird mil d<mi Abholen der Schwerverwundeten von den Hilfsplätzon begonnen. Hiezu dienen in erster Linie die Blessiertenwägen der Anstalt und mög- licbst zahlreiche eingerichtete Landesfuhren, deren Aufbringung sowohl bei den'Hilfsplät^en als l)eim Verbandplatz betrieben wer­den muß.Der \"erkehr der \\'a,gentraiisporte muß derart geregelt werden, daß die Entlastung aller Hilfsplätze ungefähr gleichmäßig vor sich geht.
Dienst am Verbandplatz. Der Verbandplatz besteht im all- g(‘meinen aus einerÜ b e r  n a h m s g r u p p e, bei der ein Arzt die ankommenden Verwundeten übernimmt und nach Einblick in das Diagnosen- täfelcben und Konstalierung des' Zustandes des Verbandes ent­weder derc h i r u r g i s c. h (' n (1 r u p p e zuweist, wenn noch (dm̂  ärzt­liche Tätigkeit, größere Operationen oder dgl. nötig sind, oder direkt zumH n t e r к u n f t s r a u m f ü r  v e r s o r g t  e V e r w u n d e t e weist, wo sie bis zum weiteren Abtransport gepflegt, gelabt und verköstigt werden.Außerdem sind Kochstellen, ein Parkplatz für die .Fuhrwerke, Stallungen für die Pferde, ein Materialraum und dgl. m. nötig.Im Notfälle kann die chirurgische Gruppe unter dem mitgeführ­ten großen Dperationszelt etabliert werden, während für die anderen Teile Elugdächer aus Zeltblättern, requiriertem Material us\v. hergestellt werden.



125Im I'iiterkimftsraum für versorgte Verwundete werden auch Ver­zeichnisse über die Aufgenommenen angelegt, die für spätere Zwecke der Standesführung dienen.
Einbringen der Leichtverw undeten. Sobald die Leichtv^er- wundetensiatjon (Mabliert ist, werden die Hilfsplätze davon ver­ständigt und die versorgten Leichtverwundeten werden in kleinen Transporten, von leichtverwundeten Offizieren und Unteroffizieren geführt, womöglich zu Fuß, sonst auf Landes­fuhren dorlhiu abgesendet. Die Ilüstungen und Waffen werden stets auf Landesfuhren oder sonstigen лmrfügharen Fuhrwerken transportiert.
Dienst der Leichtverw undetenstation. Die ankommenden Leichtverwundeten werden untersucht, nach Uedarf ärztlich he- handell: und bis zur Übernahme durch ein Feldmarodenhaus verkösligt. Leichtverwundete Offiziere und Unteroffiziere führen die Aufsicht, dienstfähige Leichtverwundete werden zum Kochen, zu Reinigungsarbeiten u. dgl. verwendet.Für die spätere Staiidesführung wird ein Verzeichnis der Leicht­verwundeten angelegt.
Verlegung der Anstalt. Da die Verlegung der etablierten An­stalt sein zeitraubend und schwierig ist und den Dienst wesent­lich schädigt, soll sie nur in den seltensten Ausnahmsfällen an­geordnet лѵеічіеп. Die Durchführung kann nur staffelweis'e er­folgen.
Freim achen (Evakuieren) der Anstalt. Die Restimmung und Verlautbarung der Krankenabschubstation und damit die Ein­leitung des Abtransportes der Verwundeten vom Verbandplatz ist meist erst relativ spät möglich. Zur raschen Freimachung der Divisionssanitätsanstalt werden daher die Schwerverwundeten des Verbandplatzes von einem Feldspital, die Leichtverwundeten der Leichtverwundetenstation von einem Feldmarodenhaus über­nommen.Das ablösende Feldspital ersetzt auch das verbrauchte Ala- terial, so daß die Divisionssanitätsanstalt dann wieder mit voller Ausrüstung den Truppen folgen kann.
Rückzug der Anstalt. Wenn aushahmsweise die Anstalt hei einem nötig gewordenen Rückzug bereits etabliert ist, ist recht-



126zeitig alles abzutraiisportieren, was möglich ist. Es sollen nur nntransportable Verwundete mit dem nötigsten Pflegepersonal unter dem Schutze der Genfer Flagge Zurückbleiben.Die D r i g a d o s a n i t ä t s a n s t a l t e n  versehen den Dienst in ähnlicher Weise wie die Divisionssanitätsanstalten. Die Leichtverwundetenstation wird improvisiert.Infolge des geringen Standes an Ärzten kann es nötig sein, einzelne Trup|)enärzte zur Verstärkung zu kommandieren.“ )̂
X ä tigfk eit d e r  X e ld sp itä le r.Noch während des Kampfes wird die voraussichtlich nötige Zahl von Feldspitälern vordirigiert und derart hereitgestellt, da В die Ablösung der Verbandplätze bald beginnen kann.

Arl der Etablierung. Der Etablierungsort muß derart gelegen sein, daß die Evakuierung der Verbandplätze möglichst rasch und einfach erfolgen kann.Das Feldspital braucht bedeutende räumliche Ausdehnung; außer den Unterkunftsräumen für die Verwundeten (Offiziere und Mann­schaf: getrennt) und Operationsräumen sind Aufnahmszimmer, Inspek­tionszimmer, Isolierräume für Infektionskranke, Apothekenräume, Küchen, Magazine für Material, Waffen und Rüstungen, ЛѴасІіІокаІе, Bade- und Waschräume usw. und schließlich Unterkünfte für das eigene Personal, Stallungen, Parkplätze und dgl. nötig. Allen diesen Anfor­derungen entsprechen nur sehr große Ateierhöfe oder Schlösser oder ganze Ortsteile.Wenn das Feldspital nur einen Verbandplatz zu evakuieren hat, so ist es am einfachsten, wenn es an der Stelle des Ver­bandplatzes selbst etabliert werden kann, falls dort die nötigen Räumlichkeiten vorhanden sind. 1st dies nicht der Fall, oder soll das Feldspital die Schwerverwundeten mehrerer Verband­plätze übernehmen (z. R. nach wenig verlustreichen Kämpfen), so muß die Etablierung an einem Punkt mit günstigen Verbin­dungen zu den Verbandplätzen erfolgen.2̂ ) Die Tätigkeit der Hilfsplätze, auf welche nach modernen Grund­sätzen das Hauptgewicht gelegt werden !muß, wird dadurch beeinträchtigt. Die Kommandierung von Truppenärzten muß daher auf das absolut Nötige beschränkt werden.



127
Übernahme der Verw undeten. Wenn das Ŝpital an der Stelle fies Verbandplatzes elabliert wird, so erfolgt die Übernahme ani eintaclisten dadurch, daß nur die Ärzte und das Hilfspersonal der Anstalt durch jene des Spitals abgelöst Averden und das in (lebrauch befindliche Material der Anstalt Amm Feldspital über­nommen und durch Material des Spitals ersetzt AAÜrd, während die VerAvundeten an Ort und Stelle Ьіеіізеп.Wird das Spital an einem anderen Orte etabliert, so erfolgt die Einholung der Verwundeten durch die beim Feldspital ein­geteilten BlessierteiiAAmgen des roten Kreuzes und alle sonstigen auf bringbaren Fuhrwerke.
Evakuierung des Feidspiials. Da die Feldspitäler bei der A'ormarschierenden Armee bald wieder gebraucht Averden, müs­sen sie bald durch ein mobiles ReserAmspital abgelöst AAmrden, das zu stabilerer Tätigkeit bestimmt ist.Wenn es möglich war, eine Krankenaljsclmbslation in Be­trieb zu setzen und genügend Transportsmittel (Landesfuhren, Feldbahn. Verpflegskolonnen) aufzutreiben, ehe noch ein mo­biles Beservespital herankommt, so erfolgt die EAmkuierimg des b’eldspitals teihveise durch den Abtransport der Transportablen. Die Intransportablen Averden dann, falls sich die Etablierung eines mobilen lleservespitals für sie nicht Amrlohnt oder die Eta­blierung nicht aus anderen Oründen (z. B. als Etappeneinrich- tnng) nötig ist, der Oemeinde, resp. dem Etappenkommando übergeben.Häufig wird sich aber der Beginn des Krankenabschubes länger verzögern und das Feldspital Avird dann evakuiert, indem das mobile Beservespital alle Verwundeten übernimmt.
M arschbereitschaft. Sobald die EAmkuierung beendet und das verbrauchte Material ersetzt ist, meldet das Feldspital die er­langte Marschbereitschaft dem Amrgesetzten Korpskommando, Avelches die weitere Dirigierang veranlaß!.

X ä tigfk eit d e r F e ld m a r o d e n b ä u s e r .Die Etablierung der Feldmarodenhäuser soll möglichst gleichzeitig mit jener der Feldspitäler erfolgen.
Ort der Etablierung. Die Feldmarodenhäuser sollen zur Aus­nützung der Bessoiircen tunlichst in der Nähe größerer Ort-



128schäften, іш Interesse der Disziplin jedoch außerhalb derselben etabliert werden.Das Rauinerfordernis ist ungefähr das gleiche wie bei einem Feldspital.
Übernahme der Leichtverw undeten. Sobald die Etablierung beendet ist, erfolgt die Evakuierung der Leichtverwundeten­stationen durch „Leicht^terwundetentransporte“ im allgemeinen mit Fußmarsch; Waffen und Rüstungen und einzelne Marsch- unfähige werden mit Landesfuhren oder sonstigen Transport­mitteln nachgeführt.
Evakuierung der Feidm arodenhäuser. Die Evakuierung er­folgt int allgemeinen durch die Genesung der Leichtverwundeten und ihre Rücksendung an die Truppenkörper im Wege der Etappenkommanden. Solche, deren Zustand sich verschlimmert, werden an das nächste Reservespital oder die nächste Kran­kenahschuhstation abgegeben.

X ä tig lte it  d e r m o b ile n  R e s e r v e s p itä le r .

Etablierung. Die zur Ablösung der Feldspitäler bestimmten mol)ilen Reservespitäler etablieren sich grundsätzlich in deren Etablierungsraum. Alle bereits eingerichteten Räumlichkeiten, die Kranken und das im Gebrauch stehende Material werden vom Reservespital übernommen, das Personal wird abgelöst und das übernommene Material dem Feldspital ersetzt.
Evakuierung. Die mobilen Reservespitäler werden teils durch Abtransport Transportabler an eine Krankenabschubs­station, teils durch Abgabe llekonvaleszenter an ein Feldmaro- denhaus, teils durch den Tod tSchwerstverwundeter evakuiert. Einzelne schließlich noch verbleibende Intransportable werden — wenn das mobile Reservespital anderswo benötigt wird - der Gemeinde, resp. dem Etappenkommando übergeben.

Sanitätsdienst in Kavalleriekäm pfen.Rei Reiterkämpfen genügt infolge der geringen räumlichen Ausdehnung des Gefechtsfeldes meist ein Hilfsplatz. Die Eta­blierung erfolgt durch das Sanitätspersonal der Truppen nach



129Beendigung der Attacke auf dem Kampfplatze selbst. Der Dienst auf dem Hilfsplatze verläuft ebenso wie auf Infanteriehilfs- plälzen.Wenn die Peldtragen und Hohlscliienen nicht rechtzeitig von den Werkzeugwagen auf eine Landesfuhr oder auf Munitionswagen der reitenden Artillerie oder der Maschiiiengewehrabteilungen umgeladen wurden, Averden sie nie zur Hand sein; das Einbringen der gehunfähi­gen Verwundeten muß dann mit improvisierten Tragbahren oder durch Tragen mit den Händen erfolgen. Wenn Hilfsplatzwagen zur Stelle sind, so bildet ihr Inhalt eine sehr erwünschte Ergänzung für das kärgliche verfügbare Material und erlaubt den Ersatz des verbrauchten Truppen­materials.Wenn die Divisionssanitätsanstalt überhaupt in der Nähe ist und zur Tätigkeit kommt, so wird der Verbandplatz mit dem bereits tätigen Hilfsplatz vereint und setzt dessen Arbeit fort, sobald das Truppenpersonal entbehrlich ist und den Trup­penkörpern nachfolgt; für die Leichtverwundeten лvird ein ab­gesonderter Raum des Verbandplatzes bestimmt.
Evakuierung der Anstalt. Da es meist sowohl an Zeit als an Transportmitteln fehlt und auch keine weitere Feldsanitäts- anstalt in erreichbarer Nähe ist, ist die Evakuierung der Divi­sionssanitätsanstalt meist nur durch Übergabe der Schvverver- wundeten an die nächste Gemeinde möglich. Im äußersten Not­fall kann einiges Pflegepersonal zurückgelassen werden.Die Leichtverwundeten können, soweit sie reitfähig sind, unter günstigen Verhältnissen auf minder dienstfähigen Pferden zurückgesendet werden. 1st dies nicht möglich, so werden sie gleichfalls der Gemeinde übergeben.Beim Herankommen der Armeekörper der Infanterie wer­den die zurückgelassenen Verwundeten dann von diesen über­nommen und weiter \mrsorgt.Bei Kämpfen im Anschluß an die Infanterie und beim Feuer­gefecht zu Fuß spielt sich der Sanitätsdiensl analog wie bei der Infanterie ab.

Sanitätsdienst im Rückzug.Bê  R ü c к m ä r s c h e n werden alle irgend transportablen Kranken (Verwundeten) mitgenommen. Da die Eisenbahn stets bis zu den Truppen betriebsfähig ist, kann der Abschuh direkt von den Sammelstellen (Divisionssanitätsanstalten) erfolgen.9



130 Bei В ii с к z u g s g e f e c h t e ii wird zur ^Verwimdetenbesor- gung nur das unumgänglich nötigste Personal und Material ein­gesetzt; die weitere Sorge für die ziirückbleibenden Verwun­deten, deren Abtransport nicht mebr möglich war, fällt dem Gegner zu.
Disponierang der mobilen Sanitätsformationen.Wie aus dem Gesägten hervorgeht, setzt die richtige Dispo- nierung und Einsetzung der Feldspitäler, Feldmarodenhäuser und mobilen Reserv-espitäler große Übung und militärisches Ver­ständnis voraus, damit die vorhandenen Formationen rationell ausgenützt werden.Als o b e r s t e r  G r u n d s a t z  gilt, daß die Disponierung sämtlicher Sanitätsformationen sich unbedingt v o n  j e d e m  S c h e m a  f r e i  halten muß und sich nur der momentanen mili­tärischen Lage und den sanitären Bedürfnissen anpassen darf.Die Disponierung erfolgt auf Antrag des betreffenden leiten­den Arztes, der daher stets die militärische und sanitäre Situa­tion evidentführen und vorausdenkend würdigen muß.Im allgemeinen lassen sich folgende Grundsätze aufstellen :Die leitenden Arzte der Armeekörper, selbständigen Kolonnen usw. halten sich in unmittelbarer Nähe des Kommandanten auf, um stets orientiert zu sein und Anträge stellen zu können.Das Sanitätspersonal der Truppen isamt Sanitätstragtieren, soweit solche vorhanden sind) folgt vereint an der Queue der Truppenkörper oder auch der Bataillone.Die Divisions-(Brigade-)sanitätsanstalt marschiert so nahe als möglich an der Queue der Truppenkolonne und nächtigt in­mitten Иег Truppen, womöglich an einem Kommunikationsknoten. Bei Gefechtsmärschen können einer Nebenkolonne, in großen Verhältnissen auch der Vorhut einzelne Hilfsplatzwagen zuge­wiesen werden, die Mehrzahl soll jedoch bis zur Klärung fler Gefechtsverhältnisse zurückgehalten werden.Bei Beginn der Operationen soll jedem Korps ein Feldspital pro Division zugewiesen werden; sie marschieren zunächst ver­eint im Korpstrain, werden aber vor einem Gefecht bis in den Divisions'train vorgezogen.



131’Die Feldmarodenhäuser müssen den Korps rechtzeitig zu- gewiesen. und rechtzeitig vorgezogen werden, damit sie gleich­zeitig mit den Feldspitälern die Divisionssanitätsänstalt eva­kuieren können.Ebenso muß die Zuweisung und Vordisponierung der mo­bilen Reservespitäler derart rechtzeitig erfolgen, daß sie mög­lichst bald nach dem Gefechtstage die etablierten Feldspitäler erreichen und evakuieren können.
Hygiene der Gefechtsfelder.Jedes Gefechtsfeld, das im eigenen Besitze bleibt, ist so­gleich nach Anordnungen Jenes Kommandos, das im Gefechte be­fehligte, systematisch zu durchsuchen. Dies geschieht durch Blessiertenträgerpatrouillen, Mannschaft der Sanitätstruppe der anwesenden Anstalten, oder auch, falls noch Truppen in der Nähe sind, durch Truppenabteiluiigen.Das ganze Gefechtsfeld wird in Ilayone und Abschnitte geteilt, deren Absuchung den einzelnen Truppenkörpern und An­stalten übertragen wird. Die hiebei noch Vorgefundenen Д"ег- wundeten werden der nächsten Sanitätsanstalt übergeben, die Leichname und Tierkadaver an vorher bestimmten Punkten ge­sammelt und begraben.Die Eeerdigimg der Toten liat so rasch als möglich zu erfolgen; der Tod wird durch einen Arzt konstatiert, AVertsachen und das Legi- tiniationshlatt abgenommen und nach tlestätigung durch den beaufsich­tigenden Offizier dem Armee-Etappenkomraando eingesendet.Offiziere werden möglichst einzeln, Mannschaft wird in ^lassen- gräbern beerdigt; die Grabstätten werden bezeichnet, Verzeichnisse über die Beerdigten der nächsten Ortsbehörde (dem Geistlichen) übergeben. Die tlcrstellung der Gräber erfolgt nach Möglichkeit durch die Zivil­bevölkerung oder auch durch Truppenpioniere und Teile der Pioniei’- trujipo.Tierkadaver werden abseits verscharrt oder verbrannt.Die weitere gründliche Aufräumung der Schlachtfelder, die nötigte Desinfektion und Verbesserung der Gräber obliegt der „Salubritätskommission“ des Etappenkommandos. 9*



132 i V. I • ł j M j ■i J n r -Ergfebnis des Sanitätsdienstes bei deii Armeekörpern.Das Resultat des bisher besprochenen Sanitätsdienstes ist folgendes;1. Im Aufm arschraum  ergeben sich:a) einzelne etablierte Feldmarodenhäuser mit Maroden und Leichtkranken, welche bald genesen, wodurch diese Feldmarodenhäuser in absehbarer Zeit wieder frei werden.b) stabile Heilanstalten (erweiterte Friedensanstalten) und ev, etablierte mobile Reservespitäler mit Leicht- und Schwerkranken, die längerer Heilungsdauer bedürfen und abgeschoben werden müssen.2. W ährend der Märsche ergibt sich täglich eine Anzahl vonLeicht- und Schwerkranken bei den Divisionssanitäts-anstalten, die abgeschoben werden müssen.3. Nach Gefechten ergeben sich:a) etablierte Feldmarodenhäuser mit einer großen Anzahl von Leichtverwundeten, die bis zur Genesung dort bleiben;b) etablierte Feldspitäler, resp. nach deren Ablösung eta­blierte mobile Reservespitäler mit einer großen Zahl von Schwerverwundeten, welche abgeschoben werden müssen.
Der Krankenabschub.

G rundsätze:L e i c h t k r a n k e  u n d  L e i c h t v e r w u n d e t e ,  deren Wiedergenesung in kurzer Zeit zu erwarten ist, dürfen den Be­reich der Armee überhaupt nicht verlassen. Sie werden in Feldmarodenhäusern untergebracht und nach ihrer Genesung in kleinen Transporten durch die Etappenbehörden ^̂ u ihren Truppenkörpern dirigiert.S c h w e r k r a n k e  ( S c h w e r v e r w u n d e t e ) ,  deren voFe Genesung n o c h  im L a u f e  des  F e l d z u g e s  zu erwarten ist, werden in stabilen Anstalten oder etablierten mobilen Re-



Offiziers';; I'-'otliek des к. к. Landwehrinfantarieregiments Nr. 33. 133servespiiälerii itmerlialb des Etappeiiraiimes oder in seiner riäch- slen Nähe untergebracht (,,Krankenabschub“ ), um nach der Genesung rasch wieder zu ihren Truppenkörpern einrücken zu können.S c h w e r к r a n к e (S c h w e r v e r w u n d e t e), welche erst s e h r  s p ä t o d e r  а u c h g a r  n i c h t  mehr kriegsdienst­tauglich werden dürften, werden im Gebiete der Monarchie mög- lichs! gleichmäßig in stabile Anstalten verteilt („Krankenzer­streuung“ ).I n s t r а n s p о r t а b 1 e bleiben in jener Anstalt oder bei jenem Etappenkommando (jener Ortsbehörde), wo sie sich be­finden, bis sie entweder trausportabel werden oder sterben.
Leitung des Krankenabschubes.Der Krankenabschub wird nach Weisungen des Armeekom- mandos von dem Armee-Etappenkommando geregelt und geleitet.

К ra n к e n а b sc h u b s tat Ionen.Je nach dem Verlaufe der Kommunikationen und den verfüg­baren Transportmitteln werden bei Beendigung des AufmarschesBeginn des Abschubes), dann während der Märsche und nach Gefechten fallweise möglichst günstig gelegene Kranken­abschubstationen bestimmt und verlautbart.
ІШ allgemeinen ist stets der Abschub mit Eisenbahn ixier Schiff anzustreben; die Abschubstation soll also stets eine Station einer in Betriel) stehenden Vollbahn oder Schiffahrtslinie sein. Wenn dies ganz unmöglich ist, kann der Abschub ausnahmsweise auch mittels Feld­bahn, im .äußersten Notfälle auch mit Fuhrwerken auf Straßen er­folgen. Die Abschubstation ist dann eine Station der Feldbahn oder eine günstig gelegene Ortschaft an einer Hauptstraßenlinie.Andrerseits soll die Abschubstation stets so gewählt werden, daß sie von den Truppen und etablierten Anstalten aus möglichst leicht und rasch erreicht werden kann, d. h. also tunlichst weit vorne.Für jede Armee wird, je nach ihrer Größe und nach dem Verlaufe der Kommunikationen, mindestens stets eine Abschub­station eingerichtet.Krankentransporte bis zur Abschubstation. Der mit allen ver­fügbaren Mitteln durchzuführende Kranken-(Verwundeten-)transport bis zur Abschubstatiou vdrd meist große Schwierigkeiten machen, besonders



134wenn es sieli um größere Distanzen handelt;; durch günstige Lage (zweckmäßige AVahl) der Abschubstationen können die Schwierig­keiten vermindert werden.AVagentransporte sollen nicht mehr als zirka lüü Kranke (Ver­wundete) zählen; die absendende Stelle (Divisionssanitätsanstalt, Feld­spital, mobiles Keservespital) hat das nötige sanitäre Geleitpersonal beizustellen.Als Transportmittel sind in erster Linie alle erlangbaren Landes­fuhren zu verwenden; leere Verpflegsstaffel, welche ohnedem zurück- marschieren müssen, können ausgenützt werden, sollen aber in ihrem eigentlichen Dienst möglichst wenig gestört werden. Fuhrwerke der Sanitätsanstalten dürfen nur auf kurze Strecken verwendet werden, лѵ'епп die Marschbereitschaft der Anstalt es gestattet; zurückfahrende Leerzüge der Feldbahn können verwendet werden, wenn der Verpflegs- dienst darunter nicht leidet.AVenn längere Transporte bis zur Abschubstation unvermeidlich sind, so werden an den Transportlinien (Straßen) K r a n k e n h a l t -  S t a t i o n e n  (je nach Bedarf mit oder ohne Kächtigungsvorsorgen) etabliert; reichen die verfügbaren mobilen Krankenhaltstationen nicht aus, so лverden solche unter möglichster Ausnützung der Zivilbevöl­kerung improvisiert.
Einrichtung der Krankenabschub^tation.Das Eintreffen der Kranken-(V€rwundeten-)Transporte hängt von den bei den abgebenden Armeekörpern erlangbaren Trans­portmitteln, das Abgehen aus der Abschubstation von der Zahl und dem Verkehr der verfügbaren Sanitätszüge ab..lede Krankenabschubstation verfügt daher über1. eine m o b i l e  К r а n к e n h а 11 s t а t i о n zur Übernahme, Verpflegung und Wartung jener Knmken (Verwundeten), welche höchstens nach Tagesfrist weitertransportiert werden können;2. ein R e s e r V e s p i ta 1 (ein stabiles oder in dessen Er­manglung ein etabliertes mobiles) zur Aufnahme der durch den bisherigen Transport etwa int'ransportabel gewordenen Kran­ken, dann jener, welche längere Zeit auf den Weitertransport warten müssen ;3) ein F e 1 d m а r о d e n h а u s oder eine entsprechende sta­bile Anstalt zur Aufnahme Kranker (Verwundeter), deren Zu­stand sich gebessert hat, die daher nicht weiter ahtransportiert werden.
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Durchführung des Krankenabschubes.Die Dirigierang der Abschubmittel (Sanitätszüge und Sani­tätsschiffe, ausnahmsлл'eise Feldbalmzüge) erfolgt durch das Armee-Etappenkommando unter sorgfältiger Berücksichtigung der Belastung der Abschubstationen und der Belagsfähigkeit der auf­nehmenden stahilen Anstalten.
Krankenzerstreuung.Die L e i t  u n g der Krankenzerstreuung ist Sache des Reichs- Kriegsministeriums.Ali der rückwärtigen Grenze des Etappenraumes werden je nach dem Verlaufe der Bahnen und Schiffahrtslinien eigene К r a n к e n z e r s t r e u u n g s s t a t i о n e n (meist 1  für jede Armee) bestimmL deren Einrichtung ähnlich jener der Kranken- abschubstationen ist (Krankenhaltstation, stabile oder etablierte mobile Sanitätsanstalt). In diesen Stationen werden die ankom- menden Kranken ärztlich' behandelt und verpflegt und jdann nach Ausscheidung etwaiger Intransportabler in neue Transporte zu- sanimengestellt, deren Dirigierung vom Beichskriegsministerium nach (dnem sorgfältig entworfenen Zerstreuungsplan erfolgt. Fnterwegs finden die Transporte in den stahilen K r a n k e n -  h а 1 I s t а t i о n e n de s  r o t e n  K r e u z e s  Ruhe, Pflege und \ erköstigung; im Bestimmungsorte werden sie durch die L o k a l -  1. r а n s p о r t s к о 1 о n n e n des roten Kreuzes (in Wien auch durch jene des Malteser-Ritterordens) teils in stabile Anstalten, teils zu einzelnen Privatpersonen, die sich dazu erboten haben, zur (Midgiltigen Behandlung transportiert.

Materialersatz.Das verbrauchte Fanitätsmaterial der Truppen wird durch die Divisions- Brigade-) Sanitätsanstalten ersetzt.Die Divisions- (Brigade-) Sanitätsanstalten erhalten den Er­satz von den Feldspitälern oder (лѵепп dies einfacher Aväre) dii'(‘kt vom Sanitätsfelddepot.



136 Allen anderen mobilen, ambulanten und stabilen Sanitäts- anstalten bei der Armee im Felde wird das verbrauchte '.Ma­terial direkt vom Sanitätsfelddepot ersetzt.Zum Materialersatz für die Formationen des roten Kreuzes und des deutsehen Kitterordens auf dem Kriegsschauplätze ist das mobile Vereinsdepol bestimmt.Weitere Ersatzvorräte werden in großer Alenge bei den Monturdepots, beim Garnisonsspital Nr. 1 in Wien und bei der Militär-Medika.mpntendirektion in Wien angesammelt und nach Bedarf den Sanitätsfelddepots nachgeschoben.
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3. Orientierende Daten über Details.

Ausrüstung der leitenden Ärzte.Abgesenen von der militärärztlichen Tasche und den Zahiiextrak> tionsinstrumenten, welche jeder Arzt bei der Armee im Felde hat, verfügt der Sanitätschef des Korps über einen b e r i t t e n e n  B a n d a g e n -  t r ä . g e r ,  mit der gleichen Ausrüstung wie die Eandagenträger der Kavallerie, idei- Sanitätschef der Armee und jener des Etappenkommandos über je' einen S a n i t ä t s f о u r g о n, der zahlreiche Arzneien, Apothekergeräte, ärztliche Kequisiten u. dgl. enthält.Jeder leitende Arzt hat für seine Kanzleibedürfnisse eine Schriften­kiste, die im Train des betreffenden höheren Kommandos fortgebracht wird. Aiisrüstung der Truppen.Das Verbandpäckchen ist 37 Gramm schwerVerbandpäckchen.und enthält:eine 4 m lange, ’G'o cm breite Binde,2 fertige Verbände (für Einschuß- und Ausschußwunde) aus Baum­wolle und Organtin,Sicherheitsnadel.Inhalt der militärärztlichen Tasche.1 chirurgisches Etui,Meldeblock und Kartenschutz,Seife und Handbürste, Sicherheitsnadeln, Nähseide und Nadeln, 4 kleine und ,1 mittlere Verbandtype,1 Injektionsspritze,verschiedene Avichtige Arzneien und ^Medikamente,Heftpflaster,20 Diagnosentäfelchen.



138 Zalmoxtraktioiisiiistruniente. Jeder Arzt verfügt über 1 Garnitur solcher Instrumente, die bei den Fußtruppen von einem Bandagenträger, bei berittenen Truppen in einer Packtasche des Arztes fortgebracht Avird. TnhaK der 8anitätsunteroffizierstascheii:1 chirurgische Tasche (Pincette, liasiermesser, Scheere usw.),Seife, Handbürste, Sicherheitsnadeln, Stecknadeln, Nähzeug,3 mittlere und 1 große Verbandstyiie,Г) dreieckige Verbandtücher, 4 Binden, ВаитдѵоПе und Heft­pflaster.Inhalt der Bandageiiträgerausrüstung.Der V e r b a u  d t o r n i s t e r  enthält:1 Kassette mit 70 kleinen, 26 mittleren und 13 großen Ver­bandtypen, Binden, Organtin und Sicherheitahadeln.Im Stütztornister einen chirurgischen Instrumentenkasten.Der ä r z t l i c h e  E e q u i s i t e n t о r n i s t e r enthält:1 Kassette mit 16 dreieckigen Verbandtüchern, verschiedene Binden, Heftpflaster, einen Irrigator, Utensilien für die Anti- septik, Nähseide, 50 Diagnosentäfelchen u. dgl. m.Im Stütztornister: Zahnzangen und Spirituskocher.In den А r z n e i t а s c h e n am Leibriemen tragen beide Bandagen­träger einen Vorrat der am häufigsten nötigen Medikamente.Inhalt der Л'егЬашНайсІіеп der Blessiertenträger.
10 kleine Verbandtypen,2 dreieckige Verbandtücher,3 Binden, Baumwolle, Sicherheitsnadeln und 1 Trinkbecher.

Verbandmaterial eines Bataillons.von den Verbandpäckchen sind bei jedem BataillonAbgesehen vorhanden:248 kleine Verbandtypen,40 mittlere Verbandtypen,17 große Verbandtypen,
68 dreieckige Verbandtücher und außerdem 117 verschieden große Binden

Diagnosentäfelchen.Die Diagnosentäfelchen sind 8 cm lang und 5Ѵг breit, aus starkem Pergamentpapier und haben eine Metallöse mit Fadenschlinge. — Früher waren die Täfelchen rot für Transportable, weiß für Inti’ansportable.



139Dieser auch lur die Verwundeten auftällige Unterschied wurde 1910 aufgegeben und es лverden nur mehr weiße Täfelchen verwendet. Der Arzt vermerkt darauf:Art der Verletzung,Geleistete Hilfe,Grad der Transportfähigkeit, ' ''' ’Datum und Unterschrift.
D e ta ils  ü b e r  d ie  A n sta lte n .Infanterie-Divisioiissaiiitiitsanstalt.S t a n d :G Ärzte (inklusive Kommandant),

1  Keldsanitätsabteilung (2 Offiziere),1 Traindetachement (Komdt. IVaclitmeister),Gesamtstand: zirka 200 Mann,150 Pferde.K u h r w e r к e :H ilfsplatzwagenstaffel:9 — 2 sp. Hilfsplatzwagen M. 3 Leichtvemvundetenstation:2 — 4 sp. Sanitätspackwagen M. 82.W'rbandplatz:G 4 sp. Sanitätspackwagen M. 82,1 — 4 sp. Sanitätsfourgon des DRO,4 - - 2 sp. ProviantAvagen IM. 88,
I - 2 sp. Pahrküche.Blessiertenwagenstaffel:II  - - 4 sp. Blessiertenwagen M. 8G,4 — 4 sp. ßlessierteinvagen des DRO.Summe: 38 PuhrAverke.Die Tornister der Mannschaft AA’erden Avälirend des Marsches auf den PuhrAverken transportiert.I n h a l t  e i n e s  H i 1 f s p 1 а t z av а g e n s :100 kleine Verbandtypen,200 mittlere Verband typen,150 große Verbandtypen,GO dreieckige Verbandtücher, zahlreiche Binden, Watte, Organtin usw.3 komplette Peldtragen,Instrumente für die Narkose und Antiseptik, chirurgische Instrumente,



140 Beleuchtungsmittel verschiedenster Art, Medikamentenvorräte,Bum, Tee, Kaffee, Schokolade, Kochgeräte Große Signalfahnen zur Markierung. und Eßgeschirre,
\’’ e r ЛѴ e n d u n g d e s  Г e r s о n a 1 s :Auf dem Verbandplatz sind in der Regel der Kommandapt uncj 3 Ärzte, bei der Leichtverwundetenstation 2. Ärzte tätig.Der Kommandant der Feldsanitätsabteilung ist Trainkommandant, der zweite Offizier der Abteilung fungiert als Proviantoffizier für die ganze Anstalt.Für den Medikamentendienst ist ein eigener Unteroffizier der Feld­sanitätsabteilung („Pharmazeut“) bestimmt.Infanterie-Brigadesanitätsanstalt.
S t a n d ;1 Eegimentsarzt (Kommandant),1 Feldsanitätsabteilung (Komdt. Feldwebel),1 Traindetachement (Komdt. ЛѴ achtmeister).Gesamtstand: zii’ka 70 Mann.zirka 50 Pferde.Der Dienst des Trainkommandanten und des Proviantoffiziers wird vom Kommandanten der Anstalt selbst versehen.F u h r w e r к e :Hilfsplatzwagenstaffel:2 — 2 sp. Hilfsplatzлvageu M. 3.Verbandplatz:1 — 4 sp. Sanitätsrequisitenwageii ІМ. 67/80,2 — 4sp. Sanitätsdeckelwagen M. 67/80,2 — 4 sp. Proviantwagen M. 67/80.Blessiertenwagenstaf fei:4 — 4 sp. Blessiertenwagen M. 86.Summe: 11 Fuhrwerke.KavaIlerie-Divisionssanitätsanst4alt.
S t a n d :1 Regimentsarzt (Kommandant),1 Feldsanitätsabteilung (Komdt. Feldwebel),1 Traindetachement (Komdt. Zugsfülirer).Gesamtstand: zirka 45 Mann, zirka 35 Pferde.Der Kommandant der Anstalt versieht den Dienst des Trainkomman­danten und des Proviantoffiziers.



141F u li г w e г к e :Hilfsplatzwagenstaffel:2 — 4 sp. Hilfsplatzwagen М. 3.Verbandplatz:
1  — 4 sp. Sanitätspackwagen M. 82,1 — 2 sp. Proviantwagen.Blessiertenwagenstaffel:4 — 4 sp. Blessiertenwagen M. 86.Summe: 8 Fuhrwerke.Die HilfsplatzAvagen sind 4 spännig, um auch durch längere Zeit im Trab folgen zu können.Feldspital.

S t a n d :3 Ärzte (der Kommandant ist beritten, die beiden anderen Ärzte sind unberitten),1 Geistlicher,
1  Bechnungsführer,
1 Medikamentenbeamter,1 Feldsanitätsabteilung (Komdt. ein berittener Offizier; gleich­zeitig Trainkomdt. und Proviantoffizier),1 Kondukteurschaft vom Lande (Komdt. ein berittener Kon­dukteur).Gesamtstand: zirka 100 Mann, zirka 80 Pferde.F u h r w e r к e :
8 — 4 sp. Sanitätspackwagen M. 82,(7 IVagen für den Spitalsgebrauch, 1 Wagen für Er­satzleistung),1 — 4 sp. Küstwa,gen (Bagage der Gagisten, Schriftenkisten und dergleichen),1 — 2 sp. Beiwagen vom Lande (für die Kondukteurschaft),1 — 4 sp. Deckehvagen M. 54/80 (Reservevorräte an Verpflegs-gütern),2 — 2 sp. Personenwagen vom Lande (Gagisten),1 — 2 sp. Fahrküche,5 — 2 sp. Verpflegswagen vom Lande.Blessierten wag'enstaffel:5 — 2 sp. Blessiertenwagen des roten Kreuzes.Zusammen: 24 Fuhrwerke.Bei jedem dritten Feldspital ist außerdem ein Delegierter des roten Kreuzes (Offizier) mit einem 4 spännigen Sanitätsfourgon (Material­ersatz) eingeteilt.



142 Mobiles Reservespital.Bei der Formienmg werden zugewiesen:3 Ärzte (einer als Kommandant),1 Geistlicher,
1 Bechnungsführer,1 Medikamentenbeamter,1 Eeservesanitätsabteilung (Komdt. Otl'izier).Zum AVagentransx)ort des Spitals wird stets 1 ärarischer 4 spänniger Rüstwagen M. 54 für das pharmazeutische Material (Apotheke) zu­gewiesen. Das übrige Material kann auf verfügbaren ärarischen Fuhr­werken (9) oder auf Landesfuhren (je nach Ladefähigkeit zirka 12) verladen werden. Alle Bespannungen, dann Personenwagen für die Gagisten, Beiwagen für Gagisten-Bagage und Verpflegswagen werden stets vom Lande beigestellt. — Das Gewicht des gesamten Materials beträgt zirka 72 q.Für Bahntransport ist 1 Güterwagen und 1 Волѵгу erforderlich.Feldmarodenhaus.Bei der Formierung wei’den 
1 —2 Ärzte,
^2  Eeservesanitätsabteilung (Komdt. Offizier) eingeteilt.Der AFagentransport erfolgt entweder auf verfügbaren ärarischen 4 spännigen Eüstwagen M. 54 (7) oder auf Landesfuhren (je nach Lade­fähigkeit zirka 12). Die Bespannungen, Personenwagen usw. werden stets vom Lande beigestellt. Das Gesamtgewicht des Materials beträgt etwa 65 q.Für den Bahntransport genügt 1 Güterwagen.Mobile Krankenhaltstation.Bei der Formierung wird 1 Arzt und1 2 Eeservesanitätsabteilung (Komdt. Offizier) zugewiesen.Für den 'Wagentransport sind entweder 7 ärarische 4 spännige Eüst­wagen M. 54 oder zirka 11 Landesfuhren nötig. Die Bespannungen Averden stets vom Lande beigestellt. Das Gesamtgewicht des Materials beträgt zirka 61 q.Für den Bahiitransi^ort genügt 1 Güteiavagen.

Spi(alszüg<‘.Personal:2 Ärzte (einer als Komdt.),1 Medikamentenbeamter, dem auch der Eechnungsdienst obliegt, 1 Feldsanitätsabteilung (Komdt. Unteroffizier).
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Jeder Zug besteht (abgesehen vom Sicherheitswagen) aus:18 Krankenwagen mit je 8 Betten,1 Kommandantenwagen,1 Magazinswagen,2 Personalwagen,1 Küchenwagen, ‘1 Küchenvorratswagen,1 Eequisitenw'agen,zusammen 25 durch Kommunikationen verbundene M'agen.Die Aufnahmefähigkeit beträgt 144 Schwerstkranke.Spitalsschiffe.Personal: wie Spitalszüge.Jedes Schiff ist eingerichtet für:
8 schwerkranke (verwundete) Offiziere und 108 (im lYintei’) resp. 126 (im Sommer l>ei Ausnützung des Ver­decks) Mann.Die vorhandenen Schiffe sind für den Vei'kehr auf der Donau, der Theiß, der Dr-au und der Save geeignet.Krankenzüge.Für jeden Krankenzug wird 1 Arzt und zirka 20 Mann (Sanitäts­truppe) aus der Sanitätspersonalreserve zugewiesen.ЛѴепп kein Arzt verfügbar ist, Avird ein Offizier als Kommandant eingeteilt und ihm ein Zivilarzt der freiwilligen Sanitätspflege zuge­wiesen.Ein n о r m а I e r Krankenzug besteht (abgesehen vom Sicherheits­wagen) aus:1 Kommandantenwagen (Personenwagen),
8 Güterwagen für je 8 Liegende,15 Güterwagen für je 20 Sitzende.Der Zug faßt daher 64 liegende und 300 sitzende Kranke (Ver­wundete).Je  nach Bedarf können weitere AVagen für Sitzende angekuppelt werden oder es können auch mehr AVagen für Liegende eingerichtet werden.Die Gütenvagen für Sitzende werden entweder durch Stroiisciiüt- tung oder durch Einstellen von Bänken u. dgl. eingerichtet.Die Güterwagen für Liegende werden durch Einstellen von eigenen „Eisenbahntragbetten“ (4 am Boden stehend, 4 hängend), von Peld- tragen oder Xottragen aus Zeltblättern u .dgl. eingerichtet.Das Sanitätsmaterial für einen Krankenzug ist minimal; es um­faßt nur einen Ballen von zirka 50 ke. Gewicht.



144 Krankeiischiffe.Das Personal ist gleich jenem der Krankenzüge gebildet: 1 Arzt, 1 Unteroffizier für den militärischen Dienst, 1 Unteroffizier für den sanitäi’en Dienst und für je 8—10 Liegende resp. zirka 30 Sitzende 1 Pfleger,Die Einrichtung der Schiffe geschieht durch Aufstellen von Eeld- tragen, Xottragen u. dgh, durch Strohschüttung und Einstellen von Sitzgelegenheiten.Sanitätsfelddepot.Bei jeder Korpseinheit sind eingeteilt:1 Arzt (ßegimentsarzt oder Stabsarzt) als Komdt.,
1 Ökonomieoffizier (der Monturverwaltungsbranche oder des Kuhestandes),1 Truppenrechnungsführer,1 Medikamentenbeamter,
1 Detachement der Sanitätstruppe,1 Detachement der Monturverwaltungsbranche.Das Gewicht der kompletten Korpseinheit (vor Formierung des permanenten Krankenzuges und der ersten mobilen Krankenhaltstation) beträgt:Material für 3 mobile Reservespitäler ä 72 q ......................................216 qMaterial für 2 Feldmarodenhäuser ä 65 q ................................................130 qMaterial für 2 mobile Krankenhaltstationen a 61 q .............................122 qMaterial für 3 Krankenzüge ä 0 5 q .....................................................  15 qMaterial für den Verbrauchsersatz beim ganzen Korps . . . .  380 qSumme zirka 850 qFür den Bahntransport sind 11 Güterwagen und für die ständig zugewiesenen äi’arischen Küstwagen für pharmazeutisches Material (1 pro Keservespital, 2 für den Verbrauchsersatz) 5 Lowrys nötig.Bei ЛVagentransport sind außer den 5 ständigen Eüstwagen ent­weder noch 100 verfügbare ärarische Küstwagen oder zirka 134 Landes­fuhren und die Bespannung für den fahrbaren Dampfdesinfektor, ferner 2 Personemvagen vom Lande nötig.

D ie  S a n itä tstru p p e  im  K riegte.D e r  S a 11 i t ä t s t r u p p e n к 0 m m a n d a n t wird im Kriege vom Keichskriegsmiiiisterium mit der Inspizierung der Feld- und Reserve­sanitätsabteilungen beauftragt.Bezeichnung der Sanitätsahteilnngen. Die Feldsanitätsabteilungen \verden nach der Anstalt bezeichnet, bei лѵеісііег sie eingeteilt sind; z. B. „Feldsanitätsabteilung der Infanterie-Divisionssanitätsanstalt Nr. 46“, „Feldsaiiitätsabteilung des Spitalszuges Nr. 5“ usw.



145Die Eeservesanitätsabteilungeii führen Nummern und die Nummer des aufstellenden Garnisonsspitals; z. Б. „Eeservesanitätsabteilung Nr. 3/12“ =  Abteilung Nr. 3 vom Garnisonsspital Nr. 12 aufgestellt.Ersatz. Die Feldsanitätsabteilungen erhalten den Ersatz für Ab­gänge von den Eeservesanitätsabteilungeii der aufstellenden Garnisons­spitäler. Sobald diese dadurch 2/3 ihres normalen Standes abgegeben haben, veriangen sie Ersatzzuweisung vom Sanitätstruppenkommando ^entweder durch Standesausgleich oder durch Einberufung von Land­sturmmännern).
F o r m a tio n e n  d e r freiw illis:en  Sanitätspfleg;e.Personal. Alle bei der Armee im Felde und in Festungen, die in Kriegsausrüstung stehen, befindlichen Personen der freiwilligen Sani­tätspflege stehen unter militärischer Gerichtsbarkeit und unter militä­rischem Disziplinarstrafrecht.Alle diese Personen erhalten auch kostenlos ärarische Verpflegung. Bezüglich etwa beanspruchter Geldentschädigung (Gage, Löhnung) muß bei der Anmeldung ein spezielles Abkommen mit der Kriegsverwaltung getroffen werden. Der 3Ialte»ser-Rittei4)rden.Spitalszüge.Das Personal eines Zuges besteht aus:1 Kommandanten (nichtaktiver Offizier),

2 Ärzten,1 Eechnungsführer,12 Mann.Das ganze Personal wird vom Orden beigestellt und trägt Uni­form mit dem Ordensabzeichen.Jeder Zug besteht (abgesehen vom Sicherheitswagen) aus:1 Kommandanten- und Ärztewagen,1 Küchenwagen,1 Proviantлvagen,
1 MagazinsAvagen,1 Speisewagen,1 Monturs- und EüstungsAvagen,10 Ambulanzwagen ä 10 liegende Kranke.Zusammen: 16 AVagen.Die AVagen sind geAvöhnliche Güterwagen, welche il)i’em ZAveck entsprechend besonders eingerichtet werden.Ein kompletter Zug ist bereits im Frieden im Besitze des Ordens und dient zu der alljährlich stattfindenden Schulung des Personals („Schulzug“ ). Die 80 Güterwagen für die anderen 5 Züge werden von der Bahnverv altung beigestellt und vom Orden eingerichtet. Das ganze Material hiezu ist im Ordensmagazin in Strakonitz deponiert.

10



der öaiiitätstruppe,der Traiiitruppe.

Krankentransportskolomie in Wien.Personal:1 Kommandant1 Eeclinungsführer 48 BlessiertenträgerFuhrwerke:12 — 2sp. Blessiertenwagen für je 4 Liegende und 2 Sitzende oder 8 Sitzende,2 — 2sp. Kücheiiwagen.Die Kolonne kann daher entweder 48 liegende un’d 24 sitzen'de 9G sitzende Kranke (Verwundete) transportieren.Die 14 Fuhrwerke sind schon im Frieden im Besitze des Ordens und sind im Trainzeugsdepot in Klosterneuburg dejioniert.Der deutsche Ritterorden.Feldsanitätskolonnen für die Divisionssanitätsaiistalten.Personal:1 Korporal 12 Mann1 Korporal 
8 MannPferde:1.2 Zugpferde,2 Reservepferde.Fuhrwerke:4 Blessiertenwagen,1 Sanitätsfourgon.Das Personal und die Pferde werden vom Heere beigestellt, Fuhr­werke, Bekleidung der Mannschaft, Beschirrung, Sanitätsmaterial und sonstiges Material vom Orden.Die Fuhrwerke sind im Frieden bei den Traiiieskadroiien gemeinsam mit jenen der betreffenden Divisionssanitätsanstalt de])oniert.Verwundetenspitäler:Sta.nd;1 Regimentsarzt als Komdt.
2 Ärzte1 Verwaltungsoffizier 1 Rechnungsführer1 Medikamentenbeamter37 Mann der Sanitütstruppe2 Mann der Traintruppe 4 Pferde

vom Heere.



1 Priester10 Oi-densschwesterii 15 Dienerinnen1 Diener
2 ßlessiertenwagen

147

vom Orden.
Außerdem wird das gesamte Material (inki. Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung der Mannschaft) vom Orden beigestellt.Die nötigen Landesfuhren für Ortsveränderungen liefert das Heer.
,.Hoch- und Deutschmeisterisches Re.servespital'* in Langendorf. Belagsfähigkeit: 5 Offiziere und 40 Mann.Pei’sonalgestellt. und Material werden ausschließlich vom Orden bei-

J)as rofco Kreuz.Blessiertentraiisportskolomieii der Feldspitäler.Jede Kolonne zählt 15 — 2 sp. Blessiertenwagen (für je 4 liegende Kranke) und 1 Sanitätsfourgon mit Material zu Ersatzzwecken.Die Kolonne wird auf 3 Feldspitäler derart aufgeteilt, daß jedes 5 Blessiertenwagen, eines außerdem den Fourgon erhält.Der Kommandant (Delegierter) ist meist nichtaktiver Offizier; er hält sich bei jenem Feldspital auf, bei dem der Foui'gon eingeteilt ist.Die Mannschaft wird von der österreichischen resp. der ungarischen Landwehr beigestellt. Die Fuhrwerke und das gesamte Material vom roten Kreuz.
•'’/4 aller Kolonnen werden in Österreich, in Ungarn aufge­stellt.

(Arzt) 1J vor der Landwehr beigestellt.
Feldspitäler.Stand:1 Kommandant

2 Ärzte1 Medikamentenbeamter 1 Geistlicher I
1 Ilechnungsführer J1 Feldsanitätsabteilung ans landwehrpflichtiger Mannschaft.
1 Kondukteurschaft vom Lande.38 Fuhrwerke, darunter 15 Blessiertenwagen.Die Fuhrwerke und das gesamte Material wird vom roten Kreuze beigestellt (für 2 Spitäler in Österreich, für 1 in Ungarn).Diese 3 Feldspitäler waren früher Eigentum des deutschen Ritter­ordens und wurden bei der Organisation der Verwundetenspitäler dieses Ordens dem roten Kreuze geschenkt.

10*



148 Mobile Vereinsdepots.Jedes mobile Vereinsdepot steht unter Kommando eines Offiziers (iiichtaktiv) und zählt 38 Fuhrwerke.Seeauibuianzeii.Als Seeambulanzen werden vom österr. Lloyd die 3 großen Dampfer „Maria Theresia“ (3950 Reg. Tonnen), „Achille“ (1964 Reg. Tonnen) und „Almisa“ (900 Keg. Tonnen) beigestellt und vom roten Kreuze einge­richtet.Stabile Anstalten.In die stabilen Anstalten des roten Kreuzes, welche mehr als 100 Kranke aufnehmen, wird vom Heere ein Oberoffizier als „Inspektions­offizier“ und einige Unteroffiziere zur Aufsicht kommandiert; zu An­stalten, die über, 400 Kranke haben, wird ein Stabsoffizier (Ruhestand) und 1 Oberoffizier eingeteilt.Ferner wird diesen Anstalten in Österreich landwehrpflichtige, in Ungarn landsturmpflichtige Mannschaft für Hilfsdienste zugewiesen.
A'ertreter der froiwillig(4i Saiiitätspflege.Bei jedem Armeekommamlo befindet sich ein Deutschordensritter (oder Marianer) als „D  e l e g i e r t e  r“ zur Überwachung und zur Leitung des Materialersatzes bei den Formationen des Ordens.Der Generalchefarzt und der Spitler des deutschen Ritterordens, sowie der Generalchefarzt des Malteser-Ritterordens können sich einem Armeekommando anschließen.Bei jedem Armee-Etappenkominando ist ein „Hauptdelegierter“ des roten Kreuzes eingeteilt, dem 4 Delegierte für Detailüberwachung und besondere Aufgaben unterstehen.

B e is p ie l für d ie  P e r s o n a lv e rw e n d u n s : a u f  ein em  
H ilfsp la tz.Es wäre für eine in langdauerndem, hinhaltenden Kampfe stehende Gefechtsgruppe aus 4 Bataillonen und 2 Batterien ein gemeinsamer Hilfsplatz zu etablieren.Verfügbar sind: 7 Ärzte, 18 Sanitätsunteroffiziere, 8 Bandagen- trägei*, 72 Blessiertenträger, 40 Musiker, 1 Hilfsplatzwagen.Dieses Personal könnte etwa verteilt werden wie folgt:-̂ ) Nach C r  on: Behelf zum Studium des Militärsanitätswesens an den k. u. k. Korpsoffiziersschulen.
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Es bleiben somit 58 Blessiertenträger (29 Tragbahren) zum Ein­bringen der Venvundeten in Gefechtspausen oder in der Nacht.
N o tizen  über die b isto risch e  D ntw ick lu n g: des S a n itä tsw e se n s.])ao Sanitätswesen im Frieden war ursprünglich vollständig den Truppenkörpern überlassen. Jedes Regiment hatte einen ,,P  r о t о - m e d i k u s “ und einen „Г  r о t o c h i r u r g u  s“ , denen bei den Unter­abteilungen „Feldscherer, Bader und Perukiere“ unterstanden.Unter Maria Theresia wurden bei den Truppenkörpern „ T r u p p  e n - s p i t a l s a n s t a l t e  n“ -  etwa den heutigen Marodenzimmern ent­sprechend eingerichtet, die leitenden Truppenärzte hießen „Regi­mentsfeldscherer“ .Josef II. gründete zur Hebung der militärärztlichen Ausbildung 1786 die „m e d i z i n i s c h  - c h  i r u r g i  s ch  e J  о s e f s a k  ad  e m i e“ (das „Josefinum“ ) in ЛѴіеп, aus dem sich bis 1874 fast ausschließlich db „F  e 1 d ä r z t e“ ergänzten.
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1799 erhielten die Feldärzte, welche graduierte Ärzte waren, das ()f f i zierspor tepee.180H und 1809 wurden zum erstenmaie selbständige Sanitätsanstal- teu organisiert: 4 G a r n i s o n s s p i t ä l e r  und daneben Regiments­spitäler als reine Truppeninstitution. Die Garnisonsspitäler, die sich bald auf 19, später sogar auf 29 vermehrten, hatten eigene „Feldärzte“ und für Hilfsdienste die ,,Spitalsbranclie“ , die durch kommandierte Mannschaft der Truppen ergänzt tvurde.Von 1850 an wtirden nur mehr graduierte Ärzte zu Feldärzten ernannt, nicht graduierte konnten bis 1869 nach Absolvierung des „nie­deren Kurses“ am Josefinum zu „S u b a 11 e r n ä r z t e n“ (,,Oberwund­ärzten“ und „Unterärzten“ ) ernannt werden.1854 erhielten die Feldärzte Offiziersdistinktion und tvurden 1869 als „m i l i t ä r ä r z t l i c h e  s O f f i z i e r s k o r p s “ neu organisiert. Bis dahin rangierten sie als „Militärpartei“ zwischön den Offizieren und Beamten.In den Garnisonsspitälern fungierten bis 1869 Offiziere als Kom­mandanten, der Hilfsdienst wurde von dei- „Spitalswartemannschaft“ der Truppen versehen. Erst 1867 wurde die schon seit 1850 bestehende, aber nur für den Sanitätsdienst im Kriege bestimmte Sanitätstruppe auch für den Friedensdienst bei den Gaamisonsspitälern eingeteilt und bald darauf die „ЛѴагІетаппзсЬаІІ“ aufgelassen. Von 1869 bis 1894 fungierte der rangsälteste Arzt jeder Anstalt als deren „Leiter“ , der aber nur über das Sanitätspersonal das Disziplinarstrafrecht besaß, лvährend der Kommandant der Sanitätsabteilung oder der Verwaltungsoffizier das militäi’ische Kommando führte. Seit 1894 sind Ärzte Kommandanten der Gärnisonsspitäler.Für das SanitätsAvesen im Kriege bestanden bis nach dem 7 jährigen Kriege keine besonderen Vorsorgen. Das ÄVegschaffen der Veiwundeten blieb Leichtverwundeten und der Zivilbevölkerung überlassen.Erst durch eine „Instruktion“ Lascys wurden „ f l i e g e n d e  S p i - t ä 1 e r“ für Leichtverwundete und „F  e 1 d s p i t ä 1 e r“ für Schwerver­wundete aus Truppenpersonal formiert. 
у Zu Beginn der Franzosenkriege лѵагеп als selbständige Feldsani­tätsanstalten organisiert:„M o b i l e  A u f n a h m s s p i t ä l e r “ zum Sammeln der Verwunde­ten und zur ersten Hilfeleistung; jedes konnte 400 Mann aufnehmen und verfügte über gefederte Blessiertenwagen und Feldtragen.„U  n t e r l a g s s p i t ä l e r “ für je 800 Mann zur Evakuierung der Aufnahmsspitäler und„H  а u p t 8 p i t ä 1 e r“ zur endgiltigen Heilung.Unter Erzherzog Karl erhielt 1807 jedes liegiment einen „Ban­dagenwagen“ (der bis 1863 bestehen blieb) zuh Errichtung eines „N  о t • V e r b a n d p l a t z e s “ durch das Truppenpersonal.



151Bei jedem Korps лvш’de im Kriege aus Miudertaugliclien und Mai'o- den eine „Sanitätskompagnie’ ' formiert, die im Gefecht einen „ K o r p s -  V 0 r l) a n d p l a t  z“ etablierte. In ,,Hauptschlachten“ wurde weiter rück­wärts noch ein „.Armeeverbandplatz“ etabliert.183Г) Avurden Vorsorgen für die Organisation eines „Sanitäts­korps“ iiu Kriege getroffen; zu seiner Aufstellung kam .es aber nie.
1 P4H und 1849 Avurden bei der Armee in Ungarn und bei der italienischen Armee je 1 „Sanitätsdivision“ aus mindertauglicher Mann­schaft für (len Verwundetentransport organisiert. Aus diesen ging 1850 ein im Frieden und im Kriege bestehendes „S a n i t ä t s к о r p s“ hervor. Dieses лѵаі’ in 3 Bataillone (je eines in Österreich, in Ungarn und in Italien) mit zusammen 10 Kompagnien gegliedert und war nur für Sanitätsdienste in  d e r  v o r d e r s t e n  G e f e c h t s l i n i e  im Kriege bestimmt. Im Frieden erhielten die Kompagnien normale militärische Ausbildung. 1857 wurden die Sanitätskompagnien selb- ständiiT gemacht, aus den Bataillonskommanden gingen 3 „Sanitäts- truj,'peninspektionen“ hervor, von denen 1859 2 aufgelöst wurden.1862 wurde der Gefechtssanitätsdienst neu organisiert. Der Hilfs­dienst in der vordersten Linie fiel nunmehr wieder dem Truppenpersonal zu, das hiezu brigadeweise in ein „B r i g а d e s а n i t ä t s d e t а c h e - m e n t“ vereint wurde. Bei jedem Korps лѵаг eine Sanitätskompagnie eingeteilt, die über 20 „Verwundetentransportwagen“ und 50 Trag­bahren verfügte. Je  ein Zug der Kompagnie war zur Aufstellung eines „Б  r i g а d e h i 1 f s p 1 а t z e s“ pro Brigade, der Rest für die Etablierung des „K  о r p s v e r b а n d p 1 а t z e s“ bestimmt. Gleichzeitig wurde die bisherige Bewaffnung der Sanitätstruppe und des Truppen­sanitätspersonals mit dem Extrakorpsgewehr abgeschafft.1866 trat Österreich der Genfer Konvention bei.1867 wurden die Brigadesanitätsdetachements aufgelöst und in B l e s s i e r t e n  t r ä g e  r umgewandelt. Die Sanitätstruppe Avurde in 12 selbständige Kompagnien organisiert, deren jede im Kriege 3 „ D i ­v i s i o n s a m b u l a n z e n “ und eine Materialreserve aufstellte (für die damaligen 36. Infanterie-Truppendivisionen), Die Sanitätskompagnien wurden schon im Frieden zum Hilfsdienst bei den Garnisonsspitälern eingeteilt und zerfielen in eine Stammabteilung und eine Instruktions­abteilung.1870 wui'den die Divisionsambulanzen zu Divisionssanitätsanstal­ten ausgebaut, die Sanitätskompagnien in Sanitätsabteilungen umge­wandelt, von denen je eine bei jedem Garnisonsspital eingeteilt Avurde. Die Sanitätstruppeninspektion Avurde zum Sanitätstruppenkommando.Seither wurde das Kriegssanitätswesen nach und nach durch die Nomierung der Sanitätsunteroffiziere (bis 1910 „Sanitätsgehilfen“ ge­nannt), durch die Normierung der Hilfsplatzwagen und die gänzliche Loslösung der Hilfsplatzetablierung von der Sanitätsanstalt, die Eegelung



152des Abscliiibes und der Zez-streuung und die Trennung von Monturs­ersatz und Sanitätsmaterialersatz (1904), ferner durch die Zerteilung der Feldspitäler und mobilen Keservespitäler in je 3 selbständige Teile, die Vereinfachung der komplizierten Divisions- (Brigade-) Sanitäts­anstalten, die Normierung von nichtkombattanten Blessiertenträgern bei der Kavallerie, die Auflassung der Landwehr- und Landsturmsanitäts­abteilungen u. dgl. m. (1910) auf den heutigen Stand gebracht.Der 3Iedikameiitendieiist Avurde ursprünglich von den Ärzten ѵег' sehen.1794 Avurde in AVien eine „M e d i к а m e n t e n r e g i e“ organisiert, welcher die Aufstellung von , , F e l d a p o t h e k e  n“ und die Beistel­lung geschulten Personals oblag.1853 wurde die Leitung des Medikamentenwesens dem „obersten Feldarzt“ (=  Chef des mil.-ärztl. Offizierskorps) und dem „Medikamenten- direktor“ übertragen. In AVien bestand ein „Aledikamentenhauptdepot'V von dem eine Anzahl (später aufgelassener) „Provinzialmedikamenten­depots“ dependierten; diesen unterstanden die Militärapotheken der Garriisonsspitäler und der Festungen.



Das Veterinär wesen.
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Das Veterinärwesen im Frieden.
1. Allgemeines.Oi(‘ Notwendigkeit, im Frieden nnd im 'Kriege eine große; ZaM von Pferden nnd Tragtieren für die Kriegsmacht zu halten, deren hohe Anschaffungs- und Erhaltungskosten und die besondere (iefährlichkeit und schwierige Bekämpfung ausgebrochener Seu­chen machen im Frieden und im Kriege ein gut organisiertes, leishmgsfähiges Veterinärwesen nötig.

A n fo rd eru n gfen  an  das T e te r in ä r w e s e n  im  F r ie d e n .Im Frieden ist irn Veteriiiärwesen nötig:1. Wahrung der allgemeinen Hygiene in Bezug auf Stal­lungen. Fütterung und Verwendung der Tiere, ferner Vorsorgen zur Abwehl’ von Seuchen und zur Bekämpfung ausgebrochenef Epidemien;2. Sachgemäß!' Überwachung und Durchführung des für die l.eistungsfähigkeit der Pferde so wichtigen Hufbeschlages;8. Heilung erkrankter PfeTde, soweit dies möglich ist;4. Mitwirkung hei der Pferdeergänzung ';̂ beirn Kauf und bei der Aufzucht).Zur Leitung und Überwachung aller dieser Tätigkeiten be­darf es eines fachwis'senschaftlich und fachtechnisch лmllweг- ligeii Personals (Tierärzte), zu ihrer Durchführung im Detail eines entsprechend ausgebildeten Hilfspersonals.
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Teterinärpereonal.

Tierärzte .S t e l l u n g .  Die zur Leitung und Ileaufsichtigung des Vete­rinärwesens Berufenen sollen womöglich graduierte Tierärzte sein. Den absolvierlen Hochschulstudien entsprechend müssen ihnen daher nebst angemessener Stellung (Beamtencharakter) auch derartige Aussichten auf Beförderung, Bezahlung und Altersversorgung geboten werden, daß der Beruf als Militärtier­arzt erwünschter erscheint, als das Verbleiben im Zmlstande.Staaten, welche aus irg-end. einem Grunde keine graduierten T ier­ärzte anstellen, sondern nur besser ausgebikletes H ilfspersonal als T ier­ärzte verwenden (z. B. Rußland, früher auch üsterreich-üngarn), können sich damit begnügen, diesen Personen im allgem einen P nteroffiziersrang zu geben und ihnen höchstens die Erreichung niederer Beam tenchargen zu ennöglichen.A u s b i l d u n g .  Da die Anforderungen an die militärischen Kenntnisse der Tierärzte nicht besonders groß sind, ist die Aus­bildung in eigenen militärischen Schulen nur dort nötig, wo keine entsprechenden Zivilschulen bestehen. Sonst ist es rationeller und billiger, die Tierärzte an guten Zivilbochschuhm fachwissen­schaftlich ausbilden zu lassen und ihnen die militärischen ,Kennt­nisse, deren sie bedürfen, in Form eines kurzen Kurses, einer! der Anstellung vorhergehendem Probepraxis oder dgl. zu ver­mitteln.Die Aussetzung von Stipendien tmd sonstige Unterstützungen während der Studienzeit gegen die Verpflichtung zu längerem Präsenzdienst sind für die Erlangung der nötigen Zahl tüchtiger Tierärzte meist nötig.Die Ausübung einer Privatpraxis unterliegt keinem  Anstande, so- Aveit der Dienst darunter nicht leidet; sie ist sogar eher vorteilhaft, da sie die E rfahrung und Routine fördert.Für den erhöhten Bedarf im Kriege müssen Vorsorgen zur Ausbildung der nötigen Zahl von nicht aktiven Tierärzten ge­troffen werden. Hiezu sind in erster Linie die dienstpflichtigen Zhdltierärzte berufen, denen gelegentlich der Ableistung des Einjährig-Freiwilligendienstes die nötigen militärisclien Kennt­nisse vermittelt werden.



157
Hilfspersonal.Dem Veterinärhilfspersoiia.l obliegt haiiptsächlicli die Detail­überwachung und ständige Kontrolle der Fütterung,, iWartimg und insbesondere des Deschlages.Diese Leute müssen daher immerhin über die nötigen fach- wissenschaftlichen und fachtechnischen Kenntnisse verfügen und müssen daher in besonderen Kursen ausgebildet werden. Ferner muß ihiHui mindestens ünteroffiziersrang und eine entsprechende Stellung geboten werden, um sie dazu zu veranlassen, freiwil­lig weiter zu dienen, da nur durch längere Dienstleistung die nötig(' Frfahrung und Versiertheit zu erlangen ist.Di(' Zahl dieses besser ausgebildeten Hilfspersonals ist also immerhin noch Ijeschränkt. Zur rein technischen Durchführung des lieschlages muß daher außerdem eine ausreichende Anzahl ausgebildeter Heschlagschmiede verfügbar sein.Da diese Leute nur den normalen Präsenzdienst leisten, muß ihre Schulung m öglichst kurz sein; die Beschlagschm iede лѵегйеп daher haupt­sächlich durch Leu te ergänzt, die schon des SchmiedehandAverks ku n ­dig sind.

Anstalten.Da die Heihmg erkrankter Tiere meist nur bei leichten Er­krankungen und oberflächlichen Verletzungen möglich ist, würde sich die Organisation eigener Anstalten zur Heilung kranker і'і('ге nicht verlohnen, sondern es genügt, tvenn bei den Trup- pmikörpern Marodenstallungen und hauptsächlich Isolierstallun- gen für infektionsverdächtige Pferde vorhanden sind.Di(' zur Ausbildung des Personals nötigen früher erwähnten Schulen und Kurse können teils selbständige Militär- oder Zivil- anstalten sein, teils können sie nur auf Bedarfsdauer errichtet W(‘rden (z. P). für Beschlagschniiede).
Durchtüfarungf und l̂ eitunsT des Dienstes.Bei jedem Truppenkörper mit zahlreichem Pferdestand soll mindestens ein Tierarzt zur Leitung eingeteilt sein, dem soviel Hilfspersonal untersteht, daß die nötige Überwachung und Durch­führung des Dienstes gesichert ist.Truppenkörper mit geringem Pferd('stand, bei denen sich die Einteilung von Veterinärpersonal nicht verlohnen würde,



158werden am einfachsten an den nächstbefindlichen Truppenkör- per, der über solches Personal verfügt, gewiesen.Zur wirksamen Verhütung von ^^euchen und zur Bekämp­fung aufgetretenor epidemischer Pferdekrankheiten ist das ge­meinsame Vorgehen der Militär- und Zivilbehörden und die ein- 'heitliche Einleitung aller nötigen Präventiv- und Gegenmaß- regeln unbedingt erforderlich. Dies weist darauf hin, auch bei den Territorialkommanden leitende Tierärzte einzuteilen, welche hauptsächlich in der angedeutelen Richtung zu wirken haben.
M aterial. Die Verwaltung des relativ geringfügigen Veteri- närmaterials (einige Instrumente und Medikameiifenvorräle) wird am besten von den Tierärzten selbst besorgt.

2. Das Veterinärwesen im Frieden in Österreich-Ungarn.(Hiezu Beilage 5.)
Personal.

Leitung. Zur Leitimg des Veterinärdienst('s isl bei jedem Korpskommando ein Stabstierarzt eingeteilt.Die Zentralleitung obliegt den Ministerien.Das Veterinärpersonal besteht aus tierärztlichen Beam Um und Veterinärhilfspersonal (Beschlagmeister und Beschlag­schmiede).
Tierärztliche Beamte. (Militärtierärzte, k. k. und k. ung. Landwehrtierärzte). Dit' tierärztlichen Beamten werden gegen­wärtig ausschließlich durch die Ernennung von „Militär-Veteri- närakademikern“ zu tierärztlichen I’raktikanten ergänzt, welche die tierärztliche Hochschule in Wien (Heer und k. k. Landwehr), resp. die Veterinärhochschule in Budapest (Heer und k. ung. Landwehr) mit Erfolg absolviert haben. Nach entsprechender Erprobung als Praktikant erfolgt die Ernennung zum ünter- tierarzt.Die V eterinärakadeiniker sind auf die Dauer ihrer Studien den M ilitärakadem ikerii g le ich gestellt; sie werden vom Ärar erhalten und müssen sich hiefür zu verlängertem  Präsenzdienst verpflichten.



159Bei jedem Korpskommaiido ist ein Stabstierarzt, bei jedem Truppenkörper und jeder Anstalt mit größerem Pferdestand je' 1 TierarzI eingeteilt. Ferner sind tierärztliche Beamte auch bei den Remontenassentkommissionen, bei den Fohlenhöfen und in den Ministerien eingeteilt. ;i »,J)ie Eignung zum Stabstierarzt muß durch eine Prüfung nach- geлл’icsen werden.^)T i e r ä r z t l i c h e  В e a m t e i n d er R e s e r v e. Studierende der Tierarzneikunde können den Einjährig-Freiwilligen-Präsenz- dienst bis zur Erlangung des tierärztlichen Diploms aufschieben und dienen dann als ,,E i n j ä h r i g - f’ r e i w i 11 i g e - V e t e ­r i n ä r e “ bei den berittenen Truppen ein Jahr präsent. Hier­auf werden sie entweder als Untertierärzte oder zunächst âls tierärztliche Praktikanten in die Reserve (den nichtaktiven Stand) übersetzt.
Besch lagm eisterA)Bei jeder Eskadron der Kavallerie, bei jeder reitenden Bat­terien und jedem Truppenkörper der fahrenden Artillerie und der Traintruppe ist je 1 Beschlagmeister eingeteilt.Die Beschlagmeister werden durch geeignete Imteroffiziere der berittenen Waffen ergänzt, die den Beschlagmeisterkurs an der tierärztlichen Hochschule in Wien oder der Veterinärhoch­schule in Budapest mit gutem Erfolg absolviert haben. Zum Teil sind sie als ,,Oberbeschlagmeister“ Hagisten ohne Rangsklasse, zum Teil als ,,Beschlagmeister“ höhere Unteroffiziere.
Beschlagschmiede.Bei jeder Unterabteilung der beritlenen Truppen ist die nötige' Zahl von Beschlagschmieden eingeteilt; hiezu werden ge­eignete Soldaten ohne Chargengrad (Schmiedeprofessionisten) in eigenen , ,Hufbeschlagkursen“ ausgebildet.

fflaterial.Di(' Tierärzte und die Beschlagmeister haben die nötigen In­strumente und Medikamente bei sich in eigener Verwaltung.1) Die Charge der Stabstierärzte besteht erst seit 1909.2) Eis 1909 „Kurschmiede“ .



160— Das Hufbeschlagmaterial uad die Werkzeuge hiezu sind in den Beschlagschmieden der berittenen Truppen vorhanden.Anstalten. In den tierärztlichen Hochschulen in ЛѴіеп und Buda­pest; werden — hauptsächlich zu Studienzwecken — kranke Pferde in Pflege genommen.
D urcfaführung: d e s  D ie n s te s.Die Stabstierärzte bei den Korpskommanden („Ve t er  i n a c ­re f er  e n t e n “ ) haben hauptsächlich den G-esundheitszustand aller Tiere des Territorialbereiches (auch jener im Zivilbesitz) zu überwachen, mit den Veterinärorganen der Zivilbehörden in Kontakt zu treten, bei auftretenden Seuchen die nötigen Gegen­maßregeln zu beantragen und auch in anderen tierärztlichen An­gelegenheiten als Fachreferenten zu fungieren.Ferner obliegt ihnen die Inspizierung aller berittenen Truppen­körper des Korpsbereiches in Veterinärangelegenheiten.Die Tierärzte und Beschlagmeister der Truppen (Anstal­ten) haben durch periodische Vi,sitierungen der Pferde, durch stete Überwachung des Hufbeschlages und der Fütterung, durch Kontrolle der Stallungen usw. für den guten Gesundheitszustand der Tiere zu sorgen und im Bedarfsfälle erkrankten oder ver­letzten Tieren die nötige Hilfe zu leisten.Den Beschlagschmieden obliegt die Ausführung des Huf­beschlages unter Aufsicht der Beschlagmeister.Bei allen berittenen Truppenkörpern befinden sich Maroden- ställo und Isolierstallungen.Truppenkörper und Anstalten, welche kein eigenes ,Vete­rinärpersonal haben, ferner isolierte Offiziere sind hinsichtlich des tierärztlichen Dienstes an den nächsten Tierarzt (Beschlag­meister} gewiesen.Der Dienst des Veterinärpersonals bezieht sich nicht nur auf die ärarischen Pferde, sondern auch auf die eigenen Pferde der Offiziere.
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O r ie n tie r e n d e  D a te n  ü b e r  D etails.

Tierärzte.Die tierärztlichen Beamten bilden im Heere und in jeder der beiden Laiodwehren einen eigenen Konkretualstand.P r ü f u n g  z u m  S t a b s t i e r a r z t :  Der eigentlichen Prüfung geht ein einmonatiger I n f o r m a t i o n s k u r s  an der tierärztlichen Hochschule in ЛѴіеп unmittelbar voran. Die Prüfungskommission besteht aus Professoren der tierärztlichen Hochschule und einem Vertreter des Mi­nisteriums; Präses ist ein General oder ein Oberst. — Die Prüfung ist teils mündlich, teils schriftlich abzulegen und umfaßt fachwissenschaft­liche und militärische Fächer.C h a r g e n  u n d  К а n g s к 1 а s s e n :Militär-(Landwehr-)Stabstierarzt (VII. oder V III. Rangsklasse).Militär-(Landwehr-)Obertierarzt (IX. Eangsklasse).Militär-(Landwehr-)Tierarzt (X. Eangsklasse).]Militär-(Landwehr-)Untertierarzt (XI. Eangsklasse).Militär-(Landwehr-) tierärztlicher Praktikant (XII. Eangsklasse).S t a n d :  Beim Heere sind im Frieden 170, bei der k. k. Landwehr II , bei der k. ung. LandAvehr 23 Tierärzte vorhanden.A d j u s t i e r u n g :  Schwarzer, zweireihiger Eock (k. ung. Land- Avehr: Dolmany), krapprote Egalisierung, gelbe (k. k. LandAvehr: weiße) Knöpfe, Hut ohne Busch (k. ung. Landwehr: Kutschma mit krapprotem Tuchsack und schwarzem Eoßbusch); Degen in blanker Scheide; Be­amtenportepee. — Hechtgraue Feldmontur.E i n t e i l u n g  Beim Heere erfolgt gegenAvärtig die Einteilung je eines Stabstierarztes im Eeichskriegsministerium, 3. Abt. und bei jedem Korpskommando.Einj.-FreiAvillige-Veterinäre. Die tierärztlichen Studien müssen zur Erlangung der Begünstigung am 1. März des Stellungsjahres begonnen sein. Jene, Avelche bis 1. Oktober jenes Jahres, in dem sie das 24. Lebensjahr vollenden, das Diplom nicht erreicht haben, dienen — sofern, sie den Bedingungen entsprechen — als Einjährig-Freiwillige des Soldatenstandes.Mittellose Einjährig-Freiwillige-Veterinäre können auch bei der Ka­vallerie auf Staatskosten dienen.Die Einjährig-FreiAvilligen-Veterinäre tragen die Uniform ihres Trup­penkörpers und die Einjährig-FreiAAÜlligen-Borden.Bis 1889 konnten die Studierenden der Tierarzneikunde auch vor der Erlangung des Diploms als „tierärztliche Gehilfen“ dienen; bis 1895 dienten alle Absolventen der tierärztlichen Hochschulen als tier­ärztliche Praktikanten (Beamte).
11
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•■У: чМ'?;т*Л!,-;5п:1п-;;йіѵУу,Ѵ’ Гх5Beschlagmeist^'r. '   ̂ — ' ■CMi a r g e u :Oberbeschlagmeister 1. und. 2. Klasse (Gagisteii ohne Ilangs- klasse).Beschlagmeister 1. Klasse (AVachtmeister).Beschlagmeister 2. Klasse (Zugsluhrer).Beschlagmeisteraspiranten (Unteroffizierschargeu).S t a n d :  Im Frieden sind beim Heer 413, bei der k. k. Landwehr 40, bei der k. ung. Landwehr 62 Beschlagmeister normiert.A d j u s t i e r u n g  d e r  O b e r  be s c h  l a g  m e i s t e  r. Hut mit :Busch (k. ung. Landwehr: Tschako), schwarzer, zweireihiger Bock (k. ung. Landwehr: Dolmany) mit krapproten Aufschlägen, gelbe (k. k. Land­wehr weiße) Knöpfe, Infanterieoffizierssäbel mit Kavalleriefähnrichs­portepee; hechtgraue Feldmontur (Gamaschen).Die bei Truppen eingeteilten Oberbeschlagmeister sind mit Bepetier- pistoleu beTvaffnet.Die Beschlagmeister tragen Adjustierung und Bewaffnung ihres Truppenkörpers und breite, gelbe Armborden.
Schiden.Die tlerarztliche Hochschule in Wien ist seit 1905 völlig als Zivil­hochschule organisiert, der jedoch eine „Alilitärabteilung“ angeglie­dert ist.An der Hochschule bestehen für militärische Zwecke folgende Lehrkurse:1. Der vierjährige h ö h e r e  t i e r ä r z t l i c h e  L e h r  k u r s ,  in dem „Hörer“ (Zivil) zu Ziviltierärzten und „Alilitärveterinärakademiker“ zu Militär-(Landwehr-)tierärzten ausgebildet werden.2. Der IV 2 jährige В e s c h 1 a g m e i s t e r к u r s, in dem „Militär- Ischüler“ zu Beschlagmeistern ausgebildet werden.3. Der 1/2 jährige H u f b e s c h l a g s k u r s ,  in dem nebst Zivil­schülern geeignete Soldaten zu Beschlagschmiedcn ausgebildet werden.Die Veterinärakademiker, Militärschüler und Frequentanten der Hufbeschlagskurse sind zu der ,,Militärabteilung der tierärztlichen Hoch­schule“ unter Kommando eines Obersten vereinigt. 2 Tierärzte und einige Unteroffiziere sind zum Inspektionsdienst und zur Aufsicht bei der Militärabteilung eingeteilt.Die V e t e r i n ä r а к а d e m i к e r sind in jeder Hinsicht den Militär­akademikern gleichgestellt. Sie müssen sich zu 7 jährigem Präsenz- dienst verpflichten.Gegenwärtig beträgt der Stand 20 Akademiker.Nach Absolvierung der Studien tritt die Alehrzahl der Akademiker als tierärztliche Praktikanten in das Heer, einzelne (deren Unterhalt das k. k. Landwehrärar bestreitet) in die k. k. Landлvehr.



Offiziersbibliothek dts к. к. 
Landwehrill f.ntsrieiegiments Nr. 33« 163■ Dei’ J3 e s c li 1 a g m e i s t e Z’ к u r s zählt zii’ka 110 Militärschüler dos Heeres und der k. k. Landwehr. Der Fachunterricht wird durch Lehrer der Hochschule, der militäi’ische Unterricht durch kommandierte Offiziere erteilt.Dil? Militärschüler müssen bereits einen 1/2 jährigen Hufbeschlags- kui’s absolviert haben, müssen eine Aufnahmsprüfung bestehen und sich zu einem um mindestens IV 2 Jahi’e verlängerten Präsenzdienst ver­pflichten.Jene Schüler, лѵеісііе die Schlußprüfung gut bestehen, rücken als „Beschlagmeisterasiziranten“ zu ihren Truppenköriiern ein und wer­den nacli Bedarf zu Beschlagmeistern befördert.Die k. iiiig, Veterinärhochschule ist eine Zivilhochschule, an der dieselben Kurse bestehen wie an der Hochschule in ЛѴіеп. Die Unter­richtssprache ist ungarisch.Die Militärveterinärakademiker (Stand gegenwärtig 10) sind teils für das Heer, teils für die k. ung. Landwehr bestimmt.Eine eigene Militärabteilung besteht nicht; die Veterinärakademiker (in dem k. u. k. Mil.-Vet.-Akad.-Internat vereinigt), die Militärschüler des Beschlagmeistei'kurses (Heer und k. ung. Landwehi’) und die Fre- quezitanten des Hufbeschlagskui’ses (Heer und k. ung. Landwehi’) sind dem Kommando der Trainrlivision Nr. 4 unterstellt. Sie erhalten auch den nötigen militärischen Unterricht bei dieser Traindivision.Zweck und Dauer der einzelnen Kurse entsprechen den Kursen an der Hochschule in IVien.Hufbosclilagschiilen. Außer den beiden Hufbeschlagskursen an den Hochschulen in ЛѴіеп und Budapest bestehen zur Abhaltung solcher 

1/2 jähriger Kurse10 H u f  he s c h l a g s c h u l e n ,  welche rein militärisch organi­siert sind, aber auch Zivilschüler im Hufbeschlag ausbilden.Diese Schulen bestehen in Olmütz, Krakau, Brünn, Graz, Budapest, Temesvär, Prag, Lemberg, Agram und Innsbruck; sie unterstehen den Traindivisionen, in Orten, wo sich keine Traindivision befindet, einem Artillerieregiment.Als Lehrer fungiert ein Tierarzt; die Inspizierung obliegt dem Artilleriebrigadier.Als Schüler wei’den geeignete, des Schmiedehandwerks kundige Soldaten kommandiert.Jährlich лverden 2 sechsmonatige Kurse mit theoretischem und praktischen Unterrichte abgehalten, die mit einer Prüfung abschließen, an welcher auch der Zivillandestierarzt (Komitatstierarzt) teilnimmt.
11*
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Das Veterinärwesen im Kriege.
1. Allgemeines.(Vgl. auch die diesbezüglichen Abschnitte des 4. und 5. Heftes.)Im Kriege ist die Erhaltung eines günstigen Gesundheits­zustandes und der vollen Leistungsfähigkeit der Pferde durch die hohen physischen Anforderungen, welche an die Tiere gestellt werden müssen, durch die notgedrungen unregelmäßige Er­nährung und meist schlechte und enge Unterkunft besonders erschwert; alle Offiziere deT berittenen Truppen und alle ande­ren berittenen Angehörigen der Armee müssen daher ununter­brochen ihr besonderes Augenmerk auf den Gesundheitszustand der Pferde richten.Außerdem müssen aber auch bei allen Truppenkörpern und allen Unterabteilungen mit größerem Pferdestand die nötigen Veterinärorgane (Tierärzte und Hilfspersonal) eingeteilt sein, um alle für die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Pferde in Be­tracht kommenden Faktoren ständig zu überwachen und mög­lichst günstig zu gestalten.Für die erste Hilfeleistung und Untersuchung muß das Veterinärpersonal stets die nötigsten Instrumente und Medika­mente rasch zur Hand haben.lu  den meisten Staaten ist gegenwärtig Veterinärpersonal nur bei der Kavallerie, der Artillerie und der Traintruppe eingeteilt; In­fanterie und technische Truppen sind an das Personal des nächsten berittenen Truppenkörpers gewiesen. Da aber gegenwärtig ein In­fanterieregiment im Kriege eine sehr große Zahl von Pferden und
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Tragtieren im Stande bat (z. B. in Österreich-Ungarn über 270) лѵііге die Einteilung eines Veterinärorgans (Beschlagmeisters) bei jedem In- fanteirieregiment erwünscht. — Bei der österr. Landwehr und in Frank- reiich scheint diese Maßregel beabsichtigt zu sein.Pferdekraiikheiten.Die wichtigsten in Betracht kommenden äußerlichen Krankheiten der Pferde sind: -DruckschäÜen (Sattel-, Gurten-, Kummetdruck).Strahlfäule', Steingallen, Mauke.Vernagelungen.Verstauchungen.Augenentzündung.Die häufigsten inneren Krankheiten sind:Kolik und ^Vindrehe.Die gefährlichsten Infektionskrankheiten sind:Druse, Rotz, Milzbrand und Influenza.Schwerverletzte Pferde müssen, besonders лѵепп Beschädigungen der Fußknochen vorliegen, fast stets getötet werden.
Hufbeschlag.Zum raschen Ersatz verlorener Eisen müssen fertig an­gepaßte Reserveeisen und Hufnägel in nächster Nähe jedes Pfer­des vorhanden sein (bei Reitpferden am Sattel, bei Zugpferden am Fuhrwerk). Außerdem muß eine große Zahl von Reserveeisen und eine Feldschmiede zum raschen Anpassen der Eisen in leicht erreichbarer Nähe der Unterabteilungen berittener Trup­pen nachgeführt werden. Beschlagschmiede in der nötigen Zahl müssen bei allen berittenen Formationen eingeteilt sein.
Anstalten. Im Kriege müssen alle maroden und leichtver­letzten Pferde, die im Frieden bei den Truppenkörpern geheilt wmrdon, den Truppen im Interesse ihrer Beweglichkeit so weit als möglich abgenommen werden. — Die Zahl geringfügiger Verletzungen und vorübergehender Gesundheitsstörungen der Pferde ist im Kriege viel größer als im Frieden.Es ist daher vorteilhaft, wenn zur Aufnahme derartiger Pferde, die nach kurzer Ruhe und Pflege bald Avieder dienst­fähig werden, eigene Anstalten vorhanden sind.Da im Frieden meist keine Tierheilanstalten bestehen, ob-; liegt die Aufstellung dieser mobilen Reserveanstalten („Pferde-



167lazarett“ ,,, ,mobiles Tierspital“ , „Depot für marode Pferde“ u. dgl.) anderen Yerwaltungszweigen, am einfachsten dem Trainwesen.Erfahrungsgemäß genügen pro Infanterie-Trnppendivision Vorsorgen für etwa 40—50 marode Pferde; bei plötzlichem gro­ßen Andrang maroder oder erholungsbedürftiger Pferde können leicht Impro\dsationen geschaffen werden.Xacli der Einnahme von Sedan fanden die Deutschen dort eine sehr bedeutende Anzahl schlecht ernährter Pferde vor, die in einem eigens formierten Depot sich sehr rasch ei’holten und dann wert­volles Ersatzmaterial für die deutsche Kavallerie und Artillerie bildeten.Die Dotierung der Kavallerietruppendivisionen mit solchen Anstalten ist im Interesse der Beweglichkeit und des geringen Pmfanges des Trains meist nicht möglich. Marode Pferde müs­sen, soAveit sie nicht mitgenommen werden können, unter der nötigen Aufsicht (marode Mannschaft) bis zum Herankommen der Infanterie Zurückbleiben oder den Infanterie-Truppendivi'- sionen in kleinen .Märschen entgegengeschickt werden.
2. Das Veterinärwesen im Kriege in Österreich-Ungarn(Hiezu Beilage 5).

Personaleinteilüng.Bei jedem Korpskommando und Arniee-Etappenkommando ist ein Stabstierarzt eingeteilt, dem die allgemeine Aufsicht über das Veterinärwesen und hauptsächlich die Verhütung von Seu­chen obliegt.Bei allen Truppenkörpern der Kavallerie und der Artillerie, bei den Artilleriereserveanstalten, beim Korpstrainkommandan­ten, bei den Trainreserveanstalten und Schlachtviehdepots sind Tierärzte vorhanden..lede Kavallerieeskadron, Kavallerie-VIaschinengewehrabtei- lung und jede Batterie verfügt über ,einen Beschlagmeister; außer­dem sind auch bei den Artillerie- und Trainreserveanstalten Be­schlagmeister eingeteilt.Je  nach ihrer Bestimmung verfügen auch manche Traineskadronen, sogar einzelne Trainzüge über Tierärzte, viele Trainzüge über Be­schlagmeister.



168 Jeder Kavalleriezug, jede 13atterie und jeder Trainzug hat mindestens 2 Beschlagschmiede im Stande.Bei jeder Kondukteurschaft der Itjandesbespannungen ist ein Schmied vom Lande eingeteilt.
M aterialvorräte.Das nötigste Material (Untersuchungsinstrumente, einige Me­dikamente, einiges Verbandzeug) tragen Tierärzte und Beschlag- meister in ledernen Taschen am Säbelriemen.Ein weiterer Materialvorrat befindet sich im Truppentrain der berittenen Truppen.Für den H u f b e s c h l a g .  Für jedes Pferd sind 2 angepaßte Eisen (ein Vordereisen, ein Hintereisen) und Nägel beim Pferd selbst vorhanden; Reitpferde tragen sie in einer eigenen Huf­eisentasche am Sattel, für Zugpferde sind sie auf dem betreffen­den Fuhrwerk, für Tragtiere im Pack des Pferdes.üas Beschlagwerkzeug tragen die Beschlagschmiede bei der Kavallerie in eigenen Taschen am Sattel, bei der Artillerie wird es auf Fuhrwerken der Truppenkolonne, bei der Traintruppe auf Fuhrwerken der betreffenden Formation fortgebracht.Ein großer Vorrat von nicht angepaßten Reserveeisen und Nägeln, sowie Feldschmieden samt Kohlenvorrat und Werk­zeugen sind im Truppentrain vorhanden (Werkzeug-, resp. Requi­sitenwagen).
Anstalten.Jedes Korps hat ein D e p o t  f ü r  m a r o d e  P f e r d e ,  das 100 leichtkranke, erholungsbedürftige Pferde aufnehmen kann.Die Depots werden von der Traintruppe aufgestellt und ge- höreiL zu den Trainreserveanstalten.Marode Pferde der Artillerie werden den A r t i l l e r i e ­r e s e r v e a n s t a l t e n  zur Heilung übergeben.
Durchführung des Dienstes.Im A u f m a r s c h r a u m und b e i S t i l l s t ä n d e n  finden periodische Visitierungen durch das Veterinärpersonal ähnlich wie im Frieden statt, ln den Kantonierungsorten werden Ma- rodenstallungen eingerichtet.



169W ä h r e n d  d e r  M a r s c h p e r i о d e n sind täglich vor dem Abmarsch die minder marschfähigen Pferde durch das Veterinär­personal zu visitieren; je nach dem Befunde werden sie ent­weder im Truppentrain mitgeführt oder an ein Depot für marode Pferde zurückgesendet.Beim Marsche haben die Veterinärorgane jede Gelegenheit zur Ausübung ihres Dienstes zu benützen.
Im Gefechte. Bei der Attacke bleibt das Veterinärpe'rsonal bei dem Sanitätspersonal zurück und begibt sich mit diesem nach Beendigung des Kampfes auf das Attackefeld zur Ausübung seines Dienstes bei leicht verletzten Pferden.Beim Feuergefecht zu Fuß bleibt der Tierarzt beim Regi-̂  mentsstab, die Beschlagmeister bei den Handpferden ihrer Es­kadronenBei der Artillerie bleibt im Gefechte der Tierarzt bei den Pferden des Stabes, die Beschlagmeister halten sich bei den Reservepferden der Batterien auf.Truppenkörper, welche über kein Veterinärpersonal ver­fügen, wenden sich im Bedarfsfälle an den nächsten damit do­tierten Körper.

3. O r ie n tie r e n d e  D a te n  ü b e r  D eta ils.

Details der Materiah^orräte.Die V e r b a n d -  u n d  I  n s t r u m e n t e n t а s c h e der T i e r ­ä r z t e  enthält:Skalpelle;2 Scheeren, Püicetten, Thermometer, Perkussionshammer usw.; 2 mittlere Verband typen,•4 Binden, Baumwolle, Gaze;Destilliertes Wasser, Äther, Jod, Zinksalbe; 1 Injektionsspritze, l Kanüle, Nähseide und Sublimat.Die V e r b a n d t a s c h e  der B e s c h l a g  m e i s t e r  enthält:1 Scheere, 2 Rinnmesser, 4 Wundnadeln, 7 Binden, Nähseide, Watte, Jute, Huf band, Sublimat, 1 Thermometer, 1 Irrigator.



170 D ie  В e s с łi 1 a g w e г к z e u g s t a s с li e d e r  B e s c h l a g -  s c h m i e d e  enthält:1 Hufreißer, 1 Hufraspel, i  Hauklinge, 1 Beschlaghammer, 1. Beschlagzange, 50 Hufnägel.Für die Beschlagmeister befindet sich dieselbe Garnitur bei der Feldschmiede.
In den H u f e i s e  n t a s c h e n  der Reitpferde befindet sich: je 1 angepaßtes Vordereisen und Hintereisen,15 Xägel,12 scharfe und 4 stumpfe Stollen in einem Beutel,1 Stollenschlüssel.
Im G e f e c h t s t r a i n  (auf den 'Werkzeug-(resp. Requisiten-)wagen werden für jede Eskadron, Batterie usw. mitgeführt1 Feldschmiede samt Kohlen Vorrat und ЛVerkzeugen,1 Beschlagwerkzeuggarnitur für den Beschlagmeister eine große Zahl unangepaßter Reserveeisen und Nägel.

Im B a g a g e  t r a i n  (auf den Bagagewagen der Regiments-(Divi- sions-)stäbe befindet sich für jeden Tierarzt (wenn mehrere bei einem Truppenkörper eingeteilt sind, nur für den Cheftierarzt):1 Instrumentenkasten mitverschiedenen Skalpellen, Scheeren, IVundnadeln, Troikarts, Trepanbogen, Knochenschrauben, Pincetten, AVundspritzen,Injektionsspritzen, Sonden, Thermometer, Brenneisen usw.1 Kasten mit Sektionsinstrumenten (Messern, Knochensägenusw.)1 AVurfapparat,1 Pferdemedikamentenverschlag mit größeren Vorräten vonA'erbandzeug, Aledikamenten, Desinfektionsmittel und dgl.
Depot für marode Pferde:Stand:1. Trainrittmeister als Kommandant,1 Tierarzt,1 Beschlagmeister,1 Trupp.-Rechnungsführer,1 Rechnungsunteroffizier,zirka 50 Afann der Traintruppe und vom Lande, zirka 15 Pferde •i Landesfuhren.



171Ma t e r i a l :Tiea'ärztliche lustrumentenkasteii, ^Vurfapparate, 1 großer Pferde- medikamentenverschlag, ähnlich wie in der Truppenausrüstung. Das Depot wird im Bedarfsfälle in Meierhöfen und dgl. etabliert und besteht dann aus einer Abteilung für äußerlich kranke Pferde und einer Abteilun? für innerlich erkrankte Pferde.
Pferdestände bei der Armee im Felde.

Truppenkörper resp. Armeekörper annähernder Stand ! an Pferden und Trag­tieren !Infanterieregiment (4 Bataillone) _c 270Kavallerieregiment Ct'S 1.100Feldkanonenregt. (4 Batt.) PhPhpp 610Feldhaubitzdivision (2 Batt.) Hs 410 :Reit. Artilleriedivision oS03 550Infant.-Truppendivision -SH 5.400 (Kavall.-Truppendivision 6.500Korps (.3 Divisionen) sCO 22.000

N o tizen  über die h isto risch e  E ntw ick lu n g; des V  eterin ärw esen s.Anfänglich лѵаг bei jedem Kavallerieregiment nur 1 Hufschmied vorhanden; seit 1780 wurde die Zahl der Hufschmiede vermehrt und bei jedem Kavallerieregiment ein Oberschmied (Fahnenschmied) ein­geteilt.Graduierte Tierärzte waren bis 1851 nur beim Fuhrwesenkorps (Traintruppe) und bei der Beschälbranche (Gestütsbranche) vorhanden. Erst vom genannten Jahre an wurden sukzessive bei den Kavallerie- und Artillerieregimentern Tierärzte eingeteilt.Im Jahre 1860 wurde das Veterinärpersonal reorganisiert. Die Tierärzte wurden als Beamte in Chargen von der X I. bis zur IX .
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Eangsklassc eingeteilt, die Hufschmiede wurden durch Kurschmiede mit besserer Vorbildung ersetzt und konnten bei voller Eignung zu Tier­ärzten befördert werden.Im Jahre 1909 wurde die Ergänzung der Tierärzte ausschließ­lich durch graduierte Absolventen der Hochschule normiert und die Charge der Stabstierärzte neu- geschaffen; die Kurschmiede wurden als Beschlagmeister neu organisiert.Als erste Bildungsanstalt wurde 1766 die „P  f e r d e к u r - O p e -  r a t i о n s s c  h u 1 e“ in ЛѴіеп gegründet, 1777 als „ V e t e r i n ä r -  s c h u l e “ auch für Zivilschüler zugänglich gemacht und 1795 als „ M i ­l i t ä r - T i e r a r z n e i i n s t i t u t “ neu organisiert. Dieses war 1812 bis 1850 mit der Universität vereint, wurde dann aber wieder als militärische Anstalt in die Verwaltung des Kriegsministeriums über­nommen. 1897 wurde das Institut teilweise für Zivilhochschüler ein­gerichtet („M i 1 i t ä r - T i e r a r  z n e i i n s t i t u t u n d  t i e r ä r z t ­l i c h e  H o c h s c h u l e “) und 1905 vollkommen der Zivilverwaltung unterstellt.Erkrankte Pferde wurden im Kriege ursprünglich den Gemeinden im Bücken der Armee zur Heilung übergeben.Seit 1769 wurden eigene „K  а n t о n e “ für je 600—800 Pferde unter militärischer Aufsicht formiert, aus denen sich später die heutigen Depots f ür marode Pferde entwickelten.



17ä
LiteraturverzeichnisZU den im 9. Hefte besprochenen Themen.Knaak: Die Krankheiten im Kriege (1900).Lignitz: Zur Hygiene des Krieges (1905).Bischof!, Hoffmann und Sch\viening: Lehrbuch der Militärhygiene (2 Bände, 1910).Esser: Der Sanitätsdienst bei der 17. Division im Eeldzuge 1870/71 (1910).Danv6: L ’ambulance de la division Abel Douay en 1870.Haga: Kriegschirurgische Erfahrungen aus dem japanisch-chinesischen Kriege (1897).Korsch: Kriegschirurgische Erfahrungen aus dem griechisch-türkischen Kriege (1899).Herz: Der Sanitätsdienst bei der englischen Armee im Kriege gegen die Buren (1902).Hoorn: Kriegschirurgische Erfahrungen aus dem russisch-japanischen Kriege (1907).;Oettingen: Studien auf dem Gebiete des Kriegssanitätsvesens im rus­sisch-japanischen Kriege (1907).Niebergall: Der Einfluß moderner Bewaffnung auf die Sanitäts­taktik (1909).Schaefer: Moderne Bewaffnimg und Kriegssanitätsdienst (1907).3Iyrdacz: Handbuch für Militärärzte, 2. Band: Militärsanitätswesen der Großmächte und Sanitätsdienst in den wichtigsten Feldzügen der neueren Zeit (11 Hefte mit Nachträgen).Baß: Mittel und ,lVege zur Schaffung und Erhaltung eines entspre­chenden Sanitätshilfspersonals (1900).Jerzabek: Das Verbandpäckchen und seine Anwendung auf dem Schlacht­feld (1902).O on und Hochmann: Über Krankenstände im Felde und ihre vor­herige Abschätzung (1908).Cron: Feldtaschenbuch für den Sanitätsdienst im Ki’iege (1908).Cron: Behelf zum Studium des Militärsanitätswesen (1910).Cron: Studie über den Gefechtssanitätsdienst im Eahmen eines Korps (2 Hefte, 1904).Cron: Überblick einer Neuanlage des Gefechtssanitätsdienstes (1909).Wittmann: Der Sanitätsdienst im Zukunftskrieg (1910).Gavoy: Manoeuvres du service de santó de l’avant dans la prochaine guerre.Löffler: Taktik des Truppensanitätsdienstes auf dem Schlachtfelde.Lütgendorf: Feldsanitätsdienst und Gefechtslehre in ^l^echselbeziehung (1902).Hoen: Der operative und taktische Sanitätsdienst im Eahmen des Korps (1907).



174<5avoy: Eóle du medecüichef de la division pendant le combat.Hauseiiblas: Grundzüge des Sanitätsdienstes in vorderster Linie (1903).Cron: Drei Monographien aus dem Gebiete des Feldsanitätsdienstes (1902).Cron: 10 Beispiele aus dem Gebiete des Gefechtssanitätsdienstes (1908/1909).Kusmanek und H och: Der Sanitätsdienst im Kriege an einer Reihe von Beispielen applikatorisch dargestellt (1897).Hoeii und Szarewski: Die operative und sanitätstaktische Tätigkeit des Armeechefarztes (1910).Cron und AValdscliütz: Die sanitäre Einrichtung des Aufmarschraumes (applikatorische Aufgabe, 1904).Cron: Studie über die Einleitung der Evakuation mit Vollbahn aus Anlaß von Gefechten (1907).Cron: Versuch einer Ableitung von Grundsätzen für Anlage und Durch­führung der Evakuation (1907).Cron: Ein applikatorisches Beispiel über Krankentransport zu Wasser (1907).Cron: Der Dienst bei einem Eisenbahn-Sanitätszug (1896).•Cron: Bericht über die Probefahrt eines Sanitätszuges (1908).
Gavoy: Service de sante dans les sieges des grandes places de guerre. Ludewig: Handbuch der Hygiene und Diätetik des Truppenpferdes (1906).Schwyter: Über Druckschäden bei den Reit-, Zug- und Lastpferden der Armee (1908).ßarascud: Service veterinaire du corps expeditionnaire franęais et dans les armees alliees. (Campagne de Chine 1900/1901.)
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ÜbersichtÜber die wichtigrsten in Betracht kommenden österreichisch- ungarischen Dienstbücher.Eeglemeiit für den Sanitätsdienst:I. Truijpen und Anstalten.II. Stabile Anstalten.III. Medikamentenanstalten.IV . Sanitätsdienst im Felde.Anhang; Freiwillige Sanitätspflege.Grganische Bestimmungen für das ärztliche Offizierskorps.Organische Bestimmungen für die Sanitätstruppe.Organische Bestimmungen für das Sanitätshilfspersonal der Truppen. Organische Bestimmungen für die Sanitätsanstalten.Organische Bestimmungen für die Medikamentenanstalten.Bestimmungen für die militärärztliche Applikationsschule.Bestimmungen für den Informationskurs für Regimentsärzte. Bestimmungen für die Offiziers-Kurhäuser vom weißen Kreuze. Vorschrift über die Ernennung und Beförderung der Militärärzte. Vorschrift über die Ernennung und Beförderung der Medikamenten- be amten.Vorschrift für die Verleihung der militärärztlichen Stipendien. Beschreibung des normierten Sanitäts-Feldausrüstungs-Materials. Bestimmungen über Aufstellung und Bewegung der Feldsanitäts­anstalten.Vorschrift für Sanitätszüge.Vorschrift für Sanitätsschiffe.Organische Bestimmungen und Dienstvorschrift für Militärtierärzte. Organische Bestimmungen und Dienstvorschrift für Beschlagmeister.' Tierärztliche Vorschriften und Hufbeschlag.Organische Bestimmungen für den tiei’ärztlichen Dienst. Bestimmungen für die Hufbeschlagschulen.Vorschriften für die Militärabteilung der tierärztlichen Hochschule. Vorschrift für die Mil.-Veterinärakademiker.



Zur Einführung in da's Heerwesen, 
9. Heft.

Beilage 1.Übersicht über das Sanitätswesen im Friedei
Teil des Sanitätswesens

Leitung

H E E R i# K. K. L A N D W E H R
Reichskriegsministerium — 14. Abteilung \ Chef des mililärärztlichen Offizierskorps Sanitätschefs der KorpsSanitätschefs der Truppendivisionen tf-Garnisonschefärzte und Sanitätschefs der Festungen.

C h e f ä r z t e  b e i e in z e ln e n  P l a t z k c m m a n d o s

Ministerium f. Landesverteidigung, Dep. VI. Chef des landw.-ärztl. Offizierskorps Sanitätsreferenten bei den Landwehr- KommandosSanitätschefs bei den Landw.-Trupp.- Divisionen
C h e f a r z t  b e im  L a n d w .- P I a t z k d o . in W ie n

K. U N G .  L A N D W E H R
i Landesverteid.-Minist., 5. Abteilung Chef des landw.-ärzU. Offizierskorps ‘ Sanitätschefs bei den Landw.-Distrikten Landwehr-Stationschefärzte

C h e f a r z t  b e im  L a n d w .- P I a t z k d o  in  B u d a p e s t
Studien und Versuche Militärsanitätskomitee in Wien Die Erfahrungen des Mililär-Sanit.-Komitees werden verwertet.

DurchführungdesDienstes

Bei den Truppen undAnstalten

AusserhalbderTruppen

Ärzte, Sanitätsuntexoffiziere, Blessierten- und Bandagenträger bei allen Truppen‘und vielen Anstalten.Marodenzimmer bei den Truppenkörpern.
27 G a r n i s o n s s p i t ä l e r  (eigene Arzte, je 1 Sanitätsabteilung)T r u p p e n s p i t ä l e r  , Arzte und Sanitäts-, ,  д и -  hilfspersonal derJ Nl a r o d e n ha us e r  rfiruppen(ausnahmsw. Teile xjcuaiiouaucij der Sanitätstruppe)A n s t a l t s s p i t ä l e r  in  S c h u le n  t Ä r z t e  u . H i lf s p e r s . In v a lid e iih ä u s e r n  u . S t r a f a n s t a l t .  /  d e r  b e t r . A n s t a lt

L a n d w e h r s p i t ä l e rL а n d w e h r-M a r o d e n -  h ä u s e r Ärzte u. Sanitäts­hilfspersonal der Truppen
A n s t a l t s s p i t ä l e r  f Ä r z t e  u n d  H ilfs p e r s o n a l  d e rd e r  S c h u le n b e t r e ffe n d e n  A n s t a ltM i l i t ä r k u r h ä u s e r  in Bade- und Kurorten

‘ L a n d w .  - G a r n i s o n s s p i t a l  (eigeneÄrzte, Sanitätshilfspersonal der Truppen); L a n d  w.-T r u p p e n -  Spi täl er Ärzte und Sanitäts­hilfspersonalj L a n d w . - M a r o d e n -  | Truppen
1

h ä u s e rA n s t a l t s s p i t ä l e r  in S c h u l e n Ä r z t e  u n d  H i lf s p e r s o n a l  d e r  b e t r e ffe n d e n  A n s t a lt
' L a n d w e h r  - K u r h a u  s“̂ “̂Zahlreiche Kurhäuser, Freiplätze und Begünstigungen in Badeorten, Kurorten und Heilanstalten teils von der Gesellschaft vom weissen Kreuz, teils von anderen Korporationen oder Privatpersonen gestiftet.

Material­beschaffung
Leitung

DurchführungdesDienstes

M i l i t ä r m e d i k a m e n t e n d i r e k t i o nin WienI n s p e k t i o n s k o m m i s s i o n  für das Militär-Medikamentenw'esen
27 A p o t h e k e n  de r  G a r n i s o n s s p i t ä l e r12 G a r n i s o n s ­a p o t h e k e n

Militärmedi­kamenten- branche uni Mannschaft ler Sanitätstruppe
Teils Apotheken des Heeres, teils Privatindustrie

A p o t h e k e  de s   ̂Landw.  ! G a r n i s o n s -  I s pi t а 1 e s )
Landw. - Medik.-Beamte und Sanit.-Hilfspersonal der Truppen



Zur Einführung in dös Heerwnsen, 9- deft.

ÜBERSICHT ÜBER DIE SANITÄRE AUSRÜSTUNG DER ARMEE IM FELDE.

Be/Iage.3.

Veröan dpäckchen
Arzte und SandätshUfspersona! der Truppen 

und deren Mefer/a/.

Divis. ( ßrip. )  Sanit Ansfa/ten

den Korps set)on óei derMobi/isierung 
zugewiesen.

I n f  a n t e r i e t г и p p e n d i V i

M

mob. Res. SpifaJ. Fe/d~Mar Haus.

*  * idb ita ite rii

+ R
mob. Res.Spilal. FeldrAlar.Haus.

se/bständ. 
/nf. Brig.

1
Каи Tr. Div.

[ + ]
СЙГ di ä  üi

I
^•ft, Q

IIIII14łII

nach B edarf 
sukzessive  

den К orps zöge wiesen.
Fe/dspifa! 

\desroten Kreuzt

4- + ++ + ++ + +
Fe/dspita/er. Fe/dspifä/er.

nach beende Fern 
Aufmarsch 

zum ersten Abschub 
verfügbar:

nach B ed arf 
sukzessive formiert 
und den Korps Zuge wiesen.

nach B e d a rf 
form /ert.

zum
Krankenabschub \  

und zu r
Krankenzerstreuung.

Л m
perman. Krank.Zug moö.Hr.Ha/t- 

Station

Л
регтэпхгэпк:ги^

Station

mob. tfes. Spita/e r

M \

Feid-Mar. Häuser Verw, Spita/ 
des D. К. О. / mob. Res. Spita/er

]Щ | М
Fe/d-/Viaг. Hauser

/Э )К  ’ ^
v Шm  уV у. ^

4
tempos Kr. Zuge Krankenschiffe

p m
mob. Kr. 
tta/t-sfar. c

'I r Ł m

temporäre Kr. Zuge Krankenschif/Ь

W
тоЬКг.НаН-

-staHon.

bis zu r Formierung 

im  Jan itä ts  -F e /d d ep o t 

resp.
*■

in der S ani/ätspersona/reserve  

entha/ten

(ausgenommen die VerwundetenspitaterdesЛ.Н.О.)

a i
X L

i i
XI!ü Л

I)
mehrere Spita/szüge (ärarisch oderMa/teserzüge) mehrere Spifa/schiffe

vere/n/gt

z u r frsatz/eistung. а
mob. Vere/nsdepot 
des roten Kreuzes Samt. Fe/ddepot4̂_____________ Manns^aft 6agisfen

Samt. Persona/reserve

nach Formierung a/ter Ansfa/ten nur. mehr 
Iferöra и chsersatz resp. Frsatzpersonat



Zur Einführung in das Heerwesen, 
9. Heft.

Beilage 5.Übersicht über dis Veterinärwesen.
• IM  F R I E D E N I M K R I E G E

4tL e i t u n g Reichskriegsministerium, 3. Ab't. (resp. k. k. Minist, für Landesvert., Dep. II, resp. k. ung. Landesvert.-Mini- sterium, 12. Abteilung.)Bei jedem Korpskommando: 1 Stabsarzt. Bei jedem Armee-Etappenkomdo. 1 je i  Stabs- Bei jedem Korpskommando. J . tierarzt

A u s r ü s t u n gderT r u p p e n
Personal bei allen berittenenTruppen, Ti er är z t e  bei einzelnen Anstalten, bei Be s c hl a g  mei st er  ■ Remontenassentkommis- Be s c hl a g s c hmi e de  sionep und in den Fohlen­höfen.

T! o. «r yt p ] bei allen berittenen i i e . a r z i e  1 Truppen, bei den Train- Be s c hl a g me i s t e r  > Xrainreserve- Be s c hl a g s c h mi e d e  j anstalten
;

Material Instrumenten- und Medikamentenvorräte bei denTierärzten]
I nst r ument e ,  Ve r bandzeug und M edika­ment e bei den Tierärzten und Beschlagmeistern.Weitere Vorräte im Truppentrain. Angepasste Ei sen bei allen Pferden; nicht ange­passte Eisen, Feldschmieden und Werkzeug im Gefechtstrain.Be s c hl a g  Werkzeug bei den Beschlagschmieden.

A n s t a l t e n
zurAusbildungdesPersonales

Ti er är z t l i che  Hochschul e^ in Wien(für Heer und öst. Landwehr) zur Ausbildung von Tierärzten, Beschlagmeistcrn und Beschlag­schmiedenVe t e r i nä r h o c hs c hul e  in Budapest(für Heer und ung. Landwehr)10 Hu f b e s c h l a g s c h u l e n  ‘ (für Heer u. beide Landwehren)f zur Ausbildung von Beschlagschmiedenzur Pflege kranker Tiere Beide Hochschulen ід beschränktem Maße Je 1 Depot  für mar ode Pf erde pro Korps (für je 100 Pferde)



Zur Einführung in das fieen^vesen, 9. deft- • •S c h e m a l i s c h e  Ü b e r s i c ht
über die Yerwundetenversorgung nach einem siegreichen Gefecht.

:■ v cs*''к î> i -І К i ■ \ji ^

Bei/аде d.

Erste Hilfeleistung und Sortieruncf.
Etablierung mög/ichst nach dem Gefecht inmitten des Zer/ustfetdes

Yerwundetenberguna
(Abgabe an die Div. Sand. Anstatt)

Divisions 'Sanitä/sanstait
vorübergehende Aufhahme a lle r Ven^undeten zu r Evakuierung der dilfsplätze

Evakuierung der Divis.Sanit. A nsta tt
zur Vermeidung der fnansporte kann das Fe/dmarodenhaus am Standort der 
Leichtverkv. Station, das Fe/dspitai an dem des Verbandplatzes etabliert werden

Evakuierung des Feidspiia/s.
Etablierung des mob. Ges. Soitats cirundsatzt/ch am Standort des Feldspitals.

G e f e c h f s f e l d

- E ' h . - £ h .
e i n e r  J n f .  Tr.  D i v .

versch/eden große tii/fs p /s /ze  des Truppensanitätspersonafs

^ ---------
Schwervenkündete

J

L elchtverwundete 
zu fuß oder mit Lanäesfuhren. mit B/essiertenn'agen ,

IУ T
L,

Leichtver^^nd. Stat/on

II
zu fuß oder mit landesfuhrenIIУА м.

fe /d m aro d en h au s  
d e fin itiv e  Aufnahme der 

letchtvendundeten

N
Verbandp/atz

ß/ess. tVagen des fe/dspita/s 
und tandesfubren

:^ l  ł
t '
^ I
I '

F abgetost durch R
g /d s p ita t moóf/es ßesenzespita/
I izorübercfehende Aufnahm e der 

Scb Werver wunderen..

Transporte in die Hrankenabschubstatiön.

Form ierung der 
Аb sch и b trän Sporte.

drankenabschuö.

Eormierunp der 
Zerstreu unq/siransporte

/tranken а bschubstation
fn d e  b e trie b s k a h /g e n  B a h n -u n d  Schiffe  

fa h rts U n ie n .

/(rankenzerstreu ung.

Anmerkung : Die D/stanzen zwischen den einze/nen Etab/ierungen sind nicht 
imretativ richtigen Verhä/tnis gezeichnet/

fransportm itte/ Jeder A rt /tandesfuhren, 
Verpft Staffki, 4/un. dot., fetdbahn etz.I

nach ßedarf mo6. oder improiz. 
d r ttattstationen

von anderen pivisi]с]опеП

mob. M r H a lts ta tio n  ■ Ü b ern ah m e^a//er T ran spo rte , A ufnahm e fü r höchstens
2b- Stunden tVartende.

- I -  Г m ob. öder stab. k e s .S p /ta /.' A u fn ah m e J n tra n s p o r/a b /e r u n d  /a n g e r /dartender.

Ä
M . Feldm arodenhaus: Aufnahm e u n d  H ei/u n g  ßeöesser/er.

5  k . A
stab. des. Sp.j 

definitiize Aufnahme

impr. Hr. flattstation  
nach Bedarf

R
gene=

sender Schwerv^rwundeterE f P ,  P
\ '  \

n u

stab, ff es. Spita/
definitive Aufnahme ba/d genesender 

Schwerverwundeter.m
V e r /c e h r  von S p )'/a /s z iJ g e n . S p ifa ls c h iffb n , d ra n d e n z iig e n  u n d

H rankenschiffen,

stab, ff es. Spita/
''d efin itive  Aufnahm e bald  

tenesender S chw erverw undeter

drankenzerstreuun^s
Station

Bahn-Hnotenpunkt, Grenze 
des ftappenraumes

©  stab, oder mob. Kr. Matts i a t : Übernahme a Her Transporte, 
Aufnahme fü r hÖchsiens 24 St. tVariendeR  stab, oder mob. ff es. Spita/: Aufnahme Jntransportabier 
und Zanger Wartender.

H i n t e r| I a n
Verkehr von Spita/szagen und Spitatsch/ffen, even tue//, auch von drankenzügen und Hrankenschiffen 
in ai/e stabi/en ifei/anstatten der Monarchie, zur definihren Aufnahme spätgenesender Schwerver^ 

wundeier. Siabiie drankenhai/Stationen des roten Hreuzes an a/ten Hnotenpunkten u. dg/.

Ч -




